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1 Einleitung 

Steigende Einsatzzahlen und Notarztmangel vor allem in ländlichen Regionen haben zu einer 

Reform der Ausbildung des Rettungsdienstpersonals geführt. Mit dem Inkrafttreten des Not-

fallsanitätergesetzes (NotSanG) am 01.01.2014 wurde die bisherige zweijährige Ausbildung 

zum Rettungsassistenten (RA) durch die nun dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter 

(NotSan) abgelöst. RA behalten die Erlaubnis zur Führung ihrer Berufsbezeichnung nach § 30 

NotSanG. Sie haben bis 2024 die Möglichkeit an einer ihrer Berufsdauer angepassten Ergän-

zungsausbildung teilzunehmen und mit Bestehen einer Ergänzungsprüfung die nun höchste 

nicht-ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst als NotSan zu erlangen (§ 32 Abs. 2 Not-

SanG).  

Die neue Berufsausbildung soll nun „entsprechend dem allgemein anerkannten Stand ret-

tungsdienstlicher, medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse fachli-

che, personale, soziale und methodische Kompetenzen zur eigenverantwortlichen Durchfüh-

rung […] vermitteln“ (§ 4 Abs. 1 Satz 1 NotSanG). Somit wird das Ausbildungsziel des Ret-

tungsassistenten als „Helfer des Arztes“ aus § 3 Rettungsassistentengesetz erweitert um das 

eigenständige Durchführen invasiver Maßnahmen durch den Notfallsanitäter unter bestimm-

ten Voraussetzungen. Ziel dieser Neuerung soll eine Reduktion der Notarzteinsätze durch 

Kompetenzerweiterung des Rettungsdienstpersonals sein. Damit würden die Notärzte entlas-

tet und Rettungsdienstkosten durch weniger Notarztnachforderungen eingespart werden. 

Handlungsgrundlage der NotSan sind u.a. sogenannte 1c- und 2c- Maßnahmen, welche häufig 

unter dem Begriff „erweiterte Versorgungsmaßnahmen“ zusammengefasst werden. Ihr Cha-

rakter wird in § 4 NotSanG definiert und in Punkt 1.1.3. bzw. 1.1.4. genauer besprochen. 

Diese Maßnahmen werden teilweise vom zuständigen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst 

(ÄLRD) in Handlungsanweisungen bzw. „standard operating procedures“ (SOPs) zu ausge-

wählten Krankheitsbildern oder Symptomen festgelegt und an das Rettungsdienstfachpersonal 

delegiert. 

In Deutschland herrscht jedoch eine große Uneinheitlichkeit zu welchen Krankheitsbildern 

oder Symptomen Algorithmen erstellt und welche Maßnahmen im Bundesland als 1c bzw. 2c 

eingeordnet wurden. Oft unterscheidet sich dies auch innerhalb eines Bundeslandes stark.  

Die Arbeit soll einen bundesweiten Überblick über die Regelungen zu den erweiterten Maß-

nahmen durch Notfallsanitäter geben. 
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1.1 Definitionen und rechtliche Grundlagen 

1.1.1 Rechtfertigender Notstand 

Nach § 1 Heilpraktikergesetz (HeilPraktG) bedürfen Personen, die nicht als Arzt bestallt sind, 

einer Erlaubnis zur Durchführung heilkundlicher Tätigkeiten. Die eigenständige Anwendung 

ausgewählter invasiver Maßnahmen und Gabe bestimmter Medikamente durch Nicht-Ärzte 

ohne Anwesenheit eines Arztes erfolgte deshalb bislang immer im Rahmen der sogenannten 

Notkompetenz, deren gesetzliche Grundlage der in § 34 Strafgesetzbuch (StGB) beschriebene 

rechtfertigende Notstand darstellt. In diesem Paragrafen wird geregelt, „wer in einer gegen-

wärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib […] eine Tat begeht, um die Ge-

fahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwä-

gung der widerstreitenden Interessen […] das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesent-

lich überwiegt. Das gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr ab-

zuwenden“. 

Ein Handeln in der Notkompetenzsituation setzt also voraus, dass 

- der nicht-ärztliche Helfer am Einsatzort auf sich alleine gestellt ist und ärztliche Hilfe nicht 

rechtzeitig eintrifft oder erreichbar ist, 

- „die Maßnahmen […] zur unmittelbaren Abwehr von Gefahr für das Leben oder die Ge-

sundheit des Notfallpatienten dringend erforderlich sind“, (1) 

- das gleiche Ziel durch weniger invasive Maßnahmen nicht erreicht werden kann, 

- die Maßnahme zumutbar ist. 

In Notstandssituationen handelt der Helfer eigenverantwortlich. Ihm obliegt sowohl die Indi-

kationsstellung als auch die Durchführungsverantwortung für die von getroffenen oder nicht 

getroffenen Maßnahmen. 

Der rechtfertigende Notstand gilt für jedermann. Dieses Rechtskonstrukt stellte die einzige 

Möglichkeit für RA und Rettungssanitäter dar, vor Eintreffen ärztlicher Hilfe heilkundliche 

Tätigkeiten auszuüben. Auch der NotSan muss teilweise noch heute auf den rechtfertigen 

Notstand abstellen. 
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1.1.2 Gesetzliche Definition von Maßnahmen in Notstandssituationen („1c/2a- Maßnahmen“) 

im NotSanG 

Mit der Einführung des NotSan wurde die Beherrschung von Maßnahmen für Notstandssitua-

tionen explizit als Ausbildungsziel festgehalten. Wörtlich heißt es in § 4 Abs. 2 Nr. 1c: „Die 

Ausbildung […] soll insbesondere dazu befähigen, die folgenden Aufgaben eigenverantwort-

lich auszuführen: Durchführen medizinischer Maßnahmen der Erstversorgung bei Patientin-

nen und Patienten im Notfalleinsatz und dabei Anwenden von in der Ausbildung erlernten 

und beherrschten, auch invasiven Maßnahmen, um einer Verschlechterung der Situation der 

Patientinnen und Patienten bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes oder dem Be-

ginn einer weiteren ärztlichen Versorgung vorzubeugen, wenn ein lebensgefährlicher Zustand 

vorliegt oder wesentliche Folgeschäden zu erwarten sind.“ Hervorzuheben ist, dass es sich 

hierbei um ein Ausbildungsziel handelt. Gleichzeitig kann diese Definition nach dem Willen 

des Gesetzgebers als Auslegungshilfe für den § 34 StGB im Kontext medizinischer Not-

standssituationen herangezogen werden (Begründung zum NotSanG). 

Zu viel berufspolitischer Diskussion führt jedoch der Umstand, dass in den in § 4 Abs. 2 Nr. 

1c beschriebenen Situationen eine Hilfeleistungspflicht des medizinischen Fachpersonals be-

steht, gleichzeitig die Übernahme ärztlicher Tätigkeiten jedoch dem Heilkundevorbehalt nach 

§ 1 Heilpraktikergesetz zuwider läuft. Der NotSan befindet sich daher regelmäßig in einem 

Rechtskonflikt. 

Um mehr Rechtssicherheit für NotSan zu schaffen, hat der Bundestag am 28.01.2021 eine 

Änderung des NotSanG beschlossen. (4) Es wurde § 2a NotSanG eingefügt, der die Aus-

übung der Heilkunde bezüglich Maßnahmen in Notstandssituationen, zu denen auch invasive 

Tätigkeiten gehören, unter der Voraussetzung erlaubt, dass hierdurch eine nicht anders ab-

wendbare Lebensgefahr bzw. wesentliche Folgeschäden vermieden werden. Dies macht den 

rechtlichen Rückgriff auf den rechtfertigenden Notstand im Rahmen der Anwendung von er-

lernten und beherrschten Kompetenzen zukünftig unnötig. Seit der Einführung des § 13 Abs. 

1b in das Betäubungsmittelgesetzt (BtMG) ist ein Weg eröffnet, auch Betäubungsmittel 

(BTM) (insbesondere Opioid-Analgetika) ohne Rechtskonflikt anwenden zu können. 

Während der Bundesgesetzgeber im NotSanG das Berufsbild definiert, obliegt die Regelung 

der Berufsausübung der NotSan den Ländern. Welche Maßnahmen im Rahmen des § 4 Abs. 2 

Nr. 2a festgelegt sind, ist in jedem Bundesland bzw. Rettungsdienstbereich anders geregelt. 

 



 

 

 

 

 21  

 

 

1.1.3 Delegation ärztlicher Maßnahmen 

In § 28 Abs. 1 SGB V ist festgelegt, dass auch die Unterstützung der Behandlung durch an-

dere Personen zur ärztlichen Behandlung hinzuzurechnen ist, sofern der Arzt dies anordnet 

und verantwortet. Diese Möglichkeit, ärztliche Maßnahmen auf nicht-ärztliches Personal zu 

übertragen nennt sich Delegation. Übersetzt bedeutet dies „Übertragung von Zuständigkeiten, 

Rechten, Leistungen u.Ä.“ (2) Das heißt, die Entscheidungsverantwortung liegt beim Arzt, die 

Durchführungsverantwortung aber beim medizinischen Mitarbeiter. Überschätzt der Mitarbei-

ter seine Fähigkeiten und ein Patient kommt aufgrund mangelnder Kompetenz durch sein 

Handeln zu Schaden, kann es nach § 630h Abs. 4 BGB zum sogenannten Übernahmever-

schulden kommen. 

Eine der Voraussetzungen zur Delegation ist die sogenannte Auswahlpflicht. Das bedeutet, 

der Arzt muss sich von der Eignung des Mitarbeiters zur Durchführung der delegierten Maß-

nahmen überzeugen. Dies kann entweder durch Einsicht in das Zeugnis einer abgeschlossenen 

medizinischen Berufsausbildung oder auch die Beurteilung allgemeiner Fähigkeiten bei feh-

lenden einschlägigen Ausbildungsinhalten erfolgen. Des Weiteren muss der Mitarbeiter im 

Rahmen der Anleitungspflicht des Arztes in der zu delegierende Maßnahme geschult werden. 

Beherrscht der Mitarbeiter die Maßnahme, lastet auf dem Arzt die Überwachungspflicht. Das 

bedeutet, er muss die korrekte Durchführung der übertragenen Maßnahme anfangs regelmä-

ßig, im Verlauf nur noch stichprobenartig kontrollieren. Eine Delegation im klassischen Sinne 

ist außerdem nur möglich, wenn der Arzt persönlich vor Ort ist bzw. sich in Rufweite befin-

det. Zu beachten ist, dass es sogenannte höchstpersönliche Leistungen des Arztes gibt, welche 

nicht delegiert werden können. Dazu zählen u. a. die Anamnese, die Indikationsstellung, die 

Untersuchung und invasive Diagnostik, das Stellen einer Diagnose, Aufklärung des Patienten 

und Therapieplanung, sowie die Durchführung invasiver Therapien und operativer Eingriffe. 

(3)  

 

1.1.4 Gesetzliche Definition von durch berechtigte Ärzte übertragenen und verantworteten Tä-

tigkeiten („2c-Maßnahmen“) im NotSanG 

Als weiteres Ausbildungsziel wird in § 4 Abs. 2 Nr. 2c NotSanG genannt, „die folgenden 

Aufgaben im Rahmen der Mitwirkung auszuführen: Eigenständiges Durchführen von heil-

kundlichen Maßnahmen, die vom Ärztlichen Leiter Rettungsdienst oder entsprechend verant-

wortlichen Ärztinnen oder Ärzten bei bestimmten notfallmedizinischen Zustandsbildern und -
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situationen standardmäßig vorgegeben, überprüft und verantwortet werden.“ Das bedeutet, 

dass NotSan im Rahmen von vom jeweiligen ÄLRD festgelegten und freigegebenen Hand-

lungsalgorithmen, eigenständig - also ohne Anwesenheit eines Arztes, aber auf dessen Veran-

lassung - heilkundliche Maßnahmen durchführen dürfen.  

Wichtige Voraussetzungen für die Delegation sind, dass die in Frage kommenden Situationen 

und durchzuführenden Tätigkeiten so eindeutig beschrieben sind, dass für den NotSan kein 

eigener Ermessensspielraum bleibt. Ein atypischer Verlauf einer Erkrankung, der nicht mit 

den Symptomen des Algorithmus übereinstimmt, schließt also eine Delegation aus, da der 

NotSan hier die Behandlungsentscheidung treffen müsste (5).  

Entsprechend zu Punkt 1.1.3 liegt die Entscheidungsverantwortung beim zuständigen ÄLRD, 

die Durchführungsverantwortung beim NotSan. Hier kann es im Rahmen des oben genannten 

§ 360h Abs. 4 BGB ebenfalls zu einem Übernahmeverschulden kommen. Es muss zwingend 

geprüft werden, ob die Voraussetzungen für die ausgewählte SOP erfüllt sind und Basismaß-

nahmen bereits ohne Erfolg durchgeführt wurden. Weiter sollte ausgeschlossen werden, dass 

es sich um eine Notarztindikation handelt oder Kontraindikationen vorliegen. Der Patient oder 

sein Vertreter muss außerdem in die Maßnahme eingewilligt haben bzw. es muss von einem 

mutmaßlichen Willen auszugehen sein, wenn der Patient sich selbst nicht mehr äußern kann. 

(6) 

Auch bei diesem Gesetz herrscht Uneinigkeit innerhalb Deutschlands bzw. der Bundesländer 

bezüglich der Einordnung einzelner Maßnahmen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2c. 

 

1.1.5 Heilkundeermächtigung im Rahmen einer epidemischen Lage nationaler Tragweite 

Aufgrund der aktuellen Coronavirus Pandemie sei hier kurz auf den §5a des Gesetzes zur Ver-

hütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - 

IfSG) eingegangen. Dieser ermöglicht die Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten bei Vorliegen 

einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch NotSan., wenn „die Person auf der 

Grundlage der in der jeweiligen Ausbildung erworbenen Kompetenzen und ihrer persönlichen 

Fähigkeiten in der Lage ist, die jeweils erforderliche Maßnahme eigenverantwortlich durchzu-

führen (§ 5a IfSG)“ und „der Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten nach seiner 

Art und Schwere eine ärztliche Behandlung im Ausnahmefall einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite nicht zwingend erfordert, die jeweils erforderliche Maßnahme aber eine 

ärztliche Beteiligung voraussetzen würde, weil sie der Heilkunde zuzurechnen ist (§ 5a IfSG).“ 
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Die durchgeführte Maßnahme muss anschließend dokumentiert werden und einem verantwort-

lichen Arzt mitgeteilt werden. 

Die pandemische Heilkundeermächtigung wird in dieser Arbeit nicht weiter behandelt. 

 

1.2 Problemstellung und Forschungsfrage 

Wie oben dargelegt findet die Durchführung heilkundlicher Tätigkeiten durch NotSan unter 

komplexen Rahmenbedingungen statt. Zum einen sind unterschiedliche Rechtfertigungen ge-

genüber dem Arztvorbehalt in HeilPraktG und BtMG zu beachten. Zum anderen führt die 

Aufgabenteilung im Föderalismus zur Aufteilung der Regelungskompetenz zwischen Bund 

und Ländern. 

Dies alles hat zur Folge, dass sich NotSan in Deutschland je nach Bundesland – und teilweise 

sogar von Rettungsdienstbereich zu Rettungsdienstbereich – mit einem unübersichtlichen 

Konvolut unterschiedlicher zuerkannten Kompetenzen und darauf aufbauender Vorgaben be-

züglich der Heilkundeausübung bzw. Behandlungsalgorithmen konfrontiert sehen. 

Bis dato existiert kein bundesweiter Überblick über den Umfang und die Ausgestaltung der 

heilkundlichen Tätigkeiten von NotSan im deutschen Rettungsdienst. Ein solcher Überblick 

wäre eine nützliche Orientierung für weitere Gestaltung der Patientenversorgung in Notfällen 

und der Arbeitsbedingungen von NotSan sowie die Versachlichung der Diskussionen zwi-

schen den Beteiligten. 

 

1.3. Ziel der Studie 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zum einen, eine Übersicht über die rechtlichen und organi-

satorischen Regelungen bezüglich der Delegation heilkundlicher Maßnahmen auf NotSan nach 

§ 4 Abs. 2 Nr. 2c NotSanG für jedes Bundesland zu erstellen. 

Ein weiteres Ziel ist es, ausgewählte Handlungsalgorithmen aus ganz Deutschland zu untersu-

chen und die darin enthaltenen erweiterten Maßnahmen dem § 2a NotSanG oder dem § 4 Abs. 

2 Nr. 2c NotSanG zuzuordnen. Ein Fokus liegt dabei auf der Freigabe der eigenständigen BTM-

Gabe durch NotSan als 2c-Maßnahme.  
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2 Material und Methoden 

2.1 Auswahl der Daten 

Im Rahmen der Studie wurden die Rettungsdienstgesetze aller 16 Bundesländer, sowie ausge-

wählte Algorithmen zur Erstellung einer deutschlandweiten Übersicht bezüglich der Delega-

tion von heilkundlichen Tätigkeiten an NotSan und Zuordnung dieser zu 2a- bzw. 2c- Maß-

nahmen herangezogen. Darunter wurden auch Algorithmen des Deutschen Berufsverband 

Rettungsdienst e. V. (DBRD) untersucht. Ein Ethikvotum ist nach den Vorgaben der Ethik-

kommission der Universität Regensburg nicht nötig. (9) 

Pro Bundesland wurden die Algorithmen für Akutes Koronarsyndrom, hypertensiver Not-

fall/hypertensive Krise, Schlaganfall, Hypoglykämie und starke Traumaschmerzen untersucht. 

Bei Bundesländern, in denen die Handlungsempfehlungen nicht einheitlich sind, wurden die 

erweiterten Versorgungsmaßnahmen von jeweils drei Rettungsdienstbereichen oder die gülti-

gen Ausbildungsalgorithmen zur Beurteilung herangezogen. Die Auswahl erfolgte dabei nach 

Einwohnerzahl und verfügbarem Material.  

Zur Orientierung der existierenden Rettungsdienstbereiche in den uneinheitlichen Bundeslän-

dern, wurden die Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes und die Feuerwehren betrachtet. 

Das Internet wurde dann von Dezember 2020 und zum Teil bis Juni 2022 folgendermaßen 

durchsucht: Jede Stadt bzw. jeder Kreis des DRK der uneinheitlichen Bundesländer wurde mit 

den Schlagwörtern „Algorithmen“, „Delegation“, „Handlungsempfehlungen“, „Maßnahmen 

Notfallsanitäter“, „Erweiterte Versorgungsmaßnahmen (EVM)“ „Standard operating procedure 

(SOP)“, „Rettungsdienst“ und auch mit dem Suchwort „Feuerwehr“, da diese oft auch für den 

Rettungsdienst zuständig sind, in einer Suchmaschine eingegeben. Insgesamt wurden so 260 

Rettungsdienstbereiche für die nicht einheitlichen Bundesländer nach Handlungsempfehlungen 

durchsucht. Trotz intensiver Recherche konnten bei manchen Bundesländern weniger als drei 

Regionen bzw. nur die Ausbildungsalgorithmen zur Auswertung herangezogen werden. 

 

2.2 Bewertung der Algorithmen 

Im Rahmen der Analyse wurden aus den vorliegenden Algorithmen die einzelnen heilkundli-

chen Maßnahmen bzw. Medikamentengaben extrahiert. Für jede dieser Tätigkeiten wurde die 

Zuordnung als 2c- oder 2a-Maßnahme durch die Algorithmus-Autoren mit einer eigenen 
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Einordnung nach einheitlichen Kriterien (im Folgenden als Charakter der Maßnahme bezeich-

net) verglichen. 

Der 2c- bzw. 2a-Charakter einer heilkundlichen Tätigkeit wurde anhand eines Punkteschemas 

bestimmt. In dieses flossen die Aspekte Deklaration durch die Algorithmus-Ersteller, Not-

arztbeteiligung, Vorgabe durch den ÄLRD, Vorliegen einer Lebensbedrohung bzw. Gefahr we-

sentlicher Folgeschäden, ein Ermessensspielraum für den NotSan sowie die grundsätzliche De-

legierbarkeit der betreffenden Maßnahme ein.  

Gab es zu den Medikamenten in den untersuchten SOPs eigene Anweisungen, wurden diese 

auf die eben genannten Aspekte überprüft. Auf eine Aufführung dieser Algorithmen wurde in 

der Arbeit verzichtet.  

 

2.2.1 Umfrage zur grundsätzlichen Delegierbarkeit heilkundlicher Tätigkeiten unter den ÄLRD 

Bayerns 

Für die Beurteilung der grundsätzlichen Delegierbarkeit einer Maßnahme oder Medikamenten-

gabe wurde eine Umfrage unter den bayerischen ÄLRD durchgeführt. Dazu wurden Fragebö-

gen (siehe Anhang, Punkt 6. 1) an ein Expertengremium aus 29 bayerischen ÄLRD, sieben 

Ärztlichen Bezirksbeauftragten Rettungsdienst (ÄBRD) und dem Ärztlichen Landesbeauftrag-

ten Rettungsdienst (ÄLBRD) in Bayern geschickt und um deren Einschätzung zur Delegierbar-

keit von 43 einzelnen Handlungen, losgelöst von der Indikationsstellung oder der Einbettung 

in einen Behandlungskontext, gebeten. Insgesamt wurden 37 Personen zur Teilnahme eingela-

den. Ein Ethikvotum war nach den Vorgaben der Universität Regensburg nicht nötig. (9) 

Ausgewählt werden konnte aus einer fünfstufigen Likert-Skala von „bedenkenlos delegierbar“ 

bis „keinesfalls delegierbar.“ Außerdem konnte die Maßnahme als „keine Delegation notwen-

dig“, also durchführbar ohne Arztvorbehalt, eingestuft werden. Zur Beurteilung wurde den 

Teilnehmern eine Frist von vier Wochen vorgegeben, wobei nach zwei Wochen eine Erinne-

rung an die Umfrage stattfand. Die Auswertung erfolgte anonymisiert, Doppelabstimmungen 

wurden durch Registrierung der Antwortenden ausgeschlossen. 

 

2.2.1.1 Bewertungskriterien der Umfrage  

Nach dem Regelwerk der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-

sellschaften (AWMF) (10) wurde eine Maßnahme als konsent delegierbar bewertet, wenn über 
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75 % der Antworten eine Einstufung zur Delegierbarkeit („bedenkenlos delegierbar“ oder 

Nachbarkategorie) ergaben oder die Handlung als ohne Arztvorbehalt eingestuft wurde. Bei 

einer Zustimmung von über 95 % wurde ein starker Konsens festgestellt. 

Als konsent nicht delegierbar wurde eine Maßnahme eingeordnet, wenn mehr als 75 % der 

Antworten „keinesfalls delegierbar“ oder die Nachbarkategorie ergaben. Analog zur Zustim-

mung wurde bei einer Ablehnungsrate von über 95 % ein starker Konsens angenommen. 

Sofern die Tätigkeiten weder den Kriterien für klar delegierbar oder klar nicht delegierbar ent-

sprachen, wurde dies als kein Konsens verstanden. 

Für die Bestimmung des 2c- bzw. 2a-Charakters der einzelnen Tätigkeiten wurden die im Kon-

sens als nicht-delegierbar eingestuften zu Grunde gelegt. Die Ergebnisse der Umfrage sind in 

Punkt 3.1 dargestellt.  

2.2.2 Auswertung des Punkteschemas  

Anhand der oben genannten sechs Kriterien (siehe Tabelle 1) wurden alle 117 Algorithmen 

bzw. die enthaltenen Tätigkeiten nach dem folgenden Schema bewertet. 

Aspekt Argument für 2a (-1 

Punkt) 

Argument für 2c 

(+1 Punkt) 

Unklar 

Einordnung als 2a / 2c vorgege-

ben? 

Als 2a deklariert: 

-1 

Als 2c deklariert: 

+1 

0 

Notarztbeteiligung? Explizit mit ver-

pflichtender Not-

arztbeteiligung: 

-1 

Explizit ohne Not-

arztbeteiligung 

möglich: 

+1 

0 

Vom ÄLRD vorgegeben und 

verantwortet? 

Nein: 

-1 

- 0 

Situation mit Lebensbedrohung 

/ Gefahr scherwiegender Folge-

schäden? 

- Nein: 

+1 

0 

Ermessensspielraum für Not-

San bei Therapieentscheidung 

(Befundgrenzen, Dosierung 

etc.)? 

Ja: 

-1 

Nein: 

+1 

0 

Tätigkeiten vollständig dele-

gierbar? 

Nein: 

-1 

- 0 

Summe  

Tabelle 1: Punktesystem zur Unterscheidung 2a/2c 

 

Dabei ergaben sich in der Summe Werte zwischen -5 bis +4. Zur Bestimmung des 2c- / 2a-

Charakters der einzelnen Maßnahmen wurde das jeweilige Ergebnis folgendermaßen 
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interpretiert: Maßnahmen, die Werte zwischen -5 bis -2 ergaben, wurden als 2a eingestuft, Er-

gebnisse zwischen +2 bis +4 als 2c. Bei einer Summe zwischen -1 und +1 wurde die Maßnahme 

als uneindeutig gewertet. Für jede Handlungsempfehlung ist aufgeführt, zu welchen Anteilen 

die darin enthaltenen Tätigkeiten in Deklaration als 2c- bzw. 2a-Maßnahme mit dem Charakter 

übereinstimmen, also konkordant sind, oder sich widersprüchlich (diskonkordant) verhalten. 

 

2.2.3 Übersichtstabellen zu den einzelnen Regionen und Bundesländern 

Die gesammelten Ergebnisse wurden am Ende für jede Region bzw. jedes Bundeslandes in 

einer Tabelle zusammengefasst (siehe Tabelle 2). Sobald eine Tätigkeit als 2a oder 2c eingestuft 

werden konnte, wurde die Umsetzung der Arbeitsanweisungen, auch wenn nur eine Maßnahme 

aus der Handlungsempfehlung einer der beiden Kategorien zugeordnet werden konnte, als 2a- 

oder 2c-Algorithmus deklariert. Waren sowohl 2a-, als auch 2c- Maßnahmen im einer SOP 

enthalten, so wurde dies „gemeinsamer 2a-/2c- Algorithmus“ genannt. War keine Zuordnung 

der Handlungen möglich, erhielt die Variable die Bezeichnung „keine.“ Ein weiterer Fokus lag 

in der Verabreichung von BTM durch NotSan. Identisch zu der Einordnung der Handlungs-

empfehlungen, wurde dieser Aspekt als 2a bzw. 2c gewertet, sobald in einem Algorithmus die 

BTM-Gabe als 2a bzw. 2c analysiert werden konnte. In Regionen und Bundesländern, in denen 

die Verabreichung von BTM in mehreren SOPs aufgeführt ist und sowohl als 2a, als auch als 

2c eingestuft wurde, wurde dies als „2a/2c“ bezeichnet. War die BTM-Gabe in keinem Algo-

rithmus klar einer Kategorie zuzuordnen, wurde dies „unklar“ genannt. 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

       

Tabelle 2: Zusammenfassung der Analyse der einzelnen Regionen bzw. Bundesländer 

 

2.3 Übersichtstabelle aller Bundesländer  

Betrachtet wurden neben der Einordnung der Algorithmen in 2a bzw. 2c auch die BTM-Gabe 

durch NotSan und ob die NotSan eine Zertifizierung zur Durchführung heilkundlicher Tätig-

keiten bedürfen. Weitere Aspekte, die untersucht wurden, sind die Regelungsebene der einzel-

nen Bundesländer bezüglich der Freigabe der Algorithmen, die Regelungsgrundlage einer De-

legation ärztlicher Maßnahmen an NotSan und ob es in diesem Bundesland das Amt eines 
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ÄLRD gibt. Um eine geordnete Zuteilung der Ergebnisse zu treffen, wurden die folgende Klas-

sen zur Erstellung der Übersichtstabellen festgelegt.  

2.3.1 Definitionen der Klasse für die Regelungsebene  

Bei diesem Kriterium wurde untersucht, ob die vorliegenden Algorithmen für das gesamte Bun-

desland gelten oder ob es regionale Unterschiede gibt. Wenn die vorgegebenen Algorithmen 

für das gesamte Bundesland gelten, so wurde dies als „landesweit“ definiert. Existieren sub-

stantiell unterschiedliche Algorithmen in diesem Bundesland wurde dies als „regional“ be-

zeichnet. Konnten nur gemeinsame Schulungsalgorithmen für das jeweilige Bundesland gefun-

den werden, von denen der zuständige ÄLRD entscheidet, welche Maßnahmen in seinem Be-

reich freigegeben werden, wurde dies „Schulungsalgorithmen“ genannt. 

2.3.2 Definition der Klasse für den ÄLRD   

Da jedes Bundesland eine gesetzliche Verankerung des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst im 

Rettungsdienstgesetz oder nachgeordneter untergesetzlicher Regelungsebene besitzt, gibt es bei 

diesem Kriterium nur die Variable ja.  

2.3.3 Definitionen der Klasse für die Rechtsgrundlage zur 2c-Delegation  

Dieses Kriterium zeigt, ob es eine gesetzliche Verankerung der Delegation heilkundlicher Maß-

nahmen an NotSan gibt. Die Definition „gesetzlich“ bedeutet, der ÄLRD ist zur Delegation 

heilkundlicher Maßnahmen an Notfallsanitäter laut Rettungsdienstgesetz ermächtig. Wird die 

Delegation durch untergesetzliche Regelungen festgelegt, so erhält die Variable die Bezeich-

nung „untergesetzlich“. Gibt es kein Gesetz zur Delegation heilkundlicher Maßnahmen an 

Notfallsanitäter, so wird dies als „keine“ benannt.  

2.3.4 Definitionen der Klasse für die Trennung von 2a und 2c 

Voneinander getrennte Handlungsempfehlungen für 2a- und 2c- Maßnahmen ohne Überschnei-

dung wurden als „getrennt“ definiert. Enthält mindestens ein Algorithmus 2a- und 2c- Anteile, 

die aber voneinander abgrenzbar sind, wurde dies als „kombiniert“ bezeichnet. Enthält der 

Algorithmus entweder nur 2a- oder nur 2c- Maßnahmen oder ist beides nicht im Algorithmus 

abgebildet, ist keine Trennung notwendig und die Variable wurde als „entfällt“ bezeichnet. 

2.3.5 Definitionen der Klasse für die Umsetzung der 2a- Maßnahmen 

Bei diesem Kriterium wurde zusammengefasst, wie sich die Umsetzung der 2a-Maßnahmen im 

jeweiligen Bundesland gestaltet. Wurden Handlungsempfehlungen in diesem Bundesland als 

2a bewertet, wurde diese Umsetzung „2a- Algorithmus“ bezeichnet. Falls in dem Bundesland 
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keine Handlungsanweisung als 2a- Algorithmus definiert werden konnte, wurde die Variable 

„keine“ genannt. Die Definition „gemeinsamer 2a/2c- Algorithmus“ zeigt an, dass mindes-

tens ein Algorithmus vorliegt, der sowohl 2a-, als auch 2c- Maßnahmen enthält. Eine Freigabe 

einzelner Maßnahmen, ohne dass sie Bestandteil eines Algorithmus sind, wurde „einzelste-

hend“ genannt.  

2.3.6 Definitionen der Klasse für die Umsetzung der 2c- Maßnahmen 

Analog zur Beurteilung in Punkt 2.3.5 wurde die Umsetzung der 2c-Maßnahmen bewertet. Die 

Bezeichnung „2c- Algorithmus“ bedeutet, dass Handlungsempfehlungen in diesem Bundes-

land als 2c- Algorithmus bewertet wurden. Konnte keine SOP als 2c- Algorithmus definiert 

werden konnte, wurde auch hier die Variable „keine“ genannt. Die Variable „gemeinsamer 

2a/2c- Algorithmus“ deutet hier darauf hin, dass mindestens ein Algorithmus, sowohl 2a-, als 

auch 2c- Maßnahmen enthält. Einzelne freigegebene Maßnahmen, die nicht Bestandteil eines 

Algorithmus sind, wurde „einzelstehend“ genannt.  

2.3.7 Definitionen der Klasse für die BTM-Gabe durch NotSan  

Ein besonderer Fokus lag auf der Gabe von BTM durch NotSan und den verschiedenen Mög-

lichkeiten der Durchführungserlaubnis. Ist die Gabe von BTM durch den NotSan ausschließlich 

im Rahmen eines 2a-Algorithmus erlaubt, wurde diese Variable „2a“ genannt. Analog dazu 

wurde die Gabe von Betäubungsmitteln als „2c“ bezeichnet, wenn die Handlungsempfehlung, 

die diese Maßnahme enthält als 2c-Algorithmus deklariert wurde. Die Definition „nein“ zeigt 

an, dass die alleinverantwortliche Gabe von Betäubungsmitteln durch den NotSan nicht erlaubt 

bzw. in keiner Handlungsanweisung beschrieben ist. Sind BTM-Gaben durch NotSan teilweise 

als 2c-, aber auch als 2a- Maßnahmen definiert, wurde die Variable „2a+2c“ genannt. Die De-

finition „unklar“ wurde gewählt, wenn nicht ersichtlich ist, ob die die BTM-Gabe als 2a- oder 

als 2c- Maßnahme gewertet werden kann.  

2.3.8 Definitionen der Klasse für die Zertifizierung  

Bei diesem Kriterium wurde untersucht, ob die NotSan verpflichtet sind, sich für die Ausübung 

heilkundlicher Tätigkeiten zu zertifizieren. Sind Zertifizierungen in diesem Bundesland bzw. 

in mehr als 2 Rettungsdienstbereichen vorgeschrieben, wurde diese Variable als „ja“ bezeich-

net, wurden keine Vorgaben in den Quellen gefunden als „nein“. Die Definition „uneinheit-

lich“ beschreibt, dass es die Verpflichtung zur Zertifizierung in bis zu 2 Rettungsdienstberei-

chen gibt, während in anderen Bereichen keine Zertifizierungen vorgeschrieben sind. 
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Im Anschluss an das jeweilige Bundesland bzw. auch der einzelnen Regionen wurde zudem der 

prozentuale Anteil der konkordanten bzw. diskonkordanten Ergebnisse berechnet (siehe Ta-

belle 3). Des Weiteren erfolgte eine Zusammenstellung von Regelungsebene, ÄLRD-Imple-

mentierung, Rechtsgrundlage zur 2c-Delegation und zur Zertifizierung (siehe Tabelle 4).  

 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N =  ** n = *** n =  

Charakter 2c ** n =  * N = *** n =  

Unklar *** n = *** n = *** n =  

Summe     

Bewertbar: %, davon *konkordant: %, **diskonkordant: %  

***Nicht bewertbar: %  

Tabelle 3: Prozentualer Anteil konkordanter/diskonkordanter Bewertungen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 
    

Tabelle 4: Übersicht über die einzelnen Bundesländer bzw. Regionen 

 

3 Ergebnisse 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Umfrage unter den bayerischen ÄLRD sowie die Ana-

lysen der Behandlungsvorgaben aus den einzelnen Bundesländern und des DBRD dargestellt. 

Es wurden insgesamt 117 einzelne Behandlungsvorgaben bzw. -algorithmen und 433 Einzel-

maßnahmen ausgewertet. 

3.1 Ergebnisse aus der Umfrage zur Delegierbarkeit heilkundlicher Maßnahmen 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Umfrage aus Punkt 2.2.1 zusammengefasst.  

Die Rücklaufquote lag bei 100% und alle Fragebögen waren auswertbar. Drei Einzelantworten 

unterschiedlicher Maßnahmen in verschiedenen Fragebögen konnten aufgrund uneindeutiger 

Markierung nicht ausgewertet werden und wurden ignoriert. Handlungen mit starkem Konsens 

(> 95 % Zustimmung bzw. Ablehnung) wurden mit * markiert. Die Blutzucker (BZ) -Messung 

und die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde einstimmig als delegierbar bewertet. (11) 

Konsens delegierbar Oberflächliches Absaugen einer Trachealkanüle* 

I.v. (intravenös) -Zugang anlegen* 

Wundversorgung 

Schienung von Frakturen 

Verabreichung von kristalloiden Infusionen 

Orale Verabreichung von Medikamenten 
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Sublinguale / buccale Verabreichung von Medikamenten 

Inhalative Verabreichung von Medikamenten 

Betäubungsmittelgabe 

Sauerstoffgabe* 

Blutzucker (BZ)-Messung* 

Venöse Blutentnahme 

Konsens nicht delegierbar Endotracheale Intubation und invasive Beatmung* 

Nichtinvasive Beatmung 

Thoraxentlastungspunktion 

Koniotomie* 

Defibrillation / Kardioversion ohne Sedierung 

Kardioversion mit Sedierung* 

Anwendung eines externen Schrittmachers 

Diagnosestellung 

Geburtsbegleitung* 

Neugeborenenversorgung* 

Kein Konsens Masken-Beutel-Beatmung 

Laryngoskopie zur Fremdkörperentfernung 

Supraglottische Atemwegshilfe: Platzierung und invasive Beatmung 

Endobronchiales Absaugen 

Platzierung / Wechsel einer Trachealkanüle 

I.o. (intraössär)-Zugang anlegen 

Anlage eines Tourniquets 

Wound packing mit hämostyptischer Gaze 

Anlage einer Beckenschlinge 

Reposition von Frakturen 

Reposition von Gelenksluxationen 

Verabreichung von Medikamenten bei liegendem i.v.-Zugang 

Verabreichung von Medikamenten bei liegendem i.o.-Zugang 

Intramuskuläre (i.m.) Verabreichung von Medikamenten 

Nasale Verabreichung von Medikamenten via Zerstäuber 

Befunderhebung aus körperlicher Untersuchung 

EKG-Beurteilung 

Nasentamponade 

Anlage einer Magensonde 

Transport von invasiv heimbeatmeten Patienten 

Einlage / Wechsel eines transurethralen Blasenkatheters 

Tabelle 5: Ergebnisse der Umfrage zur Delegierbarkeit heilkundlicher Maßnahmen 

 

Im Folgenden werden die Algorithmen der einzelnen Bundesländer ausgewertet. 
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3.2 Baden-Württemberg 

3.2.1 Allgemeines zu Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg hat seit 2019 das Amt des ÄLRD eingeführt (12), es ist jedoch das einzige 

Bundesland, in dem dieser noch nicht im Rettungsdienstgesetz (RDG) verankert ist (Stand Ja-

nuar 2021). In einer Stellungnahme des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migra-

tion vom 15. 04. 2019 heißt es dazu: „Eine Implementierung der ÄLRD in Rettungsdienstgesetz 

und Rettungsdienstplan ist beabsichtigt. Hierbei sollen auch die Befugnisse der ÄLRD weiter 

konkretisiert werden.“ (13) 

Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg hat aber bereits die soge-

nannten „Handlungsempfehlungen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in Baden-

Württemberg“ in der Version 3.0 von Juli 2018 herausgegeben. Diese gelten laut Präambel für 

NotSan und Auszubildende und dienen der Aus- und Weiterbildung, „sowie der Anwendung 

im rechtfertigenden Notstand.“ (14)  

 

3.2.2 Auswertung der Algorithmen 

In Baden-Württemberg gibt es zu allen fünf zu untersuchenden Krankheitsbildern einen Algo-

rithmus. In den folgenden Arbeitsanweisungen (Abb.1-5) sind die erweiterten Maßnahmen, die 

durch den NotSan im Rahmen des § 34 StGB durchgeführt werden dürfen, vom Autor orange 

umrandet worden. Zu erwähnen ist außerdem, dass die Gabe von Morphin durch den NotSan 

immer einer Arztverantwortung bedarf. (14) 
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3.2.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Handlungsempfehlungen von Ba-

den-Württemberg 

 

Abbildung 1: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Handlungsempfehlungen von 

Baden-Württemberg (14) 

 

 

 

Lebensgefährliches 

Krankheitsbild 

Orange umran-

dete 2a- Maß-

nahmen für Not-

San, konkrete 
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Notarztbeteiligung  

Ermessensspielraum 

Konkreter SpO2-Ziel-

bereich; EKG-Beurtei-

lung  

Notarztmaßnahmen 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c keine 0 

Notarztbeteiligung Ja, da im Algorithmus erwähnt  -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da konkreter SpO2- Zielbereich vorgegeben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c keine 0 

Notarztbeteiligung Ja, da im Algorithmus erwähnt -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja, da im Algorithmus erwähnt -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Anlage eines i.v.-Zugangs hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja, da im Algorithmus erwähnt -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, „erwäge Nitroglycerin“ keine konkrete Angabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -4 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-

Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja, da im Algorithmus erwähnt -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben vorgegeben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja, da im Algorithmus erwähnt -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme. 
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Die Anwesenheit eines Notarztes wird angenommen, da dieser bzw. Maßnahmen durch ihn 

sowohl bei Vorliegen eines Akuten Koronarsyndroms als auch bei wahrscheinlichem Nichtvor-

liegen im Algorithmus erwähnt wird.   

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Zu-

gang 

S.l.-Medika-

tion 

I.v.-Medi-

kation 

BTM-

Gabe 

Deklariert - - 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar 2a 2a 2a 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a- Algorith-

mus 

Keine 2a 
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3.2.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsempfehlungen von Baden-

Württemberg 

 

Abbildung 2: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsempfehlungen von 

Baden-Württemberg (14) 
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Bewertung der Maßnahme „Medikamentengabe“, vermutlich i.v.: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wird in einem eigenen Algorithmus abgehandelt. Diese ist bei 

Anweisung einer i.v.-Medikamentengabe, von der bei der Bewertung ausgegangen wurde, in 

einer Handlungsempfehlung gerechtfertigt. (14) 

 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2a 

Charakter Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.2.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Handlungsempfehlungen von Baden-Württem-

berg 

 

Abbildung 3: Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Handlungsempfehlungen von Baden-

Württemberg (14) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da Bewusstsein nicht klar definiert -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Anlage eines i.v.-Zugangs hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme.  

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da Bewusstsein nicht klar definiert -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da Bewusstsein nicht klar definiert -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bei diesem Algorithmus besteht Ermessensspielraum für den NotSan, da weder die relative 

Hypoglykämie mit konkreten Werten, noch der Bewusstseinszustand des Patienten klar defi-

niert wurde. Es steht dem NotSan also frei, ob er einen i.v.-Zugang legt und welchen Applika-

tionsweg er für die Glukosegabe wählt. Die Handlungsanweisung wurde als durchführbar ohne 

Notarzt bewertet, da dieser lediglich bei Therapieversagen im Algorithmus erwähnt wird. (14) 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

Deklariert - 2a 2a - 

Charakter Unklar 2a 2a Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Ja Nein Nein 2a- Algorith-

mus 

Keine 
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3.2.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall aus den Handlungsempfehlungen von Baden-Württem-

berg 

 

Abbildung 4: Algorithmus zum Schlaganfall aus den Handlungsempfehlungen von Baden-

Württemberg (14) 
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Bewertung der Maßnahme „Medikamentengabe“, vermutlich i.v.: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, konkrete Dosis- und Blutdruckangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Wie auch beim Hypertensiven Notfall fehlt in diesem Algorithmus die Anlage eines i.v.-Zu-

gangs. Diese ist bei Anweisung einer i.v.-Medikamentengabe, von der bei der Bewertung aus-

gegangen wurde, in einer Handlungsempfehlung gerechtfertigt. Die Anlage eines peripheren 

Venenkatheters ist laut Algorithmus ohne Notarztbeteiligung möglich. (14) 

 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2a 

Charakter Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.2.2.5 Algorithmus zum Extremitätentrauma/WS-Syndrom aus den Handlungsempfehlungen 

von Baden-Württemberg 

 

Abbildung 5: Algorithmus zum Extremitätentrauma/WS-Syndrom aus den Handlungsempfeh-

lungen von Baden-Württemberg (14) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keinen konkreten Dosisangaben -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

Bewertung der Maßnahme „Frakturen achsengerecht fixieren/schienen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Das achsengerechte Fixieren von Frakturen hat am ehesten den Charakter einer 

2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Wundversorgung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Wundversorgung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  
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Die Anlage eines i.v.-Zugangs ist in einem eigenen Algorithmus beschrieben und durch die i.v.-

Medikamentengabe in dieser Arbeitsanweisung gerechtfertigt. Es besteht Ermessenspielraum, 

da es keine eindeutigen Dosisangaben und keine konkreten Repetitionsintervalle zu den Medi-

kamenten gibt. Die Anwesenheit eines Notarztes wird nur bei Luxationsfrakturen gefordert, so 

dass die hier beschriebenen Maßnahmen auch ohne ihn durchführbar sind. (14) 

Zusammenfassung des Algorithmus Extremitätentrauma/WS-Syndrom: 

 I.v.-Medika-

tion 

Achsengerechtes 

Lagern 

Wundversorgung 

Deklariert 2a - - 

Charakter Unklar 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 
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3.2.3 Fazit zu Baden-Württemberg 

Erst 2019 wurde in Baden-Württemberg das Amt des ÄLRD eingeführt, dieses aber bisher noch 

nicht in das RDG aufgenommen (Stand Januar 2021). Die landesweit gültigen „Handlungsemp-

fehlungen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in Baden-Württemberg“ sind laut Vor-

wort zur Anwendung im rechtfertigenden Notstand nach § 34 StGB erlaubt. Jedoch konnten 

nach der Auswertung nicht alle Maßnahmen der Kategorie 2a zugeordnet werden. Eine eigen-

ständige BTM- Gabe durch den NotSan als 2c- Maßnahme ist nicht freigegeben. Sie bedarf 

immer der Verantwortung eines Arztes. (14)  

Vorgaben zur Zertifizierung konnten nicht gefunden werden. Die folgenden Tabellen fassen 

die Ergebnisse zu Baden-Württemberg zusammen:  

 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

Tabelle 6a-c: Übersicht über Baden-Württemberg 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 6 ** n = 0 *** n = 0 6 

Charakter 2c ** n = 0  * N = 0 *** n = 2 2 

Unklar *** n = 3 *** n = 0 *** n = 4 7 

Summe 9 0 6 15 

Bewertbar: 40,0 %, davon *konkordant: 100,0 %  

***Nicht bewertbar: 60,0 %  

Tabelle 6a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

 

 

 

 

Tabelle 6b: Charakter der Maßnahmen  

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Keine Nein 

Tabelle 6c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 

  

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnah-

men als 2c 

deklariert 

Maßnah-

men mit 2c-

Charakter 

lt. Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Ja Ein 2c- Algorithmus, zwei 

2a-Algorithmen 

2a 
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3.3 Bayern 

3.3.1 Allgemeines zu Bayern 

In Bayern existiert eine landesweite Regelung bezüglich der vorgegebenen Algorithmen. In 

Art. 12 Nr. 6 des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (BayRDG) ist klar formuliert, dass die 

ÄLRD „Aufgaben im Rahmen des § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c des Notfallsanitätergesetzes auf 

Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter delegieren, soweit sie eine persönliche ärztliche 

Kenntnis des Patienten nicht erfordern.“ Diesbezüglich wurden von den bayerischen ÄLRD 

voneinander getrennte 2a-Maßnahmen und 2c-Algorithmen bestimmt. Die Bestellung des 

ÄLRD ist in Art. 11 BayRDG beschrieben. 

 

3.3.2. Auswertung der Algorithmen 

Von den zu untersuchenden Algorithmen gibt es in Bayern zu den Themen Glukosegabe bei 

Hypoglykämie (15) und Analgesie bei isoliertem Extremitätentrauma, sowie bei isolierter Ver-

brennung oder Verbrühung (welche in dieser Arbeit nicht weiter behandelt wird) einen 2c- Al-

gorithmus (Abb. 6 und 7). Die Handlungsanweisungen zur Analgesie erlauben auch eine eigen-

ständige BTM-Gabe in Form von Piritramid. (15) Eine Verabreichung von Morphin oder 

Fentanyl zur Schmerzbekämpfung ist dagegen als 2a- Maßnahme definiert. (16) Zu Schlagan-

fall, Hypertensivem Notfall und Akutem Koronarsyndrom gibt es keinen Algorithmus in Bay-

ern. 

Klar von diesen Handlungsanweisungen getrennt sind einzelne als 2a deklarierte Maßnahmen 

(17) und Medikamente, die in bestimmten Situationen und Indikationen vor Eintreffen des Not-

arztes gegeben werden dürfen. Diese sind nicht Bestandteil eines Algorithmus und werden in 

dieser Arbeit nicht weiter behandelt.  
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3.3.2.1 Algorithmus zur Hypoglykämie aus den 2c-Algorithmen von Bayern 

 

Abbildung 6: Algorithmus zur Hypoglykämie aus den 2c-Algorithmen von Bayern (18) 
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Bewertung der Maßnahme: „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

Deklariert - 2c 2c 2c 

Charakter 2c 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.3.2.2 Algorithmus zum isolierten Extremitätentrauma aus den 2c-Algorithmen von Bayern 

 

Abbildung 7: Algorithmus zum isolierten Extremitätentrauma aus den 2c-Algorithmen von 

Bayern (18) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maß-

nahme.  
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Bewertung der Maßnahme „achsengerechte Lagerung bei Extremitätentrauma“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die achsengerechte Lagerung bei Extremitätentrauma hat am ehesten den Cha-

rakter einer 2c-Maßnahme.  

 

Zusammenfassung des Algorithmus Extremitätentrauma: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

BTM-Gabe Achsengerechtes 

Lagern 

Deklariert 2c 2c 2c 2c 

Charakter 2c 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.3.3 Fazit zu Bayern 

Die ÄLRD in Bayern haben klar voneinander getrennte 2c- Algorithmen und 2a- Maßnahmen 

und - Medikamente formuliert, die landesweit einheitlich gültig sind. Gesetzlich geregelt ist die 

Delegation der Maßnahmen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c des Notfallsanitätergesetzes im 

Art. 12 Nr. 6 des BayRDG. Diese Delegation beruht auf der Erstellung von Handlungsanwei-

sungen, welche auch die Verabreichung von Piritramid als BTM bei starken Schmerzen erlaubt. 

Nach Anwendung des Punkteschemas konnten die bearbeiteten Algorithmen als 2c eingestuft 

werden.  

In Bayern erhält jeder NotSan eine persönliche Delegationsurkunde und ist damit zur Durch-

führung dieser Anweisungen berechtigt. Es muss keine zusätzliche Prüfung abgelegt werden. 

Bei Durchführung einer 2c-Maßnahme muss der NotSan ein Protokoll ausfüllen, welches der 

ÄLRD einsehen und somit die korrekte Anwendung der Maßnahme kontrollieren kann. 2a- 

Maßnahmen und - Medikamente wurden dagegen für bestimmte Indikationen ohne eigenen 

Algorithmus benannt. Eine Zertifizierung für 2a- Maßnahmen ist in Bayern nicht vorgeschrie-

ben. (18) Die Ergebnisse zu Bayern werden in den folgenden Tabellen zusammengefasst:  

Tabelle 7a-c: Übersicht über Bayern 

Tabelle 7a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

 

 

 

 

Tabelle 7b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Gesetzlich Nein 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 0  * N = 7 *** n = 1 8 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 0 0 

Summe 0 7 1 8 

Bewertbar: 87,5 %, davon *konkordant: 100 %  

***Nicht bewertbar: 12,5 %  

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Ja Einzelmaß-

nahmen 

2c-Algorith-

mus 

2a + 2c 

Tabelle 7c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.4 Berlin 

3.4.1 Allgemeines zu Berlin 

Die Leitung und Überwachung der Berliner Notfallrettung durch einen ÄLRD ist in § 5a des 

Gesetzes über den Rettungsdienst für das Land Berlin (RDG Berlin) beschrieben. Im § 5b Abs. 

2 Nr. 3 RDG Berlin ist die Delegation heilkundlicher Maßnahmen geregelt. Wörtlich heißt es 

hier, dass zu den Aufgaben des ÄLRD die „Festlegung von medizinischen Behandlungsstan-

dards für bestimmte notfallmedizinische Zustandsbilder und -situationen sowie die daraus re-

sultierende Delegation heilkundlicher Maßnahmen im Sinne von § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buch-

stabe c des Notfallsanitätergesetzes […]“ gehört. Die Durchführung solcher Maßnahmen durch 

NotSan anhand von medizinischen Handlungsanweisungen durch den ÄLRD ist ebenso in §9 

Abs. 3 Satz 1 RDG erwähnt.  

In Berlin ist mit den „Medizinischen Handlungsanweisungen“ der Berliner Feuerwehr eine lan-

desweit gültige und einheitliche Grundlage zum Vorgehen bei bestimmten Krankheitsbildern 

und Symptomen geschaffen worden. (19) 

 

3.4.2 Auswertung der Algorithmen 

Die SOP in Berlin sind so aufgebaut, dass sie sowohl 2a-, als auch 2c- Maßnahmen in gemein-

samen Algorithmen enthalten, diese jedoch eindeutig als die jeweiligen Maßnahmen gekenn-

zeichnet sind. Im Vorwort wurde festgelegt, dass 2a-Maßnahmen in den Algorithmen gelb hin-

terlegt sind, die 2c- Maßnahmen dagegen orange. In den Handlungsanweisungen der Berliner 

Feuerwehr dürfen die 2a-Maßnahmen von Notfallsanitätern und von Rettungsassistenten auf 

Grundlage des § 34 StGB durchgeführt werden. Die Anwesenheit eines Notarztes nach Durch-

führung einer heilkundlichen Maßnahmen ist laut der Präambel nicht zwingend erforderlich 

und immer eine individuelle Entscheidung des NotSan. 

In Berlin gibt es zu allen fünf zu untersuchenden Krankheitsbildern eine Handlungsanweisung 

(Abb. 8-12). Die Algorithmen zu Akuten Koronarsyndrom, Hypertensiver Notfall und Schlag-

anfall beinhalten laut Angaben des Verfassers sowohl 2a- als auch 2c- Maßnahmen. Die Glu-

kosegabe bei Hypoglykämie ist als 2a- Maßnahme definiert. Die Analgesie durch Esketamin 

und Midazolam ist laut Vorgaben ein reiner 2c- Algorithmus. 

Eine BTM-Gabe ist sowohl beim Akuten Koronarsyndrom als auch bei starken Schmerzen nur 

durch den Notarzt erlaubt. (19) 
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3.4.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den medizinischen Handlungsanwei-

sungen der Feuerwehr Berlin 

 

Abbildung 8: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den medizinischen Handlungsan-

weisungen der Feuerwehr Berlin (19) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisvorgabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die EKG-Interpretation hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, Ermessensspielraum i.v. vs. oral -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der orale Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe  0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, Ermessensspielraum i.v. vs. oral -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Zu-

gang 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 2a 2c 2c 

Charakter Unklar 2c Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 
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3.4.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den medizinischen Handlungsanweisun-

gen der Feuerwehr Berlin 

3  

Abbildung 9: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den medizinischen Handlungsan-

weisungen der Feuerwehr Berlin (19) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die EKG-Interpretation hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 2a 2c 

Charakter Unklar 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.4.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie aus den medizinischen Handlungsanweisungen der 

Feuerwehr Berlin 

 

Abbildung 10: Algorithmus zur Hypoglykämie aus den medizinischen Handlungsanweisungen 

der Feuerwehr Berlin (19) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosierung/Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da Ermessensspielraum bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

 

Im Algorithmus wurde die Anlage eines i.v.-Zugangs nicht beschrieben. Diese ist laut einer 

eigenen Arbeitsanweisung bei i.v.-Medikamentengabe indiziert. (19) 
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Der Bewusstseinszustand des Patienten ist nicht klar definiert, so dass der NotSan selbst ent-

scheiden kann, ob er die Glukose oral oder intravenös verabreicht.  

 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 2a 

Charakter 2c Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.4.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall aus den medizinischen Handlungsanweisungen der Feu-

erwehr Berlin 

 

Abbildung 11: Algorithmus zum Schlaganfall aus den medizinischen Handlungsanweisungen 

der Feuerwehr Berlin (19) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, konkrete Dosis-/Zielangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  
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Auch in dieser Handlungsanweisung wurde die i.v.-Zugang-Anlage nicht explizit beschrieben. 

Diese wird in einem eigenen Algorithmus erläutert und bei einer i.v.-Medikamentengabe indi-

ziert. (19) 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - 2a 2c 

Charakter Unklar 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.4.2.5 Algorithmus zu starken Schmerzen aus den medizinischen Handlungsanweisungen der 

Feuerwehr Berlin 

 

Abbildung 12: Algorithmus zu starken Schmerzen aus den medizinischen Handlungsanweisun-

gen der Feuerwehr Berlin (19) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten.  

Bewertung der Maßnahme „Nasale Medikamentengabe via Zerstäuber“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da Ermessensspielraum bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die nasale Medikamentengabe via Zerstäuber ist hat am ehesten den Charakter 

einer 2c-Maßnahme.  

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da Ermessensspielraum bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe Nasale Medi-

kation 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - 2c 2c 

Charakter Unklar 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algo-

rithmus 

Nein 
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3.4.3 Fazit zu Berlin 

Das Amt der ärztlichen Leitung ist im § 5a RDG Berlin rechtlich geregelt. Zu dessen Aufgaben, 

die in § 5b Abs. 2 Nr. 3 RDG Berlin i. V. m. § 9 Abs. 3 S. 1 RDG Berlin definiert sind, gehört 

die Erststellung von Handlungsanweisungen für NotSan, sowie die Delegation heilkundlicher 

Maßnahmen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c des NotSanG. In Berlin wurden dafür die „Medi-

zinischen Handlungsanweisungen“ erstellt, die für die gesamte Berliner Notfallrettung gültig 

sind. Diese kombinieren eindeutig gekennzeichnete 2a- und 2c- Maßnahmen in gemeinsamen 

Algorithmen. Es ist klar ersichtlich, welche Handlungen im Rahmen der Delegation nur von 

NotSan und welche nach § 34 StGB auch von RA ausgeführt werden dürfen. Nach Bewertung 

der Maßnahmen konnten alle fünf Algorithmen als 2c kategorisiert werden. Die BTM-Gabe 

durch NotSan im Rahmen einer Delegation ist nicht erlaubt. Des Weiteren wird in der Anwen-

dungsgrundlage der Handlungsanweisungen festgelegt, dass alle NotSan „nach Ablegung ihrer 

Prüfung verpflichtet [sind], jährlich an einer Rezertifizierung teilzunehmen und [diese] zu be-

stehen.“ (19) Folgende Tabellen fassen die Ergebnisse zu Berlin zusammen: 

Tabelle 8a-c: Übersicht über Berlin 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 2 * N = 4 *** n = 3 9 

Unklar *** n = 2 *** n = 2 *** n = 5 9 

Summe 4 6 8 18 

Bewertbar: 33,3 %, davon *konkordant: 66,67 %, **diskonkordant: 33,3 %  

***Nicht bewertbar: 66,67 %  

Tabelle 8a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

 

 

 

 

 

Tabelle 8b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Gesetzlich Ja 

Tabelle 8c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnah-

men als 2c 

deklariert 

Maßnah-

men mit 2c-

Charakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Ja Ja Keine 2c-Algorith-

men 

Nein 
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3.5 Brandenburg 

3.5.1 Allgemeines zu Brandenburg 

Auch in Brandenburg ist die Delegation heilkundlicher Maßnahmen auf NotSan gesetzlich im 

§ 9 Nr. 7 Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) geregelt. In diesem Gesetz wird be-

schrieben, dass es zu den Aufgaben des ÄLRD gehört, „medizinische Behandlungsstandards 

für bestimmte notfallmedizinische Zustandsbilder und -situationen sowie die daraus resultie-

rende Delegation heilkundlicher Maßnahmen im Sinne von § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe 

c des Notfallsanitätergesetzes vom 22. Mai 2013 […]“ festzulegen. Das Amt des ÄLRD ist in 

§ 8 LRDPV beschrieben. In Brandenburg wurden von dem Landesverband der ÄLRD Bran-

denburg im März 2019 die Handlungsalgorithmen für NotSan in der Version 1.4 herausgege-

ben. (20) 

 

3.5.2 Auswertung der Algorithmen 

In Brandenburg gibt es zu allen fünf ausgewählten Krankheitsbildern eine Handlungsanwei-

sung (Abb. 13-17). Diese „ersetzen nicht […] den Notarzt, sondern regeln die Behandlung im 

notarztfreien Intervall.“ (20) Es muss also immer ein Notarzt anwesend sein bzw. nachgefordert 

werden. Die Anlage eines i.v.- Zugangs wurde in einer eigenen Handlungsanweisung beschrie-

ben und ist bei i.v.-Medikamentenapplikation und Volumentherapie erlaubt. Konkrete Dosis-

angaben für die einzelnen Medikamente wurden ebenfalls in eigenen SOP vorgegeben, welche 

nicht eigens abgebildet wurden. Eine Verabreichung von BTM durch NotSan wurde in der Al-

gorithmensammlung nicht erwähnt. (20) Im Folgenden wurden die Handlungsempfehlungen 

nach dem Punkteschema bewertet. 
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3.5.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Handlungsanweisungen von Bran-

denburg 

 

Abbildung 13: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Handlungsanweisungen von 

Brandenburg (20) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkreter Zielbereich angegeben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe (Nitrat)“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der sublinguale Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Medika-

tion 

S.l.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - 

Charakter Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine Nein 
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3.5.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsanweisungen von Branden-

burg 

 

Abbildung 14: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsanweisungen von 

Brandenburg (20) 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 

Charakter Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.5.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Handlungsanweisungen von Brandenburg 

 

Abbildung 15: Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Handlungsanweisungen von Branden-

burg (20) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Messung I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 

Charakter Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine 

  



 

 

 

 

 81  

 

 

3.5.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall aus den Handlungsanweisungen von Brandenburg 

 

Abbildung 16: Algorithmus zum Schlaganfall aus den Handlungsanweisungen von Branden-

burg (20) 

 

 

 

  

Keine Lebensgefahr 

Notarztruf obligat 

Konkrete Dosisan-

gaben für Medika-

mente in eigenen 

Algorithmen 



 

 

 

 

 82  

 

 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Gabe von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Gabe von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Messung Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - 

Charakter Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.5.2.5 Algorithmus zur Analgesie aus den Handlungsanweisungen von Brandenburg 

 

Abbildung 17: Algorithmus zur Analgesie aus den Handlungsanweisungen von Brandenburg 

(20) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

 

Die Analgesie wurde, wie in Punkt 2.1 festgelegt, in diesem Algorithmus nur auf den Trau-

maschmerz bezogen. Eine BTM-Gabe kommt in der Handlungsanweisung nicht vor, weshalb 

davon ausgegangen wurde, dass der NotSan nicht zur eigenständigen Verabreichung dieser be-

rechtig ist. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - 

Charakter Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine Nein 
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3.5.3 Fazit zu Brandenburg 

In Brandenburg ist das Amt des ÄLRD in § 8 LRDPV gesetzlich festgehalten. Seine Ermäch-

tigung zur Delegation heilkundlicher Maßnahmen wurde in § 9 LRDPV rechtlich geregelt. 

Auch nach Anwendung des entworfenen Punkteschemas konnten die Maßnahmen der Hand-

lungsempfehlungen von Brandenburg keiner eindeutigen Zuordnung zu 2a oder 2c getroffen 

werden. Eine eigenständige Verabreichung von BTM durch NotSan wurde in den Arbeitsan-

weisungen nicht gefunden (20), weshalb angenommen wurde, dass der NotSan nicht zur Gabe 

dieser berechtigt ist. Auch Vorgaben zu einer Zertifizierung konnten nicht gefunden werden. 

Folgende Tabellen fassen die Ergebnisse zum Land Brandenburg zusammen: 

Tabelle 9a-c: Übersicht über Brandenburg 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 0 0 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n =12 12 

Summe 0 0 12 12 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 9a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine Nein 

Tabelle 9b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Gesetzlich Nein 

Tabelle 9c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.6 Bremen 

3.6.1 Allgemeines zu Bremen 

Für das Land Bremen gibt es keine gesetzliche Grundlage zur Delegation heilkundlicher Maß-

nahmen auf NotSan. Die ÄLRD, die gesetzlich in § 31 Bremisches Hilfeleistungsgesetz 

(BremHilfeG) verankert sind, haben jedoch für das gesamte nichtärztliche Rettungsdienstper-

sonal im stadtbremischen Rettungsdienst mit der „Bremer Fibel“ Handlungsstandards und -

empfehlungen zu den verschiedenen Krankheitsbildern und -symptomen erstellt. (21)  

 

3.6.2 Auswertung der Algorithmen 

In Bremen wurden zu allen fünf Krankheitsbildern Algorithmen erstellt. Diese orientieren sich 

hinsichtlich der Freigabe der Tätigkeiten an einem Ampelschema, eine klare Benennung von 

2a- und 2c- Maßnahmen gibt es nicht. Handlungsempfehlungen, die grün gekennzeichnet sind 

gelten als Handlungsstandards. Sie sind „von jedem Transportführer im stadtbremischen Ret-

tungsdienst anzuwenden bis der Notarzt eintrifft („Der Transportführer muss...“).“ (21) Bei 

ausgewählten Algorithmen, wie auch bei den in dieser Arbeit untersuchten SOPs zum Hyper-

tensiven Notfall, Apoplex oder der Hypoglykämie ist die Notarztnachforderung laut Arbeitsan-

weisung aber nicht mehr zwingend erforderlich. Handlungsempfehlungen, die gelb gekenn-

zeichnet sind, beinhalten Maßnahmen, die von den ÄLRD als „notwendig und durchführbar“ 

(21) angesehen werden. Der Transportführer, also der NotSan oder auch der RA, soll sie aus-

führen, wenn er diese ausreichend beherrscht. Auch diese Maßnahmen erfordern laut Präambel 

eine Notarztnachalarmierung. Eine Ausnahme stellt nur die Piritramidgabe als 2c- Maßnahme 

bei starken Schmerzen dar. Hier muss der Notarzt nur nachgefordert werden, wenn eine Kont-

raindikation für Piritramid vorliegt. Zu den roten Handlungsempfehlungen existieren keine Al-

gorithmen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die der Transportführer nicht darf. Für be-

sonders qualifizierte Mitarbeiter, die entsprechende Lehrgänge, Aus- oder Weiterbildungen 

vorweisen, können jedoch einzelne Maßnahmen vom ÄLRD individuell freigegeben werden. 

(21) 

Im Folgenden wurden die einzelnen Algorithmen nach dem festgelegten Punkteschema bewer-

tet (Abb. 18- 22). 
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3.6.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus der Bremer Fibel 

 

Abbildung 18: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus der Bremer Fibel (21) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da kein konkreter Zielbereich angegeben -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten.  
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, Ermessensspielraum bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, Ermessensspielraum bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme.  

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der sublinguale Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

 

Der Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom wurde mit einer grünen Ampel markiert. Das 

bedeutet, die Maßnahmen werden als Standardhandlungen angesehen. Aufgrund der Lebens-

gefahr muss ein Notarzt anwesend sein. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-

Gabe 

BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medi-

kation 

Orale Medi-

kation 

EKG-Beur-

teilung 

S.l.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - - - - 

Charakter 2a Unklar Unklar 2a 2a Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Nein 
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3.6.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus der Bremer Fibel 

 

Abbildung 19: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus der Bremer Fibel (21) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da kein konkreter Zielbereich angegeben -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die EKG-Interpretation hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - - 

Charakter Unklar 2c 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.6.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie aus der Bremer Fibel 

 

Abbildung 20: Algorithmus zur Hypoglykämie aus der Bremer Fibel (21) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da kein konkreter Zielbereich angegeben -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, Ermessensspielraum bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, Ermessensspielraum bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Der Bewusstseinszustand des Patienten wurde nicht exakt festgelegt (z.B. mit der Glasgow 

Coma Scale), so dass Ermessenspielraum bezüglich der Medikamentenapplikation besteht. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zugang I.v.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

Deklariert - - - - - 

Charakter Unklar 2c 2c Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umset-

zung 2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Al-

gorith-

mus 
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3.6.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall aus der Bremer Fibel 

 

Abbildung 21: Algorithmus zum Schlaganfall aus der Bremer Fibel (21) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da kein konkreter Zielbereich angegeben -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  
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Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

Deklariert - - - 

Charakter Unklar 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.6.2.5 Algorithmus zur Analgesie bei starken Schmerzen aus der Bremer Fibel 

 

Abbildung 22: Algorithmus zur Analgesie bei starken Schmerzen aus der Bremer Fibel (21) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maß-

nahme.  

Die Durchführung aller Maßnahmen ist für den NotSan ohne die Anwesenheit eines Notarztes 

möglich, solange keine Kontraindikationen bezüglich Piritramid bestehen. 

Zusammenfassung des Algorithmus Extremitätentrauma: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Deklariert - - - - - 

Charakter Unklar 2c 2c 2c 2c 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
2c 
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3.6.3 Fazit zu Bremen 

In Bremen gibt es keine gesetzliche Grundlage zur Delegation. Die in § 31 BremHilfeG veran-

kerten ÄLRD haben aber mit der „Bremer Fibel“ landesweit gültige Algorithmen zu verschie-

denen Krankheitsbildern erstellt. Diese sind nicht explizit in 2a- und 2c- Maßnahmen differen-

ziert, sondern funktionieren nach einem Ampelschema. Durch Berücksichtigung von 2a- und 

2c- Kriterien konnte die Zuordnung der Algorithmen zur jeweiligen Kategorie erfolgen. Ledig-

lich der Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom wurde als 2a eingestuft. Die anderen vier 

Handlungsempfehlungen konnten als 2c klassifiziert werden. Eine eigenständige BTM-Gabe 

durch NotSan ist bei starken Schmerzen als 2c-Maßnahme erlaubt, sofern keine Kontraindika-

tionen bestehen. Zur Zertifizierung der NotSan steht in der Bremer Fibel, dass das „regelmäßige 

Training inklusive einer Kompetenzüberprüfung“ (21) bei den jährlichen Rettungsdienstfort-

bildungen stattfindet. Folgende Tabellen fassen die Ergebnisse für Bremen zusammen:  

Tabelle 10a-c: Übersicht über Bremen 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 3 3 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 12 12 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 10 10 

Summe 0 0 25 25 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 10a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Um-

set-

zung 

2c 

BTM-Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

mus 

2c-Al-

go-

rith-

mus 

2c 

Tabelle 10b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Keine Ja 

Tabelle 10c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.7 Hamburg 

3.7.1 Allgemeines zu Hamburg 

Auch Hamburg hat eine landesweite Regelung bezüglich der Freigabe invasiver Handlungen 

durch NotSan getroffen. (5) Die Delegation von 2c- Maßnahmen durch NotSan ist im § 16 des 

Hamburgischen Rettungsdienstgesetzes (HmbRDG) unter der Überschrift „Ärztliche Leitung 

Rettungsdienst“ beschrieben. Konkret heißt es hier, dass es zu den Aufgaben der ÄLRD gehört, 

„medizinischen Behandlungsstandards für bestimmte medizinische Zustandsbilder und -situa-

tionen [zu erstellen], sowie die daraus resultierende Delegation heilkundlicher Maßnahmen im 

Sinne von § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c des Notfallsanitätergesetzes auf Notfallsanitä-

terinnen und Notfallsanitäter [zu übertragen], soweit sie eine persönliche ärztliche Kenntnis der 

Patientin bzw. des Patienten nicht erfordern.“ 

 

3.7.2 Auswertung der Algorithmen 

Zur Untersuchung wurden die landesweit gültigen Handlungsempfehlungen der Hamburger 

Feuerwehr herangezogen. Die in den Algorithmen enthaltenen Maßnahmen sind laut Vorwort 

„im Sinne von § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c des Notfallsanitätergesetzes anzusehen“ 

und können demnach ohne Notarzt durchgeführt werden. (22) Zu den jeweiligen Medikamen-

tengaben gibt es separate Erläuterungen mit konkreten Dosisangaben bzw. Maximaldosen, wel-

che in dieser Arbeit nicht explizit abgedruckt wurden. Im Folgenenden (Abb. 23-27) wurden 

die SOP von Hamburg bewertet. 
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3.7.2.1 SOP zum Akuten Koronarsyndrom aus den Handlungsempfehlungen der Feuerwehr 

Hamburg 

 

Abbildung 23: SOP zum Akuten Koronarsyndrom aus den Handlungsempfehlungen der Feu-

erwehr Hamburg (22) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar -1 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Beurteilung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die EKG-Beurteilung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-

Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

EKG-Beur-

teilung 

S.l.-Medika-

tion 

Deklariert 2c 2c 2c 

Charakter 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 
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3.7.2.2 SOP zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsempfehlungen der Feuerwehr Ham-

burg 

 

Abbildung 24: SOP zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsempfehlungen der Feuer-

wehr Hamburg (22) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2c 

Charakter 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Ja Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.7.2.3 SOP zur Hypoglykämie aus den Handlungsempfehlungen der Feuerwehr Hamburg 

 

Abbildung 25: SOP zur Hypoglykämie aus den Handlungsempfehlungen der Feuerwehr Ham-

burg (22) 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Orale Medi-

kation 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2c 2c 

Charakter Unklar 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Ja Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.7.2.4 SOP zum Schlaganfall aus den Handlungsempfehlungen der Feuerwehr Hamburg 

 

Abbildung 26: SOP zum Schlaganfall aus den Handlungsempfehlungen der Feuerwehr Ham-

burg (22) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Infusions-

gabe 

Deklariert 2c 2c 

Charakter 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Ja Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.7.2.5 SOP zur Analgesie bei starken Schmerzen aus den Handlungsempfehlungen der Feuer-

wehr Hamburg 

 

Abbildung 27: SOP zur Analgesie bei starken Schmerzen aus den Handlungsempfehlungen der 

Feuerwehr Hamburg (22) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.m.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.m.- Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie bei starken Schmerzen: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

I.m.-Medi-

kation 

Deklariert 2c 2c 

Charakter 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 
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3.7.3 Fazit zu Hamburg 

In Hamburg ist das Amt der ÄLRD, sowie die Delegation heilkundlicher Maßnahmen auf Not-

San im § 16 des HmbRDG beschrieben. Die Maßnahmen der Handlungsempfehlungen wurden 

als 2c deklariert, was, bis auf eine Ausnahme, auch die Auswertung nach dem Punkteschema 

ergab. Eine BTM-Gabe durch NotSan ist nicht erlaubt. Allgemeine „Voraussetzung für die An-

wendung [der Maßnahmen] ist die erfolgreiche Teilnahme an der jährlichen Rezertifizierung.“ 

(22) 

Die folgenden Tabellen fassen die Ergebnisse von Hamburg zusammen: 

 

Tabelle 11a-c: Übersicht über Hamburg 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 9 *** n = 0 9  

Unklar *** n = 0 *** n = 1 *** n = 0 1  

Summe 0 10 0 10 

Bewertbar: 90 %, davon *konkordant: 100 %, **diskonkordant: 0 %  

***Nicht bewertbar: 10 %  

Tabelle 11a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

men 

Nein 

Tabelle 11b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Gesetzlich Ja 

Tabelle 11c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.8 Hessen 

3.8.1 Allgemeines zu Hessen  

In Hessen ist das Amt des ÄLRD im § 20 Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) festgelegt. 

Dort wird beschrieben, dass es zu den Aufgaben des ÄLRD gehört „Behandlungsrichtlinien für 

nicht ärztliches Personal [zu] erarbeiten, umzusetzen und [zu] überprüfen.“ Eine rechtliche De-

legation für 2c- Maßnahmen gibt es nicht. Die Freigabe von Algorithmen ist in Hessen regional 

geregelt. Im Folgenden werden die Handlungsanweisungen von drei Regionen auf 2a- und 2c- 

Kriterien untersucht. 

 

3.8.2 Region 1: Frankfurt am Main 

3.8.2.1 Allgemeines zum Rettungsdienst in Frankfurt am Main 

Frankfurt am Main ist mit einer Fläche von 248,3 km² und ca. 729.624 Einwohnern (23) die 

größte Stadt Hessens. Aufgeteilt wurde dieses Gebiet in 17 Rettungswachenstandorte und 6 

Notarztstandorte. 2016 betrug die Zahl der Einsätze inkl. Fehleinsätzen 134116. (23) 

 

3.8.2.2 Auswertung der Algorithmen in Frankfurt am Main anhand der SOP der Feuerwehr 

Frankfurt 

In Frankfurt existieren von den fünf zu untersuchenden Algorithmen nur zu den Themen Akuter 

Thoraxschmerz, Hypertensiver Notfall, Hypoglykämie und zur Analgesie bei starken Schmer-

zen Handlungsanweisungen. Die Farben der einzelnen Felder haben keine Bedeutung hinsicht-

lich 2a oder 2c. Auf einer zweiten Seite, die zu jedem Algorithmus erstellt wurde, befinden sich 

zu diesen Kästen farblich passend hinterlegte Zusatzanweisungen. (24) Im Folgenden sind die 

SOP der Frankfurter Feuerwehr dargestellt (Abb. 23- 30).  
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3.8.2.2.1 SOP zum Akuten Thoraxschmerz aus den Handlungsanweisungen der Frankfurter 

Feuerwehr 

 

Abbildung 28: SOP zum Akuten Thoraxschmerz aus den Handlungsanweisungen der Frank-

furter Feuerwehr (24) 
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Abbildung 29: Zusatzinformationen zum Algorithmus Akuter Thoraxschmerz aus den Hand-

lungsanweisungen der Frankfurter Feuerwehr (24) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

S.l.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - 

Charakter 2a Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Nein 
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3.8.2.2.2 SOP zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsanweisungen der Frankfurter 

Feuerwehr 

 

Abbildung 30: SOP zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsanweisungen der Frankfur-

ter Feuerwehr (24) 
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Abbildung 31: Zusatzinformationen zum Algorithmus Hypertensiver Notfall aus den Hand-

lungsanweisungen der Feuerwehr Frankfurt (24) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe/Zielbereich +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 

Charakter 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.8.2.2.3 SOP zur Hypoglykämie aus den Handlungsanweisungen der Frankfurter Feuerwehr 

 

Abbildung 32: SOP zur Hypoglykämie aus den Handlungsanweisungen der Frankfurter Feuer-

wehr (24) 
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Abbildung 33: Zusatzinformationen zum Algorithmus Hypoglykämie aus den Handlungsan-

weisungen der Feuerwehr Frankfurt (24) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/BZ-Grenzwert -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da kein konkreter BZ-Grenzwert angegeben -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme: „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/BZ-Grenzwert -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

Orale  

Medikation 

I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - - 

Charakter 2c Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine  2c-Algorith-

mus 
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3.8.2.2.4 SOP zur Analgesie bei starken Schmerzen aus den Handlungsanweisungen der 

Frankfurter Feuerwehr 

 

Abbildung 34: SOP zur Analgesie bei starken Schmerzen aus den Handlungsanweisungen der 

Frankfurter Feuerwehr (24) 
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Abbildung 35: Zusatzinformationen zum Algorithmus Analgesie bei starken Schmerzen aus 

den Handlungsanweisungen der Feuerwehr Frankfurt (24) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Extremitätentrauma: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 

Charakter Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine Nein 
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3.8.2.3 Fazit zur Region Frankfurt am Main 

Die Auswertung hat ergeben, dass die untersuchten SOPs der Feuerwehr Frankfurt zum Teil als 

2c, aber auch als 2a eingeordnet werden können. Eine BTM-Gabe durch NotSan wurde in kei-

nem der untersuchten Handlungsempfehlungen beschrieben. (24) Um einen Einsatz als verant-

wortlicher Notfallsanitäter durchführen zu dürfen, ist die „erfolgreiche Teilnahme an der Zer-

tifizierung bzw. [jährlichen] Re-Zertifizierung der durch den ÄLRD der Stadt Frankfurt am 

Main freigegebenen Standardprozeduren in der jeweils zum Zeitpunkt der (Re-) Zertifizierung 

gültigen Version erforderlich.“ (25) Die folgenden Tabellen fassen die Region Frankfurt am 

Main zusammen: 

Tabelle 12 a-c: Übersicht über die Algorithmen der Feuerwehr Frankfurt am Main 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 1 1 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 3 3 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 9 9 

Summe 0 0 13 13 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 12a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

mus 

2c-Algorith-

men 

Nein 

Tabelle 12b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Ja 

Tabelle 12c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.8.3 Region 2: Main-Kinzig-Kreis  

3.8.3.1 Allgemeines zum Main-Kinzig-Kreis  

In der Region Main-Kinzig-Kreis leben ca. 421.689 Einwohner (Stand 31.12.2020) auf einer 

Fläche von rund 1400 km². (26) Laut Informationen der zugehörigen Leistelle wurden im Jahr 

2014 etwa 66.700 Rettungsdienst- und Krankentransporte (27) von 14 Rettungswachen und 4 

Notarztstandorten (Stand 2014) (28) abgearbeitet. 

3.8.3.2 Auswertung der Algorithmen vom Main-Kinzig-Kreis  

Im Main-Kinzig-Kreis gibt es zu allen fünf Themen eine Handlungsanweisung. Zur Durchfüh-

rung berechtigt sind laut Vorwort der Algorithmensammlung NotSan und zertifizierte RA. Wei-

terhin heiß es hier: „Für Notfallsanitäter gelten die Regelungen […] sinngemäß als Vorgaben 

gem. § 4(2) 2c NotSanG.“ (29) Die Algorithmen scheinen also 2c- Maßnahmen zu beinhalten. 

Jedoch wird im Vorwort beschrieben, dass zur Anwendung der EVM eine lebensbedrohliche 

Situation des Patienten vorliegen muss und meist auch die Indikation zur Notarztnachforderung 

besteht. Ausnahmen bestünden nur, wenn die vitale Bedrohung schnell durch eine Maßnahme 

abgewendet werden kann, z.B. eine Glukosegabe bei Hypoglykämie, oder keine vitale Bedro-

hung vorliegt. Letzterer Fall erlaubt eine i.v.-Zugang-Anlage und Blutentnahme ohne Notarzt. 

Im Folgenden sind die Handlungsanweisungen des Main-Kinzig-Kreises dargestellt (Abb. 31- 

35). Die invasiven Maßnahmen für RA und NotSan wurden vom Ersteller der EVM gelb hin-

terlegt, rote Felder beinhalten ärztliche Handlungen. (29) Im Anschluss wurde die Algorith-

mensammlung nach dem bekannten Punkteschema bewertet.  



 

 

 

 

 

 

3.8.3.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Abbildung 36: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis (29)
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg  -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bei diesem Algorithmus ist nicht klar ersichtlich, ob bei der Abarbeitung der Handlungen in 

der linken Spalte bereits ein Notarzt anwesend oder nachgefordert sein muss. Bei der Anwen-

dung der in der rechten Spalte aufgeführten Maßnahmen wurde bei der Bewertung von einer 

obligatorischen Notarztanwesenheit ausgegangen. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-

Gabe 

I.v.-Zu-

gang 

Infusions-

gabe 

EKG-Beur-

teilung 

S.l.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

 I.v.-Me-

dikation 

Deklariert - 2c 2c - 2c 2c 2c 

Charakter Unklar 2c Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 



 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 37: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis (29)
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

In dieser Handlungsanweisung fehlt die Anlage eines i.v.-Zugangs. Diese ist in einem eigenen 

Algorithmus beschrieben und für NotSan nur bei vitaler Gefährdung des Patienten erlaubt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2c 

Charakter 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Um-

set-

zung 

2c 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-

Al-

go-

rith-

mus 



 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 38: Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis (29)
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der orale Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde in diesem Algorithmus nicht explizit erwähnt. Laut Vor-

wort ist die Hypoglykämie eine schnell behebbare Ursache und erfordert deshalb keine Not-

arztnachforderung. (29) 
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Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 2c 

Charakter 2c Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 



 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 39: Algorithmus zum Schlaganfall aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis (29)
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „venöse Blutentnahme“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die venöse Blutentnahme hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2c-Maßnahme. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

Venöse Blutent-

nahme 

Infusionsgabe 

Deklariert 2c 2c 2c 

Charakter 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 



 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.2.5 Algorithmus zur Analgesie aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 40: Algorithmus zur Analgesie aus den Verfahrens-Standards im Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis (29)
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Bewertung der Maßnahme „Reposition“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Reposition ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Indikationen und Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Indikationen und Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maß-

nahme. 
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Bewertung der Maßnahme „nasale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Indikationen und Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die nasale Medikamentengabe har den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Laut Algorithmus muss ein Notarzt anwesend sein bzw. nachgefordert werden, sobald uner-

wünschte Arzneimittelwirkungen auftreten oder der Schmerz auf der Numerischen Analog 

Skala (nach erfolgreicher Analgetikagabe) kleiner oder gleich 3 angegeben wird. Betrachtet 

man die Handlungsempfehlung, wird das Notarztfeld immer erreicht. Deshalb wurde hier von 

einer obligaten Notarztanwesenheit ausgegangen. (29) 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Reposition I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Nasale Medi-

kation 

Deklariert - 2c 2c 2c 

Charakter Unklar 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

2c 
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3.8.3.3 Fazit zum Main-Kinzig-Kreis 

Die EVM des Main-Kinzig-Kreises werden im Vorwort explizit als 2c- Maßnahmen beschrie-

ben. Bei genauerer Betrachtung der weiteren Anwendungsbeschreibung und nach Anwendung 

des Punkteschemas können alle fünf Handlungsanweisungen den 2c-Algorithmen zugeordnet 

werden. Die BTM-Gabe durch NotSan ist nach dieser Auswertung ebenfalls eine 2c-Maß-

nahme. Wie die Zertifizierung im Main-Kinzig-Kreis geregelt ist, wurde in den Quellen nicht 

erwähnt. Da aber für das gesamte Bundesland Hessen eine Zertifizierungspflicht nach § 26 Abs. 

2 Satz 3 der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes (RettDGV 

HE) besteht, wurde in der Tabelle die Variable „ja“ gewählt. Folgende Tabellen fassen die Er-

gebnisse für den Main-Kinzig-Kreis zusammen:  

Tabelle 13a-c: Übersicht über den Main-Kinzig-Kreis 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 8 *** n = 1 9 

Unklar *** n = 0 *** n = 5 *** n = 4 9 

Summe 0 13 5 18 

Bewertbar: 44,45 %, davon *konkordant: 100 %  

***Nicht bewertbar: 55,55 %  

Tabelle 13a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnah-

men als 2c 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 2c BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Ja Keine Fünf 2c-Algorith-

men 

2c 

Tabelle 13b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Ja 

Tabelle 13c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen  

 

  



 

 

 

 

151 

 

 

3.8.4 Region 3: Kreis Groß-Gerau  

3.8.4.1 Allgemeines zum Kreis Groß-Gerau 

Im Kreis Groß-Gerau wohnen schätzungsweise 275.807 Einwohner (Stand 12/2021) auf einer 

Fläche von 453,0 km². (30) Rettungsdienstlich ist dieser Bereich mit 7 Rettungswachen und 2 

Notarztstandorte ausgestattet (Stand 2014). (28), welche jährlich über 27.000 Einsätze abarbei-

ten. (31)  

3.8.4.2 Auswertung der Algorithmen von Groß-Gerau  

Auch die Algorithmensammlung von Groß-Gerau beinhaltet zu allen fünf Themen eine SOP. 

Die Handlungsanweisungen dürfen sowohl von NotSan, als auch von zertifizierten RA ange-

wandt werden. In der Erklärung der Symbole ist beschrieben, dass alle grün hinterlegten Felder 

für NotSan im Sinne des §4 Abs. 2 Nr. 2c des NotSanG und für zertifizierte RA vom ÄLRD 

freigegeben sind. Die gelb unterlegten Handlungen dürfen nur von einem NotSan als 2c- Maß-

nahmen durchgeführt werden. Auch diese Handlungen sind vom ÄLRD als 2c-Maßnahmen 

deklariert worden. (32) Im Folgenden sind die Algorithmen von Groß-Gerau dargestellt (Abb. 

36-40) und wurden auf 2a- bzw. 2c- Kriterien untersucht. 
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3.8.4.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus der Algorithmensammlung von Groß-

Gerau 

 

Abbildung 41: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus der Algorithmensammlung von 

Groß-Gerau (32) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkreter Zielbereich angegeben  +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisanagabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine klare Anweisung („gegebenenfalls“) -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-

Gabe 

I.v.-Zu-

gang 

Infusions-

gabe 

EKG-Beur-

teilung 

S.l.-Medi-

kation 

I.v.-Medi-

kation 

Orale Medi-

kation 

Deklariert - 2c 2c - 2c 2c 2c 

Charakter Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Nein Keine Keine Nein 
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3.8.4.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus der Algorithmensammlung von Groß-

Gerau 

 

Abbildung 42: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus der Algorithmensammlung von 

Groß-Gerau (32) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine klare Anweisung („gegebenenfalls“) -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-

Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zugang Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

S.l.-Medika-

tion 

Deklariert 2c 2c 2c 2c 

Charakter 2c 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.8.4.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie aus der Algorithmensammlung von Groß-Gerau 

  

Abbildung 43: Algorithmus zur Hypoglykämie aus der Algorithmensammlung von Groß-Gerau 

(32) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da kein Zielwert angegeben -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme: „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisvorgabe/Zielwert -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 2c 2c 2c 

Charakter 2c Unklar 2c Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.8.4.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall aus der Algorithmensammlung von Groß-Gerau 

 

Abbildung 44: Algorithmus zum Schlaganfall aus der Algorithmensammlung von Groß-Gerau 

(32) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme: „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „venöse Blutentnahme“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die venöse Blutabnahme hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Messung I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe Venöse Blutent-

nahme 

Deklariert - 2c 2c 2c 

Charakter 2c 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.8.4.2.5 Algorithmus zur Analgesie bei starken traumatischen Schmerzen aus der 

Algorithmensammlung von Groß-Gerau 

 

Abbildung 45: Algorithmus zur Analgesie bei starken traumatischen Schmerzen aus der Algo-

rithmensammlung von Groß-Gerau (32) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme: „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. In einer geson-

derten Handlungsanweisung ist die Anlage einer peripheren Verweilkanüle bei einer geplanten 

Medikamenten- oder Infusionsgabe gerechtfertigt. (32) 
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Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - 2c 

Charakter Unklar 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 
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3.8.4.3 Fazit zur Region Groß-Gerau  

In der Algorithmensammlung von Groß-Gerau sind die Handlungsanweisungen eindeutig als 

2c deklariert. Dies konnte auch durch Anwendung des Punkteschemas bestätigt werden. Ledig-

lich die SOP zum Akuten Koronarsyndrom konnte nicht zugeordnet werden. Eine BTM-Gabe 

durch NotSan ist in keiner der untersuchten EVM beschrieben. Die Zertifizierung der NotSan 

findet jährlich durch den ÄLRD statt. (33)  

Folgende Tabellen fassen die Region Groß-Gerau zusammen: 

Tabelle 14a-c: Übersicht über Groß-Gerau 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 9 *** n = 2 11 

Unklar *** n = 0 *** n = 7 *** n = 4 11 

Summe 0 16 6 22 

Bewertbar: 40,91 %, davon *konkordant: 100 %  

***Nicht bewertbar: 59,09 %  

Tabelle 14a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

men 

Nein 

Tabelle 14b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Gesetzlich Ja 

Tabelle 14c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.8.5 Fazit zu Hessen 

Die Auswertung der Algorithmen hat ergeben, dass in jeder der drei betrachteten Regionen 

substantiell unterschiedliche Handlungsempfehlungen als Vorgaben für das Rettungsdienstper-

sonal dienen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass die Regelungsebene laut Defi-

nition in Punkt 2.3.1 auf regionaler Basis stattfindet. Das Amt des ÄLRD ist im § 20 Hessisches 

Rettungsdienstgesetz (HRDG) verankert, eine rechtliche Delegation für 2c- Maßnahmen gibt 

es nicht. 

Zur Zertifizierung wurde in § 26 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung zur Durchführung des Hessi-

schen Rettungsdienstgesetzes (RettDGV HE) festgelegt, dass die Fortbildung „[…] mindestens 

38 Stunden betragen [soll], von denen 32 Stunden auf notfallmedizinische Themen einschließ-

lich der erweiterten Versorgungsmaßnahmen und deren Zertifizierung […] entfallen sollen.“ 

Eine Freigabe zur eigenständigen BTM-Gabe durch NotSan wurde in keinem Algorithmus be-

schrieben. Die folgenden Tabellen fassen die drei untersuchten Regionen von Hessen zusam-

men. 

Tabelle 15a-c: Übersicht über Hessen 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 1 1 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 17 *** n = 6 23 

Unklar *** n = 0 *** n = 12 *** n = 17 29 

Summe 0 29 24 53 

Bewertbar: 32,08 %, davon *konkordant: 100 %  

***Nicht bewertbar: 67,92 %  

Tabelle 15a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Umsetzung 2a Umsetzung 2c BTM-

Gabe 

Nein Ja Ja Ja 2a-Algorith-

mus 

2c-Algorith-

men 

Nein 

Tabelle 15b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Ja 

Tabelle 15c: Allgemeines zur Umsetzung 
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3.9 Mecklenburg-Vorpommern 

3.9.1 Allgemeines zu Mecklenburg-Vorpommern 

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Bestellung eines ÄLRD pro Rettungsleitstellenbereich in 

§ 10 RDG M V „Organisation“, Abs. 2 Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern (RDG 

M-V) vom 9. Februar 2015 geregelt. Weiter heißt es in §4 der „Verordnung über die Rettungs-

dienstplanung und weitere Ausführung des Rettungsdienstgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 

(Rettungsdienstplanverordnung - RDPVO M-V)“ vom 26. September 2016, dass es zu den Auf-

gaben der ÄLRD gehört, standardisierte Arbeitsanweisungen für das nichtärztliche Personal im 

Rettungsdienst zu erstellen. Außerdem sind sie laut der Rettungsdienstplanverordnung für die 

„Kontrolle der Unterweisung des nichtärztlichen Personals zur eigenständigen Durchführung 

der übertragenen heilkundlicher Maßnahmen“ verantwortlich. Eine Delegation ärztlicher Maß-

nahmen an das Rettungsdienstpersonal oder die Pflicht zu einer Zertifizierung des Personals 

wird im Gesetz nicht explizit erwähnt. 

 

3.9.2 Auswertung der Algorithmen 

Für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wurden insgesamt 13 Kreisverbände nach Al-

gorithmen durchsucht. Gefunden wurden jedoch nur die „Behandlungspfade und Standardar-

beitsanweisungen im Rettungsdienst“ (SAA und BPR). Dabei handelt es sich um landesweit 

gültige Ausbildungsalgorithmen, die in Zusammenarbeit der Landesverbände der Ärztlichen 

Leiter Rettungsdienst von Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und 

Sachsen-Anhalt erstellt wurden. In diesem Kompendium finden sich zu jedem der fünf Krank-

heitsbilder eine Handlungsanweisung. Die Dosierung der Medikamente ist in jeweils eigenen 

Algorithmen, welche nicht eigens eingefügt wurden, vorgeschrieben. (34) In Abb. 41 - 48 sind 

die Arbeitsanweisungen und dazugehörige Erläuterungen aus den SAA und BPR dargestellt 

und wurden anschließend nach dem bekannten Punkteschema bewertet. Orange hinterlegte 

Maßnahmen kennzeichnen Medikamentengaben. Die Farben haben jedoch keine Bedeutung 

hinsichtlich 2a oder 2c.  
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3.9.2.1 Behandlungspfad zum Akuten Koronarsyndrom aus den SAA und BPR 2020 

 

Abbildung 46: Behandlungspfad zum Akuten Koronarsyndrom aus den SAA und BPR 2020 

(34)  
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Abbildung 47: Erläuterungen zum Behandlungspfad Akutes Koronarsyndrom aus den SAA und 

BPR 2020 (34) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkreter Zielwert vorgegeben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisvorgaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Repetition, keine routinemäßige Gabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-

Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

S.l.-Medika-

tion 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar Unklar Unklar 2a 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Nein 
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3.9.2.2 Behandlungspfad zum Hypertensiven Notfall aus den SAA und BPR 2020 

 

Abbildung 48: Behandlungspfad zum Hypertensiven Notfall aus den SAA und BPR 2020 (34) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe/Zielbereich +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Repetition, keine routinemäßige Gabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

S.l.-Medika-

tion 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.9.2.3 Behandlungspfad zur Hypoglykämie aus den SAA und BPR 2020 

 

Abbildung 49: Behandlungspfad zur Hypoglykämie aus den SAA und BPR 2020 (34) 
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Abbildung 50: Erläuterungen zum Behandlungspfad Hypoglykämie aus den SAA und BPR 

2020 (34) 

 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Messung I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar 2a 2a 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 
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3.9.2.4 Behandlungspfad zum Schlaganfall aus den SAA und BPR 2020 

 

Abbildung 51: Behandlungspfad zum Schlaganfall aus den SAA und BPR 2020 (34) 
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Abbildung 52: Erläuterungen zum Behandlungspfad Schlaganfall aus den SAA und BPR 2020 

(34) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten, 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkreter Zielbereich vorgegeben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe/Zielbereich +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „Gabe von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Gabe von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

O2-Gabe I.v.-Medika-

tion 

Infusionsgabe 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.9.2.5 Behandlungspfad zur Analgesie bei starken Schmerzen aus den SAA und BPR 2020 

 

Abbildung 53: Behandlungspfad zur Analgesie bei starken Schmerzen aus den SAA und BPR 

2020 (34) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Wirkstoffwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe (Ibuprofen)“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Wirkstoffwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „nasale Medikamentengabe (Midazolam)“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Wirkstoffwahl/Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der nasalen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „buccale Medikamentengabe (Midazolam)“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Wirkstoffwahl/Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der buccalen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medi-

kation 

Orale Medi-

kation 

O2-

Gabe 

Nasale 

Medikation 

Buccale Medi-

kation 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein Keine Keine Nein 
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3.9.3 Fazit zu Mecklenburg-Vorpommern 

In Mecklenburg-Vorpommern ist das Amt des ÄLRD in § 10 RDG M-V verankert. Dieser soll 

nach §4 der Rettungsdienstplanverordnung (RDPVO M-V) standardisierte Arbeitsanweisungen 

für das nichtärztliche Personal im Rettungsdienst erstellen und die „Unterweisung des nicht-

ärztlichen Personals zur eigenständigen Durchführung der übertragenen heilkundlicher Maß-

nahmen“ kontrollieren. Eine Delegation ärztlicher Maßnahmen an das Rettungsdienstpersonal 

oder die Pflicht zu einer Zertifizierung des Personals wird im Gesetz nicht explizit erwähnt. 

Obwohl alle Maßnahmen als 2a deklariert sind, konnten nur zwei der fünf Handlungsempfeh-

lungen als solche eingestuft werden. Des Weiteren wurde in keinem Algorithmus die eigen-

ständige BTM-Gabe durch NotSan beschrieben. (34) 

Folgende Tabellen fassen die Schulungsalgorithmen für das Bundesland Mecklenburg-Vor-

pommern zusammen: 

Tabelle 16 a-c: Übersicht über Mecklenburg-Vorpommern 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 3 ** n = 0 *** n = 0 3 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 0 0 

Unklar *** n = 20 *** n = 0 *** n = 0 20 

Summe 23 0 0 23 

Bewertbar: 13,04 %, davon *konkordant: 100 %  

***Nicht bewertbar: 86,96 %  

Tabelle 16a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Tabelle 16b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Schulungsalgo-

rithmen 

Ja Keine Nein 

Tabelle 16c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

men 

Keine Nein 
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3.10 Niedersachsen 

3.10.1 Allgemeines zu Niedersachsen 

In Niedersachsen ist das Amt des ÄLRD in § 10 NRettDG „Personal“, Abs. 3 Niedersächsisches 

Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 2. Oktober 2007 festgelegt. In diesem Gesetz wird auch 

beschrieben, dass dieser für die Aus- und Fortbildung des nichtärztlichen Personals zuständig 

ist, allerdings ohne diese Aufgabe weiter zu konkretisieren. Ein Gesetz zur Delegation heil-

kundlicher Maßnahmen auf nichtärztliches Personal gibt es nicht. Im Folgenden werden die 

landesweit gültigen Ausbildungsalgorithmen, sowie die Handlungsempfehlungen von 

Cuxhaven und Osnabrück bewertet.   

 

3.10.2 Niedersächsische Umsetzung NotSanG (NUN) - Algorithmen: Landesweite Ausbil-

dungsalgorithmen 

In Niedersachsen wurde in Zusammenarbeit von den ÄLRD und der Landesarbeitsgemein-

schaft der Rettungsdienstschulen mit den NUN-Algorithmen eine einheitliche Schulungsgrund-

lage für NotSan geschaffen. Diese werden jährlich überarbeitet und aktualisiert. Sie dienen auch 

als Grundlage für die Anwendung im Rettungsdienst, wobei die Freigabe von Medikamenten 

und invasiven Maßnahmen in der Verantwortung des regional zuständigen ÄLRD liegt. (35) 

 

3.10.2.1 Auswertung der Algorithmen 

In den NUN-Algorithmen gibt es zu allen fünf Krankheitsbildern eine Handlungsanweisung. 

Die gelb hinterlegten Felder beinhalten Medikamentengaben bzw. invasive Maßnahmen, ohne 

dass diese konkret als 2a oder 2c definiert wurden. Schraffierte Felder, wie z. B. BTM-Gaben 

durch NotSan, unterliegen dabei weiteren besonderen regionalen Vorgaben. Im Folgenden sind 

die Schulungsalgorithmen von Niedersachsen dargestellt (Abb. 49-53) und wurden nach dem 

Punkteschema bewertet. (35) 
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3.10.2.1.1 Versorgungspfad zum Akutem Koronarsyndrom aus den NUN-Algorithmen 

 

Abbildung 54: Versorgungspfad zum Akutem Koronarsyndrom aus den NUN-Algorithmen 

(35) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Wiederholungs-/Kontraindikationen +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe (ASS)“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg/Dosierung -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a- Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 
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Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-

Gabe 

EKG-Beur-

teilung 

S.l.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Deklariert - - - - - - 

Charakter Unklar Unklar Unklar 2a 2a 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus  

Keine 2a 
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3.10.2.1.2 Versorgungspfad zum Hypertensiven Notfall aus den NUN-Algorithmen 

 

Abbildung 55: Versorgungspfad zum Hypertensiven Notfall aus den NUN-Algorithmen (35) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum 
Ja, da unklar ist, ob beide Blutdruckwerte erhöht sein 

müssen 
-1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - 

Charakter Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Ja Nein Nein Keine Keine 
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3.10.2.1.3 Versorgungspfad zur Hypoglykämie aus den NUN-Algorithmen 

 

Abbildung 56: Versorgungspfad zur Hypoglykämie aus den NUN-Algorithmen (35) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

Deklariert - - - - 

Charakter 2a Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 
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3.10.2.1.4 Versorgungspfad zum Schlaganfall aus den NUN-Algorithmen 

 

Abbildung 57: Versorgungspfad zum Schlaganfall aus den NUN-Algorithmen (35) 
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Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 

Charakter Unklar 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnah-

men als 2c 

deklariert 

Maßnah-

men mit 2c-

Charakter 

lt. Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algo-

rithmus 
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3.10.2.1.5 Versorgungspfad zur Analgesie bei starken Schmerzen aus den NUN-Algorithmen 

 

Abbildung 58: Versorgungspfad zur Analgesie bei starken Schmerzen aus den NUN-Algorith-

men (35) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da Repetitionsschema widersprüchlich -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Unklar 0 

ÄLRD-Vorgabe Unklar 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da Repetitionsschema widersprüchlich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der BTM-Gabe durch NotSan ist als unklar zu werten. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Deklariert - - - 

Charakter Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Nein Keine  Keine Nein 
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3.10.2.2 Fazit zu den NUN-Algorithmen 

Die landesweit gültigen NUN-Algorithmen wurden in Zusammenarbeit mit den ÄLRD entwor-

fen. Zwei der Handlungsanweisungen konnten als 2a, eine als 2c eingestuft werden. Eine BTM-

Gabe ist beim Akuten Koronarsyndrom für NotSan als 2a-Maßnahme erlaubt. Folgende Tabel-

len fassen die NUN-Algorithmen zusammen:  

Tabelle 17a-c: Übersicht über die NUN-Algorithmen 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n =0 *** n = 4 4 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 1 1 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 11 11 

Summe 0 0 16 16 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 17a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

men 

2c-Algorith-

mus 

2a 

Tabelle 17b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Schulungs-algo-

rithmen 

Ja Keine Nein 

Tabelle 17c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.10.3 Region 1: Landkreis Cuxhaven 

3.10.3.1 Allgemeines zum Landkreis Cuxhaven 

Der Landkreis Cuxhaven umfasst eine Fläche von 2.058,96 km² zu den größten Landkreisen 

Niedersachsens und zählt (Stand Juni 2021) rund 199.408 Einwohner. (36) Allein die Berufs-

feuerwehr der Stadt Cuxhaven besetzt rund um die Uhr drei Rettungswägen, drei Krankentrans-

portwägen, sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug, um die 14.000 Brand- und Notfalleinsätze abzu-

arbeiten. (37) 

3.10.3.2 Auswertung der Algorithmen 

In Cuxhaven wurde zusammen mit dem zuständigen ÄLRD des Landkreises ein „Leitfaden 

Handlungsanweisungen für das Rettungsdienstfachpersonal des Landkreises Cuxhaven“ 

gibt es nur zu den Krankheitsbildern Akutes Koronarsyndrom, Hypoglykämie, Schlaganfall 

und Analgesie eine Handlungsanweisung.  Voraussetzung für die Anwendung invasiver Maß-

nahmen ist im Landkreis Cuxhaven der Ausbildungsstand des Rettungsassistenten, sowie der 

Nachweis entsprechender Weiter- und Fortbildungen. Diese beinhalten: 

- Jährlich 30-stündige Fortbildungspflicht 

- alle zwei Jahre 8-stündigen ACLS (Advanced Cardiac Life Support) Refresher Kurs 

- alle zwei Jahre 4-stündigen Analgesie Refresher Kurs 

- alle zwei Jahre 8-stündigen PEARS (Pediatric Emergency Assessment, Recognition and 

Stabilization) Refresher Kurs 

- alle zwei Jahre 6-stündiger Traumamanagement Kurs (38) 

 

Die einzelnen Maßnahmen sind in den Algorithmen wie folgt gekennzeichnet (38): 

Hintergrundfarbe Qualifikation des Anwenders 

Grün Alle  

Orange RA/NotSan 

Violett RA/NotSan mit ACLS-Providerstatus 

Rot RA/NotSan mit Analgesie Anwenderstatus 

Blau Notarzt 

Tabelle 18: Definition der Hintergrundfarben in den Algorithmen von Cuxhaven 

Im Folgenden sind die Algorithmen des Landkreises Cuxhaven dargestellt (Abb. 54-57) und 

nach dem erstellten Punkteschema bewertet worden. 
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3.10.3.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus dem Landkreis Cuxhaven 

 

Abbildung 59: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus dem Landkreis Cuxhaven (38) 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-

Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 EKG-Beur-

teilung 

S.l.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - 

Charakter Unklar 2a Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Nein 
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3.10.3.2.2 Algorithmus zur Hypoglykämie aus dem Landkreis Cuxhaven 

 

Abbildung 60: Algorithmus zur Hypoglykämie aus dem Landkreis Cuxhaven (38) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.o.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.o.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.- oder i.o.- Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Messung Infusionsgabe i.v.-Medika-

tion 

i.o.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - 

Charakter 2c Unklar 2c 2c 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

 

  



 

 

 

 

214 

 

 

3.10.3.2.3 Algorithmus zum Schlaganfall aus dem Landkreis Cuxhaven 

 

Abbildung 61: Algorithmus zum Schlaganfall aus dem Landkreis Cuxhaven (38) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Messung I.v.-Zugang 

Deklariert - - 

Charakter 2c 2c 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.10.3.2.4 Algorithmus zur Analgesie aus dem Landkreis Cuxhaven 

 

Abbildung 62: Algorithmus zur Analgesie aus dem Landkreis Cuxhaven (38) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Reposition“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Reposition hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

 

 

 



 

 

 

 

218 

 

 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maß-

nahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zugang Reposition BTM-Gabe 

Deklariert - - - - 

Charakter Unklar 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

2c 
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3.10.2.3 Fazit zum Landkreis Cuxhaven 

Von den vier regional gültigen Handlungsanweisungen konnte ein Algorithmus als 2a, die an-

deren drei als 2c eingeordnet werden. Eine BTM-Gabe durch NotSan ist in Cuxhaven als 2c-

Maßnahme erlaubt. Zur Anwendung bestimmter Medikamente bzw. invasiver Maßnahmen sind 

spezielle Fort- und Weiterbildungen nötig. Eine explizite Anordnung zur Zertifizierung heil-

kundlicher Maßnahmen konnte dagegen nicht gefunden werden. 

Tabelle 19a-c: Übersicht über Cuxhaven 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 1 1 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 8 8 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 5 5 

Summe 0 0 14 14 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %.  

Tabelle 19a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung  

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

mus 

2c- 

Algorithmus 

2c 

Tabelle 19b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Nein 

Tabelle 19c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.10.4 Region 2: Stadt Osnabrück 

3.10.4.1 Allgemeines zur Stadt Osnabrück 

Die Stadt Osnabrück weist eine Fläche von 119,80 km² und eine Einwohnerzahl von etwa 

164.119 (39) auf. Im Jahr 2020 wurden im Stadtgebiet insgesamt 39.378 Einsätze abgeleistet, 

davon 16.942 Krankentransporte. (40) Dafür stehen an fünf Rettungswachen und drei Notarzt-

standorten insgesamt acht Rettungswägen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge und elf Krankentrans-

portwägen zur Verfügung. (41) 

 

3.10.4.2 Auswertung der Algorithmen 

Die Gestaltung der Algorithmen für Osnabrück orientiert sich an den landesweit gültigen Aus-

bildungsalgorithmen, weist jedoch deutliche Unterschiede auf. (42) Gelbe Felder beinhalten 

wie die NUN-Algorithmen invasive Maßnahmen und Medikamentengaben. Eine Einteilung in 

2a oder 2c liegt nicht vor. In Osnabrück liegt zu allen fünf Krankheitsbildern eine Handlungs-

anweisung vor (Abb. 58-62). Im Anschluss folgt die Bewertung der einzelnen SOPs nach dem 

bekannten Punkteschema. 
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3.10.4.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom der Stadt Osnabrück 

 

Abbildung 63: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom der Stadt Osnabrück (42) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde in dem Algorithmus nicht explizit erwähnt.  

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - 

Charakter 2a Unklar 2a 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja 2a-Algorith-

mus 

Keine Nein 
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3.10.4.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall der Stadt Osnabrück 

 

Abbildung 64: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall der Stadt Osnabrück (42) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe und Zielbereich +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - 

Charakter 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Nein Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.10.4.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie der Stadt Osnabrück 

 

Abbildung 65: Algorithmus zur Hypoglykämie der Stadt Osnabrück (42) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Repetition („gegebenenfalls“) -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Messung I.v.-Medika-

tion 

Infusionsgabe Orale Medi-

kation 

Deklariert - - - - 

Charakter 2c Unklar Unklar 2c 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.10.4.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall der Stadt Osnabrück 

 

Abbildung 66: Algorithmus zum Schlaganfall der Stadt Osnabrück (42) 
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Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion  

Deklariert - - 

Charakter 2c 2c 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.10.4.2.5 Algorithmus zur Analgesie der Stadt Osnabrück 

 

Abbildung 67: Algorithmus zur Analgesie der Stadt Osnabrück (42) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine Einordnung vorgegeben 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion  

Deklariert - 

Charakter 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus  

Nein 
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3.10.4.3 Fazit zur Stadt Osnabrück 

Obwohl die Algorithmensammlung von Osnabrück in Anlehnung an die NUN-Algorithmen 

entstanden ist, zeigen sich in der Auswertung deutliche Unterschiede. Vier der fünf Handlungs-

anweisungen konnten als 2c eingestuft werden, nur eine als 2a. Die BTM-Gabe durch NotSan 

ist in Osnabrück nicht erlaubt. Anweisungen zur Zertifizierung heilkundlicher Maßnahmen 

konnten dagegen nicht gefunden werden. 

Tabelle 20a-c: Übersicht über Osnabrück 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 3 3 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 6 6 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 3 3 

Summe 0 0 12 12 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %.  

Tabelle 20a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnah-

men als 2c 

deklariert 

Maßnah-

men mit 

2c-Charak-

ter lt. Ana-

lyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

mus 

2c- Algo-

rithmus 

Nein 

Tabelle 20b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Nein 

Tabelle 20c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.10.5 Fazit zu Niedersachsen 

In Niedersachsen gelten regional unterschiedliche Algorithmen. Das Amt des ÄLRD ist in § 10 

NRettDG „Personal“, Abs. 3 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 2. Ok-

tober 2007 festgelegt. Dieser ist für die Aus- und Fortbildung von nichtärztlichem Personal 

zuständig. Eine Zertifizierung der NotSan ist dagegen nicht erforderlich. Obwohl die Algorith-

men weder als 2a, noch als 2c deklariert sind, konnten 17 der 26 Handlungsanweisungen nach 

dem Punkteschema einer Kategorie zugeordnet werden. Eine eigenständige BTM-Gabe durch 

NotSan ist in Cuxhaven zur Analgesie als 2c-Maßnahme, in den NUN-Algorithmen beim 

Akuten Koronarsyndrom als 2a-Maßnahme erlaubt. 

Folgende Tabellen fassen die Auswertung zu Niedersachsen zusammen: 

Tabelle 21a-c: Übersicht über Niedersachsen 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 8 8 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 15 15 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n =19 19 

Summe 0 0 42 42 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 21a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

mus 

2c-Algorith-

mus 

2a und 

2c 

Tabelle 21b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Nein 

Tabelle 21c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.11 Nordrhein-Westfalen 

3.11.1 Allgemeines zu Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen ist der Rettungsdienst in „medizinischen Belangen und Angelegenhei-

ten des Qualitätsmanagements von einer Ärztlichen Leitung Rettungsdienst zu leiten und zu 

überwachen.“ Dies ist in § 7 Abs. 3 Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung 

und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 

24.11.1992 verankert. Zu den Aufgaben des ÄLRD gehört unter anderem die „Festlegung der 

medizinischen Behandlungsstandards für das nichtärztliche Personal im Rettungsdienst.“ (43) 

Bezüglich einer Rezertifizierung schreibt der skverlag, dass ab 1. Januar 2022 ein neuer Rund-

erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur „Fortbildung des in der Not-

fallrettung und im Krankentransport eingesetzten Rettungsfachpersonals“ in Kraft tritt. (44) 

Hier wird beschrieben, dass neben den 30 Stunden jährlicher Fortbildung zusätzlich „Leistungs-

nachweise bezogen auf die Standardisierten Arbeitsanweisungen und Behandlungspfade Ret-

tungsdienst, sowie die Delegation von Maßnahmen im Rahmen des § 4 Abs. 2 Nr. 2c NotSanG“ 

erfolgen soll. (44) Zu einer Delegation heilkundlicher Tätigkeiten, wie sie im skverlag genannt 

wird, konnte jedoch keine gesetzliche oder anderweitige Regelung gefunden werden. 

 

3.11.2 Auswertung der Algorithmen 

Die Auswahl der Regionen orientierte sich zum einen an der Einwohnerzahl, zum anderen an 

dem bewertbaren Material. Beurteilt wurden die Algorithmen des Rhein-Kreis-Neuss mit etwa 

451.766 Einwohnern (Stand Juni 2020) (45), des Kreis Kleve mit ca. 313.586 Einwohnern 

(Stand Dezember 2020) (46) und der Städteregion Aachen mit rund 556.600 Einwohnern (Stand 

Dezember 2020). (47) 

Für die ausgewählten Regionen sowie 19 weitere Städte und Kreise in Nordrhein existiert ein 

gemeinsames Rettungsdienstkompendium, welches jährlich überarbeitet und aktualisiert wird. 

Der Aufbau gestaltet sich folgendermaßen: Es wurden von den ÄLRD der insgesamt 22 Regi-

onen Algorithmen zu verschiedenen Krankheitsbildern, Handlungen und Medikamenten er-

stellt. Unter diesen SOPs finden sich Abkürzungen der einzelnen Kreise und Städte, um weitere 

regional gültige Informationen zu geben. Die hier bearbeiteten Regionen sind mit RKN (Rhein-

Kreis Neuss), KLE (Kreis Kleve) und AC (Aachen) abgekürzt. (48)  

Laut Präambel sind die Handlungsanweisungen grundsätzlich im Rahmen des § 4 Abs. 2 Nr. 

2a des NotSanG anzuwenden und beinhalten damit auch die Anwesenheit eines Notarztes am 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=4300&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=4300&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=4300&aufgehoben=N&anw_nr=2
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Einsatz. Davon ausgenommen sind Maßnahmen und Algorithmen, die in den Regionskennzei-

chen mit einem Stern gekennzeichnet sind. Dies bedeutet, dass NotSan diese Tätigkeit als 2c-

Maßnahme ausführen dürfen. Beispielsweise ist die SOP zur Hypoglykämie für die NotSan der 

Region Aachen als 2c-Algorithmus gekennzeichnet und das Legen eines intravenösen Zugangs 

für den Rhein-Kreis Neuss und Aachen als 2c-Maßnahme erlaubt. (48) 

Die Algorithmen für die Medikamente und Maßnahmen wurden in dieser Arbeit nicht eigens 

aufgeführt. 
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3.11.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus dem Rettungsdienstkompendium von 

Nordrhein 

 

Abbildung 68: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus dem Rettungsdienstkompen-

dium von Nordrhein (48) 
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3.11.2.1.1 Akutes Koronarsyndrom Rhein-Kreis Neuss 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Indikationen/Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Indikationen/Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „nichtinvasive Beatmung (CPAP)“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Nein -1 

Summe  -2 

Interpretation: Die nichtinvasive Beatmung hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Aspirin- und Heparingabe ist im Rhein-Kreis-Neuss nur durch den Notarzt erlaubt. (48) Die 

Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt.  

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom Rhein-Kreis Neuss: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Medika-

tion 

S.l.-Medi-

kation 

CPAP 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter 2a Unklar Unklar Unklar 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Nein 
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3.11.2.1.2 Akutes Koronarsyndrom Kreis Kleve 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Indikationen/Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Indikationen/Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „nichtinvasive Beatmung (CPAP)“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Nein -1 

Summe  -2 

Interpretation: Die nichtinvasive Beatmung hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Amiodaron-, Aspirin- und Heparingabe ist im Kreis Kleve nur durch den Notarzt erlaubt. (48) 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom Kreis Kleve: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Medika-

tion 

S.l.-Medika-

tion 

CPAP 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter 2a Unklar Unklar Unklar 2a 

 
Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Nein 
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3.11.2.1.3 Akutes Koronarsyndrom Aachen 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten.  

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, konkrete Indikationen/Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, konkrete Indikationen/Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „nichtinvasive Beatmung (CPAP)“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Nein -1 

Summe  -2 

Interpretation: Die nichtinvasive Beatmung hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Eine Amiodarongabe ist im Kreis Aachen nur durch den Notarzt erlaubt. (48) Die Anlage eines 

i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. Die i.v.-Gabe von Furosemid ist als 

2c-Maßnahme deklariert. (48) 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom Aachen: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Medika-

tion 

S.l.-Medika-

tion 

CPAP 

Deklariert 2a 2a 2c 2c 2a 

Charakter 2a Unklar Unklar Unklar 2a 

 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Ja Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Nein 
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3.11.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus dem Rettungsdienstkompendium von 

Nordrhein 

 

Abbildung 69: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus dem Rettungsdienstkompendium 

von Nordrhein (48) 
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3.11.2.2.1 Hypertensiver Notfall Rhein-Kreis Neuss 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikation hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da z.T. keine konkrete Dosisangaben -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „subkutane (s.c.) Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die subkutane Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme. 

Die subkutane Medikamentengabe wurde in der Umfrage zur Delegierbarkeit nicht erfasst. (11)  
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Die Anlage eines i.v.-Zugangs und die sublinguale Medikamentengabe wurden für den Rhein-

Kreis-Neuss in eigenen Algorithmen als 2c-Maßnahme deklariert. (48) 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall Rhein-Kreis Neuss: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Orale Me-

dikation 

O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

S.l.-Medika-

tion 

I.v.-Medika-

tion 

S.c. 

Medikation 

Deklariert 2a 2a 2c 2c 2a 2a 

Charakter 2a 2a 2c Unklar 2a 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Ja Ja Ja gemeinsamer 2a/2c-Algo-

rithmus 

 

 

3.11.2.2.2 Hypertensiver Notfall Kreis Kleve 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikation hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-

Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da z. T.  keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „subkutane Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die subkutane Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme. 

Die subkutane Medikamentengabe wurde in der Umfrage zur Delegierbarkeit nicht erfasst. (11) 
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Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall Kreis Kleve: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Orale Me-

dikation 

O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

S.l.-Medika-

tion 

I.v.-Medika-

tion 

S.c. Medika-

tion 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter 2a 2a Unklar 2a 2a 2a 

 

 

 

 

 

3.11.2.2.3 Hypertensiver Notfall Aachen 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikation hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 



 

 

 

 

251 

 

 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da z. T.  keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „subkutane Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Applikationsweg -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die subkutane Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme. 

Die subkutane Medikamentengabe wurde in der Umfrage zur Delegierbarkeit nicht erfasst. (11) 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs und die sublinguale Medikamentengabe wurden für Aachen in 

eigenen Algorithmen als 2c-Maßnahme deklariert. (48) 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall Kreis Aachen: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Orale 

Medikation 

O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

S.l.-Medika-

tion 

I.v.-Medi-

kation 

S.c. Medika-

tion 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter 2a 2a 2c Unklar 2a 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Ja Nein Ja gemeinsamer 2a/2c-Algo-

rithmus 
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3.11.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie aus dem Rettungsdienstkompendium von Nordrhein 

 

Abbildung 70: Algorithmus zur Hypoglykämie aus dem Rettungsdienstkompendium von Nord-

rhein (48) 
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3.11.2.3.1 Hypoglykämie Rhein-Kreis Neuss 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Medikamentenwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

 

  



 

 

 

 

255 

 

 

Bewertung der Maßnahme „intramuskuläre Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe  +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der intramuskulären Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „subkutane Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe  +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der subkutane Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Die Gabe von Glukagon ist nur im Rhein-Kreis Neuss als 2c-Maßnahme erlaubt. Als Erfolgs-

kontrolle für die Glukosegabe ist in einer eigenen Beschreibung der Anstieg des Blutzuckers 

auf über 90 mg/dl angegeben. (48) 

Die subkutane Medikamentengabe wurde in der Umfrage zur Delegierbarkeit nicht erfasst. (11) 
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Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie Rhein-Kreis Neuss: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

I.m. Medi-

kation 

S.c.-Medika-

tion 

Deklariert 2c 2c 2c 2c 2c 

Charakter Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Nein Keine Keine 

 

 

3.11.2.3.2 Hypoglykämie Kreis Kleve 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Medikamentenwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Als Erfolgskontrolle für die Glukosegabe ist in einer eigenen Beschreibung der Anstieg des 

Blutzuckers auf über 90 mg/dl angegeben. (48) 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie Kreis Kleve: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2a 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar 2a 

 

 

 

 

3.11.2.3.3 Hypoglykämie Aachen 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Ja Nein Nein Algorithmus Keine 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Medikamentenwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Als Erfolgskontrolle für die Glukosegabe ist in einer eigenen Beschreibung der Anstieg des 

Blutzuckers auf über 90 mg/dl angegeben. (48) 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie Aachen: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2c 2c 2c 

Charakter Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Nein Keine Keine 
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3.11.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall aus dem Rettungsdienstkompendium von Nordrhein 

 

Abbildung 71: Algorithmus zum Schlaganfall aus dem Rettungsdienstkompendium von Nord-

rhein (48) 
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3.11.2.4.1 Schlaganfall Rhein-Kreis Neuss 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten.  

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Gabe von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Gabe von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall Rhein-Kreis Neuss: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medi-

kation 

Deklariert 2a 2c 2a 2a 

Charakter Unklar 2c Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

 

3.11.2.4.2 Schlaganfall Kreis Kleve 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten.  
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Gabe von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Gabe von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall Kreis Kleve: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medi-

kation 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar 2c Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

 

3.11.2.4.3 Schlaganfall Aachen 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten.  

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „Gabe von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Gabe von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Gabe von Urapidil ist in Aachen als 2c-Maßnahme deklariert. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall Aachen: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medi-

kation 

Deklariert 2a 2c 2a 2c 

Charakter Unklar 2c Unklar 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.11.2.5 Algorithmus zur Analgesie bei traumatischen Schmerzen aus dem Rettungsdienstkom-

pendium von Nordrhein 

 

Abbildung 72: Algorithmus zur Analgesie bei traumatischen Schmerzen aus dem Rettungs-

dienstkompendium von Nordrhein (48) 
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3.11.2.5.1 Analgesie bei Trauma Rhein-Kreis Neuss 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Wirkstoffwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Paracetamolgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Wirkstoffwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Paracetamolgabe ist als unklar zu werten. 

Die Gabe von Paracetamol bei Trauma ist im Rhein-Kreis Neuss als 2c-Maßnahme deklariert, 

die restlichen Medikamentengaben als 2a. (48)  Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algo-

rithmus nicht explizit erwähnt. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie bei Trauma Rhein-Kreis Neuss: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Paracetamol-

gabe 

Deklariert 2a 2c 

Charakter Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine Nein 

 

3.11.2.5.2 Analgesie bei Trauma Kreis Kleve 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Wirkstoffwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Paracetamol darf im Kreis Kleve nicht durch den NotSan gegeben werden. (48) Die Anlage 

eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie bei Trauma Kreis Kleve: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2a 

Charakter Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine Nein 
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3.11.2.5.3 Analgesie bei Trauma Aachen 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Wirkstoffwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Paracetamol darf im Kreis Kleve nicht durch den NotSan gegeben werden. Eine Midazolam- 

und Ketanestgabe ist als 2c-Maßnahme deklariert. (48) Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde 

im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie bei Trauma Aachen: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2c 

Charakter 2c 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Ja Nein Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 
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3.11.2.6 Algorithmus zur Morphingabe aus dem Rettungsdienstkompendium von Nordrhein 

 

Abbildung 73: Algorithmus zur Morphingabe aus dem Rettungsdienstkompendium von Nord-

rhein (48) 

 

 

 

 

  

Keine Lebensgefahr 

Kein Notarztruf 

bei Aachen 

Keine konkrete Do-

sisangabe für Mor-

phin in eigener Be-

schreibung  



 

 

 

 

270 

 

 

3.11.2.6.1 Analgesie mit Morphin Rhein-Kreis Neuss 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der BTM-Gabe durch NotSan ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie mit Morphin Rhein-Kreis Neuss: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

BTM-Gabe 

Deklariert 2a Unklar 

Charakter 2a Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Unklar 
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3.11.2.6.2 Analgesie mit Morphin Kreis Kleve 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der BTM-Gabe durch NotSan ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie mit Morphin Kreis Kleve: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

BTM-Gabe 

Deklariert 2a Unklar 

Charakter 2a Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Unklar 
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3.11.2.6.3 Analgesie mit Morphin Aachen 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der BTM-Gabe durch NotSan ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie mit Morphin Aachen: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

BTM-Gabe 

Deklariert 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine Unklar 
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3.11.3 Zusammenfassung der Regionen 

3.11.3.1 Rhein-Kreis Neuss 

Von den 24 Maßnahmen der Algorithmen im Rhein-Kreis Neuss konnten nach Anwendung des 

Punkteschemas 7 als 2a-Maßnahme eingestuft werden. Nur 2 der Tätigkeiten konnten den 2c-

Maßnahmen zugeordnet werden. Umgesetzt wurden die Handlungen sowohl in getrennten 2a- 

bzw. 2c-, sowie einem gemeinsamen 2a/2c-Algorithmus. Eine BTM-Gabe durch NotSan 

konnte keiner Klassifizierung zugeordnet werden. Zu einer Delegation konnten keine Quellen 

gefunden werden. Die Zertifizierung der NotSan ist landesweit festgelegt. (44) Die folgenden 

Tabellen fassen die Ergebnisse des Rhein-Kreis Neuss zusammen. 

Tabelle 22a-b: Übersicht über den Rhein-Kreis Neuss 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 7 ** n = 0 *** n = 0 7 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 2 *** n = 0 2 

Unklar *** n = 7 *** n = 7 *** n = 1 15 

Summe 14 9 1 24 

Bewertbar: 37,5 %, davon *konkordant: 100 %  

***Nicht bewertbar: 62,5 %  

Tabelle 22a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Ja Ja 2a-, 2c- und ein gemeinsa-

mer 2a/2c-Algorithmus 

Unklar 

Tabelle 22b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Ja 

Tabelle 22c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.11.3.2 Kreis Kleve 

Von den 21 Maßnahmen der Algorithmen im Kreis Kleve konnten nach Anwendung des Punk-

teschemas 9 als 2a-Maßnahme eingestuft werden. Nur eine der Tätigkeiten konnten den 2c-

Maßnahmen zugeordnet werden. Umgesetzt wurden die Handlungen in getrennten 2a- bzw. 2c- 

Algorithmen. Eine BTM-Gabe durch NotSan konnte keiner Klassifizierung zugeordnet werden. 

Zu einer Delegation konnten keine Quellen gefunden werden. Die Zertifizierung der NotSan ist 

landesweit festgelegt. (44) Die folgenden Tabellen fassen die Ergebnisse des Kreis Kleve zu-

sammen.Tabelle 23a-b: Übersicht über den Kreis Kleve 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 9 ** n = 0 *** n = 0 9 

Charakter 2c ** n = 1 * N = 0 *** n = 0 1 

Unklar *** n = 10 *** n = 0 *** n = 1 11 

Summe 20 0 1 21 

Bewertbar: 47,62 %, davon *konkordant: 90 %, **diskonkordant: 10 %  

***Nicht bewertbar: 52,38 %  

Tabelle 23a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Ja 2a-Algorith-

men 

2c- Algorith-

mus 

Unklar 

Tabelle 23b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Ja 

Tabelle 23c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.11.3.3 Aachen 

Von den 21 Maßnahmen der Algorithmen im Kreis Aachen konnten nach Anwendung des 

Punkteschemas 6 als 2a-Maßnahme eingestuft werden. Nur 4 der Tätigkeiten konnten den 2c-

Maßnahmen zugeordnet werden. Umgesetzt wurden die Handlungen sowohl in getrennten 2a- 

bzw. 2c-, sowie einem gemeinsamen 2a/2c-Algorithmus. Eine BTM-Gabe durch NotSan 

konnte keiner Klassifizierung zugeordnet werden. Zu einer Delegation konnten keine Quellen 

gefunden werden. Die Zertifizierung der NotSan ist landesweit festgelegt. (44) Die folgenden 

Tabellen fassen die Ergebnisse von Aachen zusammen. 

Tabelle 24a-b: Übersicht über Aachen 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 6 ** n = 0 *** n = 0 6 

Charakter 2c ** n = 1 * N = 3 *** n = 0 4 

Unklar *** n = 6 *** n = 5 *** n = 0 11 

Summe 13 8 0 21 

Bewertbar: 47, 62 %, davon *konkordant: 90 %, **diskonkordant: 10 %  

***Nicht bewertbar: 52, 38 %  

Tabelle 24a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Ja Ja 2a-, 2c- und ein gemeinsa-

mer 2a/2c-Algorithmus 

Unklar 

Tabelle 24b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Ja 

Tabelle 24c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.11.4 Fazit zu Nordrhein-Westfalen 

In Nordrein-Westfahlen ist das Amt des ÄLRD gesetzlich im § 7 RettG NRW verankert. Mit 

dem Gemeinsamen Kompendium Rettungsdienst wurde eine Vereinheitlichung der Handlungs-

empfehlungen für 22 Kreise und kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfahlen versucht. Jedoch 

gibt es allein bei der Deklarierung der Maßnahmen als 2a bzw. 2c bereits einige Unterschiede 

(siehe Zusammenfassungen der einzelnen Regionen). Von den 66 Maßnahmen der untersuchten 

Algorithmen in Nordrhein-Westfalen konnten nach Anwendung des Punkteschemas 22 als 2a-

Maßnahme eingestuft werden. Nur 7 der Tätigkeiten konnten den 2c-Maßnahmen zugeordnet 

werden. Umgesetzt wurden die Handlungen sowohl in getrennten 2a- bzw. 2c-, sowie in ge-

meinsamen 2a/2c-Algorithmen. Eine BTM-Gabe durch NotSan konnte keiner Klassifizierung 

zugeordnet werden. Zu einer Delegation konnten keine Quellen gefunden werden. Die Zertifi-

zierung der NotSan ist landesweit festgelegt. (44) Die folgenden Tabellen fassen die Ergebnisse 

von Nordrhein-Westfahlen zusammen. 

Tabelle 25a-c: Übersicht über Nordrhein-Westfalen 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 22 ** n = 0 *** n = 0 22 

Charakter 2c ** n = 2 * N = 5 *** n = 0 7 

Unklar *** n = 23 *** n = 12 *** n = 2 37 

Summe 47 17 2 66 

Bewertbar: 43,94 %, davon *konkordant: 93,10 **diskonkordant: 6,9 %  

***Nicht bewertbar: 56,06 %  

Tabelle 25a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Ja Ja 2a-, 2c- und gemeinsame 

2a/2c-Algorithmen  

Unklar 

Tabelle 25b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Ja 

Tabelle 25c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.12 Rheinland-Pfalz 

3.12.1 Allgemeines zu Rheinland-Pfalz 

Das Amt des ÄLRD ist in Rheinland-Pfalz im § 10 Abs. 1 Landesgesetz über den Rettungs-

dienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) vom 22. 

April 1991 beschrieben. Zu seinen Aufgaben gehört laut Nr. 9 des § 10 Abs. 1 „für seinen 

Rettungsdienstbereich Aufgaben im Rahmen des § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c des NotSanG auf 

Notfallsanitäter zu delegieren, soweit sie eine persönliche ärztliche Kenntnis des Patienten nicht 

erfordern.“ Somit ist die Delegation in Rheinland-Pfalz gesetzlich festgelegt. 

Bezüglich einer Zertifizierung ist in der Verfahrensanweisung zur Anwendung der SOPs für 

Notfallsanitäter und Rettungsassistenten in Rheinland-Pfalz festgelegt, dass der „NotSan/Ret-

tAss […] in der [jeweiligen] Maßnahme ausgebildet und geprüft [werden muss]. Die Prüfung 

muss jährlich wiederholt werden und hat eine Gültigkeitsdauer von maximal 18 Monaten.“ (49) 

Im Folgenden werden sowohl landesweit gültige Algorithmen, sowie die Handlungsempfeh-

lungen von Kaiserslautern und Trier, sowie Ludwigshafen und Südpfalz betrachtet. 

 

3.12.2 Landesweit gültige Algorithmen 

In Rheinland-Pfalz wurden gemeinsam von den ÄLRD landesweit gültige SOP erarbeitet. Re-

gional wurden jedoch vereinzelt Abweichungen oder Ergänzungen vorgenommen. (49) 

 

3.12.2.1 Auswertung der Algorithmen 

In den landesweit gültigen Algorithmen gibt es zum Akuten Koronarsyndrom, zur Hypoglykä-

mie und zum Schlaganfall eine Handlungsanweisung. Gelb hinterlegten Felder beinhalten Me-

dikamentengaben, ohne dass diese konkret als 2a oder 2c definiert wurden. Im Folgenden sind 

die landesweit gültigen Algorithmen von Rheinland-Pfalz dargestellt (Abb. 69-74) und wurden 

nach dem bekannten Punkteschema bewertet. 

  



 

 

 

 

278 

 

 

3.12.2.1.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den landesweiten SOP von 

Rheinland-Pfalz 

 

Abbildung 74: Erste Seite des Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den landesweiten 

SOP von Rheinland-Pfalz (50) 
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Abbildung 75: Zweite Seite des Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den landeswei-

ten SOP von Rheinland-Pfalz (50) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe  +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da Gabe nur erwogen werden soll -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-

Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medi-

kation 

S.l. Medika-

tion 

Deklariert - - - - - 

Charakter 2a Unklar Unklar Unklar 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus  

Keine Nein 
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3.12.2.1.2 Algorithmus zur Hypoglykämie aus den landesweiten SOP von Rheinland-Pfalz 

 

Abbildung 76: Erste Seite des Algorithmus zur Hypoglykämie aus den landesweiten SOP von 

Rheinland-Pfalz (51) 
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Abbildung 77: Zweite Seite des Algorithmus zur Hypoglykämie aus den landesweiten SOP von 

Rheinland-Pfalz (51) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Verabreichungsart/Repetition -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ- Mes-

sung 

O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Infusionsgabe 

Deklariert - - - - - 

Charakter 2c Unklar 2c Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.12.2.1.3 Algorithmus zum Schlaganfall aus den landesweiten SOP von Rheinland-Pfalz 

 

Abbildung 78: Erste Seite des Algorithmus zum Schlaganfall aus den landesweiten SOP von 

Rheinland-Pfalz (52) 
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Abbildung 79: Zweite Seite des Algorithmus zum Schlaganfall aus den landesweiten SOP von 

Rheinland-Pfalz (52) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben vorgeben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe  +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2c-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-

Gabe 

I.v.-Zu-

gang 

BZ-Mes-

sung 

I.v.-Medi-

kation 

Infusionsgabe 

Deklariert - - - - - 

Charakter Unklar 2c 2c 2c 2c 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.12.2.2 Fazit zu den landesweiten Algorithmen 

Die landesweit gültigen Algorithmen wurden in Zusammenarbeit mit allen ÄLRD entworfen.  

Zwei der drei Handlungsanweisungen konnten als 2c, eine als 2a eingestuft werden. Eine BTM-

Gabe ist für NotSan nicht erlaubt. Folgende Tabellen fassen die landesweit gültigen Algorith-

men aus Rheinland-Pfalz zusammen:  

Tabelle 26a-c: Übersicht über die allgemeinen Algorithmen 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 2 2 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 6 6 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 7 7 

Summe 0 0 15 15 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 26a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

mus 

2c-Algorith-

men 

Nein 

Tabelle 26b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Gesetzlich Ja 

Tabelle 26c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 

  



 

 

 

 

291 

 

 

3.12.3 Regionen 1 und 2: Kaiserslautern und Trier 

3.12.3.1 Allgemeines zu Kaiserslautern und Trier 

Für die Regionen Kaiserslautern und Trier gelten die gleichen Algorithmen, weshalb diese 

Landkreise gemeinsam behandelt werden. Die Einwohnerzahl von Kaiserslautern beträgt 99 

662 Einwohner, die von Trier 110 674 Einwohner (Stand Dezember 2020). (53) 

3.12.3.2 Auswertung der Algorithmen 

Neben den landesweit gültigen Algorithmen gibt es in den Landkreisen Kaiserslautern und Trier 

noch eine SOP zur Hypertensiven Krise sowie zur Analgesie durch NotSan. Gelb hinterlegte 

Felder zeigen auch hier die Anwendung von Medikamenten an. Im Folgenden sind die Algo-

rithmen von Kaiserslautern und Trier dargestellt (Abb.75-78) und wurden nach dem bekannten 

Punkteschema bewertet. 
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3.12.3.2.1 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den SOP von Kaiserslautern und Trier 

 

Abbildung 80: Erste Seite des Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den SOP von Kai-

serslautern und Trier (54) 
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Abbildung 81: Zweite Seite des Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den SOP von Kai-

serslautern und Trier (54) 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Beurteilung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die EKG-Beurteilung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 EKG-Beur-

teilung 

BZ-Mes-

sung 

O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - - 

Charakter 2c 2c Unklar 2c Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.12.3.2.2 Algorithmus zur Analgesie aus den SOP von Kaiserslautern und Trier 

 

Abbildung 82: Erste Seite des Algorithmus zur Analgesie aus den SOP von Kaiserslautern und 

Trier (55) 
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Abbildung 83: Zweite Seite des Algorithmus zur Analgesie aus den SOP von Kaiserslautern 

und Trier (55) 
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Bewertung der Maßnahme „Schienung von Frakturen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Schienung von Frakturen hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Schienung von 

Frakturen 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medi-

kation 

Deklariert - - - 

Charakter 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 
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3.12.3.3 Fazit zu Kaiserslautern und Trier 

Die beiden zusätzlichen Handlungsempfehlungen der Regionen Kaiserlautern und Trier können 

als 2c-Algorithmen eingestuft werden. Eine BTM-Gabe ist für NotSan nicht erlaubt. Die ge-

setzliche Delegation und die Zertifizierung der einzelnen Maßnahmen sind landesweit gültig. 

Folgende Tabellen fassen die Algorithmen von Kaiserslautern und Trier zusammen:  

Tabelle 27a-c: Übersicht über Kaiserslautern und Trier 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 6 6 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 2 2 

Summe 0 0 8 8 

Bewertbar: 0 %   

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 27a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

men 

Nein 

Tabelle 27b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Gesetzlich Ja 

Tabelle 27c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen  
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3.12.4 Region 3: Ludwigshafen und Südpfalz 

3.12.4.1 Allgemeines zu Ludwigshafen und Südpfalz 

 Die Einwohnerzahl von Ludwigshafen beträgt 172 557 Einwohner (Stand Dezember 2020) 

bei einer Fläche von rund 77 km². (53) Die Südpfalz weist eine Fläche von 5451,13 km² auf 

und hat etwa 1,4 Millionen Einwohner. (56) 

 

3.12.4.2 Auswertung der Algorithmen 

Neben den landesweit gültigen Algorithmen gibt es im Landkreis Ludwigshafen und Südpfalz 

zusätzlich eine SOP zur Analgesie durch NotSan. Das gelb hinterlegte Feld zeigt auch hier die 

Anwendung von Medikamenten an. Im Folgenden ist der zusätzlich geltende Algorithmus von 

Ludwigshafen und Südpfalz dargestellt (Abb.79-80) und wurde nach dem bekannten Punk-

teschema bewertet. 
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3.12.4.2.1 Algorithmus zur Analgesie aus den SOP von Ludwigshafen und Südpfalz 

 

Abbildung 84: Erste Seite des Algorithmus zur Analgesie aus den SOP von Ludwigshafen und 

Südpfalz (57) 
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Abbildung 85: Zweite Seite des Algorithmus zur Analgesie aus den SOP von Ludwigshafen 

und Südpfalz (57) 
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Bewertung der Maßnahme „Schienung von Frakturen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Schienung von Frakturen hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Repetition -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Schienung von 

Frakturen 

I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - 

Charakter 2c 2c Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 

 

3.12.4.3 Fazit zu Ludwigshafen und Südpfalz 

Die zusätzliche Handlungsempfehlung der Region Ludwigshafen und Südpfalz kann als 2c-

Algorithmus eingestuft werden. Eine BTM-Gabe ist für NotSan nicht erlaubt. Die gesetzliche 

Delegation und die Zertifizierung der einzelnen Maßnahmen sind landesweit gültig. Folgende 

Tabellen fasst den zusätzlichen Algorithmus von Ludwigshafen und Südpfalz zusammen:  

Tabelle 28a-c: Übersicht über Ludwigshafen und Südpfalz 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 2 2 

Unklar *** n =0 *** n = 0 *** n = 1 1 

Summe 0 0 3 3 

Bewertbar: 0 %   

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 28a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 

Tabelle 28b: Charakter der einzelnen Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Gesetzlich Ja 

Tabelle 28c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen  
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3.12.3 Fazit zu Rheinland-Pfalz 

In Rheinland-Pfalz gelten sowohl landesweit gültige Algorithmen, als auch zusätzlich regional 

gültige SOP. Da es in mehr als zwei Regionen zusätzliche Algorithmen gibt, wurde die Rege-

lungsebene als „regional“ eingestuft. Das Amt des ÄLRD ist in Rheinland-Pfalz im § 10 Abs. 

1 RettDG beschrieben. In diesem Gesetz ist auch die Delegation heilkundlicher Maßnahmen 

auf NotSan festgelegt. 

NotSan müssen jährlich in der Anwendung dieser Maßnahmen zertifiziert werden. (49) Eine 

eigenständige/ eigenverantwortliche BTM-Gabe durch NotSan ist nicht erlaubt. 

Obwohl die Algorithmen weder als 2a, noch als 2c deklariert sind, konnten 16 der 26 Hand-

lungsanweisungen nach dem Punkteschema einer Kategorie zugeordnet werden. Folgende Ta-

bellen fassen die Auswertungen zu Rheinland-Pfalz zusammen: 

Tabelle 29a-c: Übersicht über Rheinland-Pfalz 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 2 2 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 14 14 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 10 10 

Summe 0 0 26 26 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 29a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

mus 

2c-Algorith-

men 

Nein 

Tabelle 29b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Gesetzlich Ja 

Tabelle 29c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.13 Saarland 

3.13.1 Allgemeines zum Saarland 

Im Saarland ist das Amt des ÄLRD im § 7 des Saarländisches Rettungsdienstgesetzes (SRettG) 

vom 11. November 2020 festgelegt. Im Abs. 3 Nr. 6 dieses Paragrafen ist zudem die Delegation 

„verbindlicher Verfahrensanweisungen auf Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen“ be-

schrieben sowie die Überwachung der Anwendung am Patienten, „soweit sie eine persönliche 

ärztliche Kenntnis des Patienten nicht erfordern.“ Eine konkrete Zertifizierung für NotSan wird 

nicht im Gesetz beschrieben, lediglich eine allgemeine jährliche Fortbildungspflicht. Bezüglich 

einer Umsetzung von Maßnahmen nach § 4 Absatz 2, Punkt 2c des NotSanG schreibt der 

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar, dass weiter auf bundesein-

heitliche Vorgaben gewartet wird „und diese dann nach entsprechenden Beratungen und Ab-

stimmungen“ (58) verfasst werden. 

 

3.13.2 Auswertung der Algorithmen 

Von den fünf ausgewählten Krankheitsbildern gibt es im Saarland zum Akuten Koronarsyn-

drom, zum Schlaganfall und zur Analgesie eine SOP. Außerdem werden weitere Maßnahmen, 

wie z.B. das Legen eines i.o.-Zuganges oder die Anwendung eines Tourniquets, außerhalb von 

Algorithmen beschrieben. Auf diese wird in dieser Arbeit aber nicht weiter eingegangen. Die 

Maßnahmen in den Algorithmen wurden nicht als 2a oder 2c definiert. Im Folgenden sind die 

landesweit gültigen Algorithmen des Saarlandes dargestellt (Abb. 81-87) und wurden nach dem 

bekannten Punkteschema bewertet. 
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3.13.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den SOP des Saarlandes 

 

Abbildung 86: Erste Seite aus dem Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den SOP 

des Saarlandes (59) 
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Abbildung 87: Zweite Seite aus dem Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den SOP 

des Saarlandes (59) 
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Abbildung 88: Dritte Seite aus dem Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den SOP 

des Saarlandes (59) 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die EKG-Interpretation hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Dosierung/Applikationsweg/Medikamentenwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der BTM-Gabe durch NotSan ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Zu-

gang 

BZ-Mes-

sung 

Infusions-

gabe 

O2-

Gabe 

I.v.-Medi-

kation 

BTM-

Gabe 

S.l.-Medi-

kation 

Deklariert - - - - - - - - 
Charakter 2c 2c 2c Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Unklar 
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3.13.2.2 Algorithmus zum Schlaganfall aus den SOP des Saarlandes 

 

Abbildung 89: Erste Seite aus dem Algorithmus zum Schlaganfall aus den SOP des Saarlandes 

(60) 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die EKG-Interpretation hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe  +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangaben  -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

Zur Notarztalarmierung wird erwähnt, dass ein Schlaganfall eine notärztlich zu versorgende 

Diagnose ist, jedoch bei Zeitvorteil auch das Rettungsdienstpersonal alleine die Versorgung 

und den Transport übernehmen kann. (60)  
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Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 EKG-Beur-

teilung 

BZ-Mes-

sung 

O2-

Gabe 

I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - - - 

Charakter 2c 2c 2c 2c 2c Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.13.2.3 Algorithmus zur Analgesie aus den SOP des Saarlandes 

 

Abbildung 90: Erste Seite aus dem Algorithmus zur Analgesie aus den SOP des Saarlandes (58) 
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Abbildung 91: Zweite Seite aus dem Algorithmus zur Analgesie aus den SOP des Saarlandes 

(58) 
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Abbildung 92: Dritte Seite aus dem Algorithmus zur Analgesie aus den SOP des Saarlandes 

(58) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangaben vorgegeben -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - 

Charakter 2c Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 
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3.13.3 Fazit zum Saarland 

Im § 7 des Saarländisches Rettungsdienstgesetzes (SRettG) vom 11. November 2020 ist sowohl 

das Amt des ÄLRD, als auch die Delegation heilkundlicher Maßnahmen auf NotSan festgelegt. 

Nach Anwendung des Punkteschemas konnten alle untersuchten Handlungsanweisungen als 

2c- Algorithmen deklariert werden. Eine verpflichtende Zertifizierung für NotSan existiert im 

Saarland nicht und auch eine eigenständige BTM-Gabe durch NotSan ist nicht erlaubt. Weitere 

Maßnahmen nach § 4 Absatz 2, Punkt 2c NotSanG sollen laut Zweckverband für Rettungsdienst 

und Feuerwehralarmierung Saar zukünftig folgen. Die folgenden Tabellen fassen die Ergeb-

nisse für das Saarland zusammen. 

Tabelle 30a-c: Übersicht über das Saarland 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 9 9 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 7 7 

Summe 0 0 16 16 

Bewertbar: 0 %     

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 30a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 

Tabelle 30b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Gesetzlich Nein 

Tabelle 30c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.14 Sachsen 

3.14.1 Allgemeines zu Sachsen 

Das Amt des ÄLRD ist in Sachsen im § 11 Sächsische Landesrettungsdienstplanverordnung 

(SächsLRettDPVO) vom 5. Dezember 2006 verankert. Im Absatz 2 des § 11 SächsLRettDPVO 

ist zudem als Aufgabe des ÄLRD beschrieben zu bestimmen, „in welchen Fällen das medizini-

sche Assistenzpersonal überbrückende Maßnahmen zur Lebenserhaltung und Abwendung 

schwerer gesundheitlicher Störungen durchführen darf, die ihrer Art nach ärztliche Maßnahmen 

sind.“ Da in der Urfassung des Gesetztes hier das Wort „Notkompetenz“ eingefügt war, wird 

davon ausgegangen, dass es sich um Maßnahmen aus dem 2a-Bereich handelt. Zudem ist im 

§7 Abs. 3 festgelegt, dass sich NotSan jährlich mindestens 40 Stunden fort- und weiterbilden 

sollen. Eine konkrete Vorgabe zur Zertifizierung konnte nicht gefunden werden. 

 

3.14.2 Auswertung der Algorithmen 

Trotz intensiver Suche nach Handlungsempfehlungen konnten für das Bundesland Sachsen nur 

Ausbildungsalgorithmen gefunden werden, welche den gültigen Algorithmen der Stadt Dres-

den entsprechen. (61) Im Folgenden (Abb. 88-92) sind die SOP von Dresden dargestellt und 

nach oben genannten Punkteschema bewertet worden. Die Maßnahmen sind weder als 2a noch 

als 2c deklariert.  
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3.14.2.1 Handlungsanweisung zum Akuten Koronarsyndrom aus den Ausbildungsalgorithmen 

von Sachsen 

 

Abbildung 93: Handlungsanweisung zum Akuten Koronarsyndrom aus den Ausbildungsalgo-

rithmen von Sachsen (62) 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „venöse Blutentnahme“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der venösen Blutentnahme ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-

Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Repetition („gegebenenfalls“) -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 EKG-Beur-

teilung 

O2-

Gabe 

I.v.-Zu-

gang 

Venöse 

Blutent-

nahme 

Infusions-

gabe 

S.l.-Medi-

kation 

I.v.-Medi-

kation 

BTM-

Gabe 

Deklariert - - - - - - - - 

Charakter Unklar 2a Unklar Unklar 2a 2a 2a 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 2a 
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3.14.2.2 Handlungsanweisung zum Hypertensiven Notfall aus den Ausbildungsalgorithmen 

von Sachsen 

 

Abbildung 94: Handlungsanweisung zum Hypertensiven Notfall aus den Ausbildungsalgorith-

men von Sachsen (62) 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 EKG-Beur-

teilung 

O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medi-

kation 

Deklariert - - - - - 

Charakter Unklar 2a Unklar 2a Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 
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3.14.2.3 Handlungsanweisung zur Hypoglykämie aus den Ausbildungsalgorithmen von Sach-

sen 

 

Abbildung 95: Handlungsanweisung zur Hypoglykämie aus den Ausbildungsalgorithmen von 

Sachsen (62) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein  +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisvorgabe  +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

EKG-Beur-

teilung 

O2-

Gabe 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Zu-

gang 

Infusions-

gabe 

I.v.-Medi-

kation 

Deklariert - - - - - - - 

Charakter Unklar Unklar 2a 2a Unklar 2a Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 
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3.14.2.4 Handlungsanweisung zum Schlaganfall aus den Ausbildungsalgorithmen von Sachsen 

 

Abbildung 96: Handlungsanweisung zum Schlaganfall aus den Ausbildungsalgorithmen von 

Sachsen (62) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „venöse Blutentnahme“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die venöse Blutentnahme hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Repetition („gegebenenfalls“) -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

Blutent-

nahme 

BZ-Mes-

sung 

I.v.-Medika-

tion 

Infusions-

gabe 

Deklariert - - - - - - 

Charakter Unklar 2c 2c 2c Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

men 
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3.14.2.5 Handlungsanweisung zur Analgesie bei Extremitätenverletzung aus den Ausbildungs-

algorithmen von Sachsen 

 

Abbildung 97: Handlungsanweisung zur Analgesie bei Extremitätenverletzung aus den Ausbil-

dungsalgorithmen von Sachsen (62) 
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Bewertung der Maßnahme „Tourniquet-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Tourniquet-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Wundversorgung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Wundversorgung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „Schienung von Frakturen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Schienung von Frakturen hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Die Anlage eines i.v.-Zugangs wurde im Algorithmus nicht explizit erwähnt. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Tourniquet-

Anlage 

Wundversor-

gung 

I.v.-Medi-

kation 

Schienung von 

Frakturen 

Deklariert - - - - 

Charakter 2c 2c Unklar 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

Nein 
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3.14.3 Fazit zu Sachsen 

In Sachsen ist das Amt des ÄLRD im § 11 SächsLRettDPVO verankert. Im Absatz 2 dieses 

Gesetzes wird als seine Aufgabe beschrieben, ärztliche Tätigkeiten für nichtärztliches Personal 

festzulegen, welche sich aber vermutlich auf 2a-Bereich bezieht. Obwohl die Maßnahmen we-

der als 2a noch als 2c deklariert waren, konnte mehr als die Hälfte der Algorithmen einer Ka-

tegorie zugeordnet werden. Beim Akuten Koronarsyndrom ist eine BTM-Gabe durch NotSan 

als 2a Maßnahme erlaubt. Zu einer Zertifizierung für NotSan konnte keine Aussage gefunden 

werden. Die folgenden Tabellen fassen die Ergebnisse für Sachsen zusammen. 

Tabelle 31a-c: Übersicht über Sachsen 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0  *** n = 10 10 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 6 6 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 14 14 

Summe 0 0 30 30 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 31a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

men 

2c-Algorith-

men 

2a 

Tabelle 31b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Keine Nein 

Tabelle 31c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.15 Sachsen-Anhalt 

3.15.1 Allgemeines zu Sachsen-Anhalt 

In Sachsen-Anhalt ist das Amt des ÄLRD in § 10 RettDG LSA (Rettungsdienstgesetz des Lan-

des Sachsen-Anhalt vom 18. Dezember 2012) „Ärztliche Leitung“ verankert. In diesem Gesetz 

wird auch die Delegation heilkundlicher Maßnahmen auf NotSan „im Sinne von § 4 Abs. 2 

Nr. 2 Buchst. c des Notfallsanitätergesetzes“ beschrieben. Regelungen bezüglich einer Zertifi-

zierung konnten nicht gefunden werden.  

 

3.15.2 Auswertung der Algorithmen 

Trotz intensiver Recherche konnten für das Bundesland Sachsen-Anhalt nur die BPR und SAA-

Ausbildungsalgorithmen gefunden werden, welche bereits beim Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern bewertet wurden. Bezüglich der Beurteilung der Handlungsempfehlungen sei 

hier auf Punkt 3.9.2. verwiesen. 

  

3.15.3 Fazit zu Sachsen-Anhalt 

Das Amt des ÄLRD sowie die Delegation heilkundlicher Maßnahmen auf NotSan ist in Sach-

sen-Anhalt im § 10 RettDG LSA festgelegt. Vorgaben zur Zertifizierung von NotSan werden 

nicht erwähnt. Wie auch bei Mecklenburg-Vorpommern konnten nur drei der fünf Algorithmen 

als 2a eingestuft werden, obwohl alle enthaltenen Maßnahmen als 2a deklariert wurden. Eine 

BTM-Gabe durch NotSan ist nicht beschrieben. Folgende Tabellen fassen die Schulungsalgo-

rithmen für Sachsen-Anhalt zusammen: 

Tabelle 32a-c: Übersicht über Sachsen-Anhalt 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 3 ** n = 0 *** n = 0 3 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 0 0 

Unklar *** n = 20 *** n = 0 *** n = 0 20 

Summe 23 0 0 23 

Bewertbar: 21, 74 %, davon *konkordant: 100 %  

***Nicht bewertbar: 78, 26 %  

Tabelle 32a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 
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Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

men 

Keine Nein 

Tabelle 32b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Schulungsalgo-

rithmen 

Ja Gesetzlich Nein 

Tabelle 32c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.16 Schleswig-Holstein 

3.16.1 Allgemeines zu Schleswig-Holstein 

In Schleswig-Holstein ist der ÄLRD im § 11 SHRDG: „Ärztliche Leitung Rettungsdienst“ 

Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG) vom 28. März 2017 gesetzlich be-

schrieben. In Abs. 1 Satz 3 dieses Gesetzes wird als Aufgabe des ÄLRD die Erstellung von 

Behandlungsrichtlinien für das nichtärztliche Personal erwähnt, eine Delegation ist nicht ge-

setzlich festgehalten. Weiter wird in § 16 SHRDG die Fortbildungspflicht des nichtärztlichen 

medizinischen Personales behandelt. Diese soll mindestens 30 Stunden pro Jahr betragen, eine 

konkrete Zertifizierung von heilkundlichen Maßnahmen wird jedoch nicht beschrieben.  

Im Folgenden werden die Ausbildungsalgorithmen von Schleswig-Holstein, die Handlungs-

empfehlungen der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (im Folgenden RKiSH) 

gGmbH und die Algorithmen der Region Segeberg bewertet. 

 

3.16.2 Ausbildungsalgorithmen für den Rettungsdienst im Land Schleswig-Holstein 

3.16.2.1 Allgemeines zu den Ausbildungsalgorithmen für den Rettungsdienst im Land Schles-

wig-Holstein  

Zum Zweck der Ausbildung wurden von den ÄLRD aus Schleswig-Holstein die Handlungs-

empfehlungen für den Rettungsdienst erstellt. Außerdem sollen sie als „Grundlage für die Er-

arbeitung von Standardverfahren“ (63) dienen. Dabei sollen die Träger der Rettungsdienste die 

sichere Anwendung der Maßnahmen durch NotSan regelmäßig prüfen. (63) 

3.16.2.2 Auswertung der Algorithmen 

Die Handlungsempfehlungen beinhalten gelb hinterlegte Felder, die Maßnahmen für Notfalls-

anitäter kennzeichnen, ohne dass diese als 2a oder 2c deklariert wurden. Rot gekennzeichnete 

Tätigkeiten dürfen nur von einem Notarzt ausgeführt werden. Die Anlage eines i.v.-Zugangs 

wurde in den Algorithmen nicht explizit erwähnt. Diese wird bei einer i.v.-Medikamentengabe 

im Algorithmus vorausgesetzt. Die Dosisangaben und weitere Informationen zu den jeweiligen 

Medikamenten finden sich auf eigenen Informationsseiten, die in dieser Arbeit nicht mit abge-

druckt wurden. Weiter ist beschrieben, dass bei kritisch erkrankten oder verletzten Patienten, 

ohne dies weiter zu konkretisieren, ein Notarzt nachzufordern ist. (63) Im Folgenden werden 

die Handlungsempfehlungen aus den Ausbildungsalgorithmen (Abb. 103-107) dargestellt und 

nach dem bekannten Punkteschema bewertet. 
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3.16.2.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Handlungsempfehlungen für den 

Rettungsdienst im Land Schleswig-Holstein 

 

Abbildung 98: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Handlungsempfehlungen 

für den Rettungsdienst im Land Schleswig-Holstein (63) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-

Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe EKG-Beur-

teilung 

S.l.-Medika-

tion 

I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Deklariert - - - - - 

Charakter 2a Unklar 2a 2a 2a 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 2a 
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3.16.2.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsempfehlungen für den 

Rettungsdienst im Land Schleswig-Holstein 

 

Abbildung 99: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus den Handlungsempfehlungen für 

den Rettungsdienst im Land Schleswig-Holstein (63) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall:  

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - 

Charakter Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.16.2.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Handlungsempfehlungen für den 

Rettungsdienst im Land Schleswig-Holstein 

 

Abbildung 100: Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Handlungsempfehlungen für den Ret-

tungsdienst im Land Schleswig-Holstein (63) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl.  -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Indikation („relative Hypoglykämie“) -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - 

Charakter Unklar 2a 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 
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3.16.2.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall aus den Handlungsempfehlungen für den 

Rettungsdienst im Land Schleswig-Holstein 

 

Abbildung 101: Algorithmus zum Schlaganfall aus den Handlungsempfehlungen für den Ret-

tungsdienst im Land Schleswig-Holstein (63) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

Infusionsgabe 

Deklariert - - 

Charakter 2c Unklar  

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.16.2.2.5 Algorithmus zur Analgesie aus den Handlungsempfehlungen für den Rettungsdienst 

im Land Schleswig-Holstein 

 

Abbildung 102: Algorithmus zur Analgesie aus den Handlungsempfehlungen für den Rettungs-

dienst im Land Schleswig-Holstein (63) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der BTM-Gabe durch NotSan ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Deklariert - - 

Charakter Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine Unklar 
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3.16.2.3 Fazit zu den Ausbildungsalgorithmen für den Rettungsdienst im Land Schleswig-Hol-

stein 

Die Ausbildungsalgorithmen von Schleswig-Holstein wurden in Zusammenarbeit aller ÄLRD 

des Bundeslandes entworfen.  Zwei der fünf Handlungsanweisungen konnten als 2a, eine als 

2c eingestuft werden. Eine BTM-Gabe ist für NotSan nach der Auswertung des Punkteschemas 

beim Akuten Koronarsyndrom als 2a-Maßnahme erlaubt. Folgende Tabellen fassen die Ergeb-

nisse zu den Ausbildungsalgorithmen aus Schleswig-Holstein zusammen:  

Tabelle 33a-c: Übersicht über die Ausbildungsalgorithmen von Schleswig-Holstein 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 6 6 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 1 1 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 6 6 

Summe 0 0 13 13 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 33a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

men 

2c-Algorith-

mus 

2a 

Tabelle 33b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Schulungs-algo-

rithmen 

Ja Keine Nein 

Tabelle 33c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.16.3 Algorithmen der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH 

3.16.3.1 Allgemeines zur RKiSH gGmbH 

Die RKiSH ist ein 2005 gegründetes Rettungsdienst-Unternehmen, welches die Kreise Dith-

marschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Steinburg rettungsdienstlich (mit-

)versorgt. Das Einsatzgebiet umfasst ca. 1.130.000 Menschen und eine Fläche, die ca. 42 % des 

Bundeslandes Schleswig-Holstein beträgt. (64) Das RKiSH hat einen eigenen ÄLRD. (65) Laut 

eines Artikels der Stumpf und Kossendey Verlagsgesellschaft müssen Rettungsassistenten und 

NotSan eine schriftliche und mündliche Zertifizierung bestanden haben, um das im folgenden 

Algorithmus beschriebene BTM verwenden zu dürfen. (66) 

3.16.3.2 Auswertung der Algorithmen 

Von dem RKiSH ist nur der Algorithmus zur Analgesie öffentlich zugänglich. (67) Eine Vor-

gabe bzgl. Einteilung der Handlungen in 2a oder 2c-Maßnahmen gibt es nicht. Im Folgenden 

(Abb. 108) wird der Algorithmus zur Analgesie nach dem bekannten Punkteschema bewertet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.3.2.1 Algorithmus zur Analgesie aus den Handlungsempfehlungen der RKiSH gGmbH 
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Abbildung 103: Algorithmus zur Analgesie aus den Handlungsempfehlungen der RKiSH 

gGmbH (67)  
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe/Zielbereich -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maß-

nahme. 
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Bewertung der Maßnahme „Masken-Beutel-Beatmung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Masken-Beutel-Beatmung ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Masken-

beatmung 

Deklariert - - - - 

Charakter Unklar 2c 2c Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

2c 
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3.16.3.3 Fazit zur RKiSH 

Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein hat in Zusammenarbeit mit ihrem 

ÄLRD eigene Handlungsempfehlungen für NotSan entworfen. Frei zugänglich ist nur der Al-

gorithmus zur Analgesie, welcher nach Anwendung des Punkteschemas als 2c-Algorithmus 

eingeordnet werden konnte. Auch die BTM-Gabe durch NotSan konnte als 2c-Maßnahme de-

klariert werden. Voraussetzung für die Anwendung des BTM durch nichtärztliches Personal ist 

bei der RKiSH jedoch eine bestandene Zertifizierung. Die folgenden Tabellen fassen die Maß-

nahmen des Algorithmus zur Analgesie zusammen. 

Tabelle 34a-c: Übersicht über den RKiSH 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n =0 0 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 2 2 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 2 2 

Summe 0 0 4 4 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 34a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

2c 

Tabelle 34b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Keine Ja 

Tabelle 34c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.16.4 Region Segeberg 

3.16.4.1 Allgemeines zur Region Segeberg 

Der Kreis Segeberg weist eine Fläche von ca. 1.344 km² auf, welche sich aus 95 Gemeinden 

zusammensetzt. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 276.000 (Stand 06/2022). (68) 

 

3.16.4.2 Auswertung der Algorithmen 

Im Kreis Segeberg wurde in Verantwortung des zuständigen ÄLRD die „Merkhilfe für Erwei-

terte Versorgungsmaßnahmen“ für Rettungsassistenten und NotSan erstellt. Diese enthält zu 

allen fünf ausgewählten Krankheitsbildern eine Handlungsanweisung. Im Vorwort ist beschrie-

ben, dass bei kritischen Patienten bzw. bestimmten Krankheitsbildern ein Notarzt nachzufor-

dern ist. Dies wurde bei der Beurteilung der Algorithmen berücksichtigt. Die Farben, mit denen 

Handlungsfelder hinterlegt sind, haben keine Bedeutung bezüglich 2a oder 2c. (69) 

Im Folgenden (Abb. 109-113) sind die Algorithmen der Region Segeberg dargestellt und wur-

den nach dem bekannten Punkteschema beurteilt. 
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3.16.4.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus der Merkhilfe für Erweiterte 

Versorgungsmaßnahmen im Rettungsdienst Segeberg 

 

Abbildung 104: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus der Merkhilfe für Erweiterte 

Versorgungsmaßnahmen im Rettungsdienst Segeberg (69) 
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Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-

Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 EKG-Beur-

teilung 

O2-

Gabe 

S.l.-Medika-

tion 

I.v.-Zu-

gang 

Infusions-

gabe 

I.v.-Medi-

kation 

Deklariert - - - - - - 

Charakter Unklar 2a 2a Unklar 2a Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Nein 
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3.16.4.2.2 Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus der Merkhilfe für Erweiterte 

Versorgungsmaßnahmen im Rettungsdienst Segeberg 

 

Abbildung 105: Algorithmus zum Hypertensiven Notfall aus der Merkhilfe für Erweiterte Ver-

sorgungsmaßnahmen im Rettungsdienst Segeberg (69) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

Infusions-

gabe 

I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - 

Charakter 2c Unklar 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.16.4.2.3 Algorithmus zur Hypoglykämie aus der Merkhilfe für Erweiterte 

Versorgungsmaßnahmen im Rettungsdienst Segeberg 

 

Abbildung 106: Algorithmus zur Hypoglykämie aus der Merkhilfe für Erweiterte Versorgungs-

maßnahmen im Rettungsdienst Segeberg (69) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

Deklariert - - - - - 

Charakter Unklar Unklar 2a Unklar 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 
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3.16.4.2.4 Algorithmus zum Schlaganfall aus der Merkhilfe für Erweiterte 

Versorgungsmaßnahmen im Rettungsdienst Segeberg 

 

Abbildung 107: Algorithmus zum Schlaganfall aus der Merkhilfe für Erweiterte Versorgungs-

maßnahmen im Rettungsdienst Segeberg (69) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe/Zielbereich gegeben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - - - - 

Charakter 2c 2c 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.16.4.2.5 Algorithmus zur Analgesie aus der Merkhilfe für Erweiterte 

Versorgungsmaßnahmen im Rettungsdienst Segeberg 

 

Abbildung 108: Algorithmus zur Analgesie aus der Merkhilfe für Erweiterte Versorgungsmaß-

nahmen im Rettungsdienst Segeberg (69) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe/Zielbereich gegeben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - 

Charakter Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine Nein 
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3.16.4.3 Fazit zur Region Segeberg  

Im Kreis Segeberg wurde mit der „Merkhilfe für Erweiterte Versorgungsmaßnahmen“ eine 

Handlungsvorgabe für Rettungsassistenten und NotSan gegeben. Zwei der fünf untersuchten 

Algorithmen konnten nach Auswertung als 2a, zwei weitere SOP als 2c eingeordnet werden. 

Lediglich der Algorithmus zur Analgesie konnte nicht zugeteilt werden. Eine BTM-Gabe für 

Rettungsassistenten und NotSan ist nicht erlaubt. Folgende Tabellen fassen die Ergebnisse für 

den Kreis Segeberg zusammen. 

Tabelle 35a-c: Übersicht über die Region Segeberg 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 5 5 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 6 6 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 8 8 

Summe 0 0 19 19 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 35a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

men 

2c-Algorith-

men 

Nein 

Tabelle 35b: Charakter der Maßnahmen  

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Gesetzlich Nein 

Tabelle 35c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 

  



 

 

 

 

381 

 

 

3.16.5 Fazit zu Schleswig-Holstein 

Der ÄLRD ist in Schleswig-Holstein im § 11 SHRDG gesetzlich beschrieben. Eine Delegation 

ist nicht gesetzlich festgehalten und auch eine konkrete Zertifizierung von heilkundlichen Maß-

nahmen wird nicht erwähnt. Bei zwei der drei untersuchten Algorithmensammlungen handelt 

es sich um regional gültige SOP, weshalb die Gesamtbewertung von Schleswig-Holstein die 

Variable „regional“ erhält. Von den 11 untersuchten Algorithmen konnten vier als 2a eingeord-

net werden. Vier weitere Handlungsempfehlungen ließen sich als 2c kategorisieren. Eine BTM-

Gabe durch NotSan ist in den Ausbildungsalgorithmen beim Akuten Koronarsyndrom als 2a-

Maßnahme, in den Handlungsempfehlungen der RKiSH zur Analgesie bei starken Schmerzen 

als 2c-Maßnahme erlaubt. Folgende Tabellen fassen die Ergebnisse für das Bundesland Schles-

wig-Holstein zusammen. 

Tabelle 36a-c: Übersicht über Schleswig-Holstein 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 11 11 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 9 9 

Unklar *** n = 0 *** n = 0 *** n = 16 16 

Summe 0 0 36 36 

Bewertbar: 0 %  

***Nicht bewertbar: 100 %  

Tabelle 36a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Nein Ja Nein Ja 2a-Algorith-

men 

2c-Algorith-

men 

2a/2c 

Tabelle 36b: Charakter der Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Regional Ja Gesetzlich Nein 

Tabelle 36c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.17 Thüringen 

3.17.1 Allgemeines zu Thüringen 

In Thüringen ist das Amt des ÄLRD in § 13 ThürRettG: „Ärztlicher Leiter Rettungsdienst“ 

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG) vom 16. Juli 2008 beschrieben. In § 16a Abs. 2 

ThürRettG heißt es, dass NotSan „nach individueller Delegation durch den Ärztlichen Leiter 

Rettungsdienst eigenständig heilkundliche Maßnahmen im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. 

c NotSanG“ durchführen dürfen.  

Mit den „Verfahrensanweisungen für den Thüringer Rettungsdienst“ wurden in Thüringen lan-

desweit gültige Handlungsempfehlungen für NotSan geschaffen. Im Vorwort dieser Algorith-

mensammlung wird eine jährliche Pflichtfortbildung für NotSan erwähnt. Außerdem ist den 

Verfahrensanweisungen eine Liste mit invasiven Maßnahmen angefügt, deren Anwendung eine 

zweijährliche Rezertifizierung erfordern. (70) 

 

3.17.2 Auswertung der Algorithmen 

Die Verfahrensanweisungen für den Thüringer Rettungsdienst enthalten zum Akuten Koronar-

syndrom, zum Hypertensiven Notfall zwei, zur Hypoglykämie einen und zur Analgesie zwei 

Algorithmen. Lediglich zum Apoplex existiert hier keine Handlungsempfehlung. Farblich sind 

2a-Maßnahmen in den Algorithmen als grüne Felder gekennzeichnet. Ein gelber Hintergrund 

zeigt dagegen Handlungen an, die im Sinne von 2a-Maßnahmen vom NotSan eigenständig 

durchgeführt werden dürfen. Im Folgenden (Abb. 109- 114) werden die landesweit gültigen 

Algorithmen von Thüringen dargestellt und bewertet.   
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3.17.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Verfahrensanweisungen für den 

Thüringer Rettungsdienst 

 

Abbildung 109: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den Verfahrensanweisungen 

für den Thüringer Rettungsdienst (70) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die EKG-Interpretation hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der sublingualen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +3 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Unklar welcher Algorithmus gilt (Analgesie?) 0 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maß-

nahme.  

 

  



 

 

 

 

386 

 

 

Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

EKG-Beur-

teilung 

S.l.-Medika-

tion 

I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Deklariert 2a 2a - 2a 2c 2c 

Charakter Unklar Unklar 2c Unklar 2c 2c 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

2c 
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3.17.2.2 Algorithmus zur Behandlung des Hypertensiven Notfalles mit Urapidil aus den Ver-

fahrensanweisungen für den Thüringer Rettungsdienst 

 

Abbildung 110: Algorithmus zur Behandlung des Hypertensiven Notfalles mit Urapidil aus den 

Verfahrensanweisungen für den Thüringer Rettungsdienst (70) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe/Zielbereich +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 
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Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall mit Urapidil: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2a 2a 2c 

Charakter 2c Unklar 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.17.2.3 Algorithmus zur Behandlung des Hypertensiven Notfalles mit Nitrendipin aus den 

Verfahrensanweisungen für den Thüringer Rettungsdienst 

 

Abbildung 111: Algorithmus zur Behandlung des Hypertensiven Notfalles mit Nitrendipin aus 

den Verfahrensanweisungen für den Thüringer Rettungsdienst (70) 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall mit Nitrendipin: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Orale Medi-

kation 

Deklariert 2c 

Charakter 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.17.2.4 Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Verfahrensanweisungen für den Thüringer 

Rettungsdienst 

 

Abbildung 112: Algorithmus zur Hypoglykämie aus den Verfahrensanweisungen für den Thü-

ringer Rettungsdienst (70) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die Blutzucker-Messung hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme.  

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichen von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisvorgabe/Zielbereich +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Orale Medi-

kation 

Deklariert - 2a 2a 2a - 

Charakter 2c Unklar Unklar Unklar 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus  
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3.17.2.5 Algorithmus zur Analgesie ohne BTM aus den Verfahrensanweisungen für den Thü-

ringer Rettungsdienst 

 

Abbildung 113: Algorithmus zur Analgesie ohne BTM aus den Verfahrensanweisungen für den 

Thüringer Rettungsdienst (70) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichen von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe/Zielbereich +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie mit Esketamin: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

Deklariert - 2a 2a 2c 

Charakter Unklar 2c Unklar 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 
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3.17.2.6 Algorithmus zur Analgesie mit BTM aus den Verfahrensanweisungen für den Thürin-

ger Rettungsdienst 

 

Abbildung 114: Algorithmus zur Analgesie mit BTM aus den Verfahrensanweisungen für den 

Thüringer Rettungsdienst (70) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichen von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c Keine 0 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe/Zielbereich +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2c +1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Ja 0 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe/Zielbereich +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +4 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2c-Maß-

nahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie mit Morphin: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-Gabe I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Deklariert - 2a 2a 2c 2c 

Charakter Unklar 2c Unklar 2c 2c 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Nein Nein Ja Keine 2c-Algorith-

mus 

2c 
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3.17.3 Fazit zu Thüringen 

In Thüringen wurden mit den Verfahrensanweisungen für den Thüringer Rettungsdienst lande-

weit gültige Handlungsempfehlungen für NotSan geschaffen. Alle sechs untersuchten Algo-

rithmen konnten als 2c eingeordnet werden. Auch die BTM-Gabe durch NotSan ist beim 

Akuten Koronarsyndrom und zur Analgesie bei starken Schmerzen als 2c-Maßnahme erlaubt. 

Der ÄLRD, der im § 13 ThürRettG verankert ist, kann laut §16a Abs. 2 ThürRettG heilkundli-

che Maßnahmen im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c NotSanG an NotSan delegieren. Diese 

müssen eine jährliche Pflichtfortbildung, sowie alle zwei Jahre eine Rezertifizierung zu be-

stimmten invasiven Maßnahmen bestehen, um die heilkundlichen Handlungen durchführen zu 

dürfen. (70) 

Die folgenden Tabellen fassen die Ergebnisse für das Bundesland Thüringen zusammen. 

Tabelle 37a-c: Übersicht über Thüringen 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 0 ** n = 0 *** n = 0 0 

Charakter 2c ** n = 3 * N = 7 *** n = 3 13 

Unklar *** n = 9 *** n = 0 *** n = 2 11 

Summe 12 7 5 24 

Bewertbar: 41,67 %, davon *konkordant: 70 %, **diskonkordant: 30 %  

***Nicht bewertbar: 58,33 %  

Tabelle 37a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Nein Ja Ja Keine 2c-Algorith-

men 

2c 

Tabelle 37b: Charakter der einzelnen Maßnahmen 

Regelungsebene ÄLRD etabliert Rechtsgrundlage 

2c-Delegation 

Zertifizierung 

 

Landesweit Ja Gesetzlich Ja 

Tabelle 37c: Allgemeines zur Umsetzung der Algorithmen 
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3.18 Muster-Algorithmen des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst e.V. 

3.18.1 Allgemeines  

Der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst e.V. (kurz: DBRD) ist eine im November 2006 

gegründete Vertretung des Personals im Rettungsdienst mit Sitz in Lübeck. Er setzt sich für die 

Rechte des Rettungsdienstpersonals ein und arbeitet an einer Optimierung der präklinischen 

Patientenversorgung, z.B. durch Aus- und Weiterbildung des Personals. (71) 

Die vom DBRD erstellten „Muster-Algorithmen zur Umsetzung des Pyramidenprozesses im 

Rahmen des NotSanG“ sollen  „als Lernunterlage und Schulungsunterstützung und zur Erstel-

lung lokaler Algorithmen dienen“ (72) und somit zu landesweit gleichen Handlungsvorgaben 

für die NotSan führen. 

 

3.18.2 Auswertung der Muster-Algorithmen 

In der Algorithmensammlung des DBRD gibt es neun Handlungsempfehlungen, die die zu un-

tersuchenden Krankheitsbilder betreffen. Manche der maßgeblichen Krankheitsbilder sind mit 

mehr als einem Algorithmus abgedeckt, welche bezüglich des zu verabreichenden Medikamen-

tes oder dem Applikationsweg voneinander abweichen. Zum einen gibt es Abweichungen be-

züglich des zu verabreichenden Medikamentes, zum anderen unterscheidet sich der Applikati-

onsweg. Im Vorwort der Version 7.0 ist beschrieben, dass alle Handlungsempfehlungen „die 

gemäß Pyramidenprozess zur Mindestausbildung von Notfallsanitätern gehören […] mit einer 

Pyramide gekennzeichnet. Sie sind Mindestbestandteil der heilkundlichen eigenverantwortli-

chen Kompetenzen gemäß § 2a NotSanG.“ (72) Da dies alle untersuchten Algorithmen betrifft, 

wurde davon ausgegangen, dass die enthaltenen Maßnahmen als 2a einzuordnen sind.  

Im Folgenden (Abb. 115-124) sind die Algorithmen des DBRD dargestellt und wurden nach 

dem bekannten Punkteschema bewertet. 
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3.18.2.1 Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den DBRD Muster-Algorithmen 2022 

 

Abbildung 115: Algorithmus zum Akuten Koronarsyndrom aus den DBRD Muster-Algorith-

men 2022 (72) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -4 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die EKG-Interpretation hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „sublinguale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -4 

Interpretation: Die sublinguale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-

Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die BTM-Gabe durch NotSan hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maß-

nahme.  
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Zusammenfassung des Algorithmus Akutes Koronarsyndrom: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-

Gabe 

I.v.-Zu-

gang 

EKG-Beur-

teilung 

S.l.-Medika-

tion 

I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter 2a 2a 2a 2a 2a 2a 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine 2a 
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3.18.2.2 Algorithmus zur Behandlung des Hypertensiven Notfalles mit Urapidil aus den DBRD 

Muster-Algorithmen 2022 

 

Abbildung 116: Algorithmus zur Behandlung des Hypertensiven Notfalles mit Urapidil aus den 

DBRD Muster-Algorithmen 2022 (72) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Algorithmenwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall mit Urapidil: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2a 

Charakter Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Nein Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.18.2.3 Algorithmus zur Behandlung des Hypertensiven Notfalles mit Nitrendipin aus den 

DBRD Muster-Algorithmen 2022 

 

Abbildung 117: Algorithmus zur Behandlung des Hypertensiven Notfalles mit Nitrendipin aus 

den DBRD Muster-Algorithmen 2022 (72) 
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Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja bzgl. Algorithmenwahl -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der oralen Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypertensiver Notfall mit Nitrendipin: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Orale Medi-

kation 

Deklariert 2a 

Charakter Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.18.2.4 Algorithmus zur Hypoglykämie aus den DBRD Muster-Algorithmen 2022 

 

Abbildung 118: Algorithmus zur Hypoglykämie aus den DBRD Muster-Algorithmen 2022 (72) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  0 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten.  

Bewertung der Maßnahme „orale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die orale Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da Indikationsstellung unklar („vermutet“) -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Zugang-Anlage hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Ja 0 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -2 

Interpretation: Die i.v.-Medikamentengabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 

Zusammenfassung des Algorithmus Hypoglykämie: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

Orale Medi-

kation 

I.v.-Zugang I.v.-Medika-

tion 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar 2a 2a 2a 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus  

Keine 
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3.18.2.5 Algorithmus zum Schlaganfall aus den DBRD Muster-Algorithmen 2022 

 

Abbildung 119: Algorithmus zum Schlaganfall aus den DBRD Muster-Algorithmen 2022 (72) 
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Bewertung der Maßnahme „Blutzucker-Messung“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Blutzucker-Messung ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „EKG-Interpretation“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der EKG-Interpretation ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisvorgabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Schlaganfall: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 BZ-Mes-

sung 

O2-

Gabe 

EKG-Beur-

teilung 

I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.18.2.6 Algorithmus Analgesie mit Esketamin aus den DBRD Muster-Algorithmen 

 

Abbildung 120: Erste Seite zum Algorithmus Analgesie mit Esketamin aus den DBRD Muster-

Algorithmen 2022 (72) 
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Abbildung 121: Zweite Seite zum Algorithmus Analgesie mit Esketamin aus den DBRD Mus-

ter-Algorithmen 2022 (72) 
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Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Sauerstoffgabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der Verabreichung von kristalloiden Infusionen ist als unklar zu 

werten. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Schienung von Frakturen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Schienung von Frakturen ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie mit Esketamin: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 O2-

Gabe 

I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe  I.v.-Medi-

kation 

Schienung 

von Fraktu-

ren 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar Unklar Unklar Unklar 

 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.18.2.7 Algorithmus intranasale Analgesie mit Esketamin aus den DBRD Muster-Algorithmen 

2022 

 

Abbildung 122: Erste Seite zum Algorithmus intranasale Analgesie mit Esketamin aus den 

DBRD Muster-Algorithmen 2022 (72) 
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Abbildung 123: Zweite Seite zum Algorithmus intranasale Analgesie mit Esketamin aus den 

DBRD Muster-Algorithmen 2022 (72) 
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Bewertung der Maßnahme „nasale Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangaben +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der nasale Medikamentengabe ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Schienung von Frakturen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Nein +1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  +1 

Interpretation: Der Charakter der Schienung von Frakturen ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus nasale Analgesie mit Esketamin: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 Nasale Me-

dikation 

Schienung 

von Fraktu-

ren 

Deklariert 2a 2a 

Charakter Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 

2a dekla-

riert 

Maßnahmen mit 

2a-Charakter lt. 

Analyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

Ja Nein Nein Nein Keine Keine 
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3.18.2.8 Algorithmus zur Analgesie mit Fentanyl aus den DBRD Muster-Algorithmen 2022 

 

Abbildung 124: Algorithmus zur Analgesie mit Fentanyl aus den DBRD Muster-Algorithmen 

2022 (72) 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Zugang-Anlage“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Zugang-Anlage ist als unklar zu werten. 

Bewertung der Maßnahme „Verabreichung von kristalloiden Infusionen“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die Verabreichung von kristalloiden Infusionen hat am ehesten den Charakter 

einer 2a-Maßnahme. 

Bewertung der Maßnahme „Sauerstoffgabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Ja, da keine konkrete Dosisangabe -1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -3 

Interpretation: Die Sauerstoffgabe hat am ehesten den Charakter einer 2a-Maßnahme. 
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Bewertung der Maßnahme „i.v.-Medikamentengabe“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Unklar 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der i.v.-Medikamentengabe ist als unklar zu werten.  

Bewertung der Maßnahme „BTM-Gabe durch NotSan“: 

Aspekt Bewertung Punkte 

Einordnung 2a vs. 2c 2a -1 

Notarztbeteiligung Ja -1 

ÄLRD-Vorgabe Nein -1 

Lebensbedrohung/Gefahr 

von Folgeschäden 
Nein +1 

Ermessensspielraum Nein, da konkrete Dosisangabe +1 

Tätigkeit delegierbar Ja 0 

Summe  -1 

Interpretation: Der Charakter der BTM-Gabe durch NotSan ist als unklar zu werten. 

Zusammenfassung des Algorithmus Analgesie mit Fentanyl: 

Klassifikation der Einzelmaßnahmen bezüglich 2a vs. 2c: 

 I.v.-Zu-

gang 

Infusionsgabe O2-

Gabe 

I.v.-Medika-

tion 

BTM-

Gabe 

Deklariert 2a 2a 2a 2a 2a 

Charakter Unklar 2a 2a Unklar Unklar 

 

Maßnah-

men als 2a 

deklariert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 

2c 

BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a-Algorith-

mus 

Keine Unklar 
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3.18.3 Fazit zu den DBRD Muster-Algorithmen 

Die vom DBRD entworfenen Muster-Algorithmen sollen zu einer landesweit einheitlichen 

Handlungsvorgabe führen. (72) Obwohl die Maßnahmen alle als eigenverantwortliche Maß-

nahmen deklariert wurden, konnten von den neun untersuchten Algorithmen nach der Auswer-

tung nur vier eindeutig als „2a“ eingeordnet werden. Fünf Handlungsempfehlungen konnten 

nicht eingruppiert werden. Eine BTM-Gabe für NotSan ist beim Akuten Koronarsyndrom als 

2a-Maßnahme vorgesehen.  

Folgende Tabellen fassen die Ergebnisse für die Auswertung der DBRD-Algorithmen zusam-

men. 

Tabelle 38a-b: Übersicht über den DBRD 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 11 ** n = 0 *** n = 0 11 

Charakter 2c ** n = 0 * N = 0 *** n = 0 0 

Unklar *** n = 18 *** n = 0 *** n = 0 18 

Summe 29 0 0 29 

Bewertbar: 37,93 % davon *konkordant: 100 %,  

***Nicht bewertbar: 62,07 %  

Tabelle 38a: Konkordanz der einzelnen Maßnahmen 

Maßnahmen 

als 2a dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2a-Cha-

rakter lt. Ana-

lyse 

Maßnahmen 

als 2c dekla-

riert 

Maßnahmen 

mit 2c-Cha-

rakter lt. 

Analyse 

Umsetzung 

2a 

Umsetzung 2c BTM-

Gabe 

Ja Ja Nein Nein 2a- Algo-

rithmen 

Keine 2a 

Tabelle 38b: Charakter der Maßnahmen 
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3.19 Zusammenfassende Übersicht aller Ergebnisse 

Es erfolgte die Bewertung von insgesamt 433 Maßnahmen aus 117 Algorithmen aus ganz 

Deutschland. Die Auswertung hat gezeigt, dass der Großteil der Maßnahmen keiner offiziellen 

Deklarierung als „2a“ oder „2c“ unterliegt. Lediglich 23 % der untersuchten Tätigkeiten waren 

von den Verfassern der Handlungsanweisungen bereits einer der beiden Kategorien zugeordnet 

worden. Hier konnte mit dem entworfenen Punkteschema aus Punkt 2.2.2 eine Übereinstim-

mung des Charakters mit der vorher bestimmten Deklarierung von knapp 93 % erzielt werden. 

Etwa 7% der Maßnahmen zeigte eine Diskordanz bezüglich des ausgewerteten Charakters und 

der vom Verfasser vorgegebenen Kategorie. 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht bezüglich der Konkordanz aller ausgewerteter Maß-

nahmen. 

 

 Deklariert 2a Deklariert 2c Nicht deklariert Summe 

Charakter 2a * N = 42 ** n = 0 *** n = 35 77 

Charakter 2c ** n = 7 * N = 49 *** n = 80 136 

Unklar *** n = 75 *** n = 27 *** n = 118 220 

Summe 124 76 233 433 

Bewertbar: 22,63 % davon *konkordant 92,86%, **diskonkordant: 7,14%  

***Nicht bewertbar: 77,37%  

Tabelle 39: Konkordanz aller ausgewerteter Maßnahmen 

 

In Tabelle 40 ist eine deutschlandweite Gesamtübersicht über die Ergebnisse bezüglich der 

Rahmenbedingungen und der Ausgestaltung der erweiterten Versorgungsmaßnahmen im Bun-

desvergleich mit besonderem Augenmerk auf die BTM-Gabe durch NotSan, sowie die Vorgabe 

zu einer Zertifizierung der NotSan dargestellt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Bundesland Regelungsebene Ä

L

R

D 

Rechtsgrund-

lage 2c-Dele-

gation 

Trennung 

zw. 2a/2c 

Umsetzung der 2a-

Maßnahmen 

Umsetzung der 2c-

Maßnahmen 

BTM- 

Gabe 

durch 

NotSan 

Zertifizie-

rung 

 

Baden-Würt-

temberg 

Landesweit Ja Keine Getrennt Algorithmen Algorithmus 2a Nein 

Bayern Landesweit Ja Gesetzlich Getrennt Einzelstehend Algorithmen 2a+2c Nein 

Berlin Landesweit Ja Gesetzlich Getrennt Keine Algorithmen Nein Ja 

Brandenburg Landesweit Ja Gesetzlich Entfällt Keine Keine Nein Nein 

Bremen Landesweit Ja Keine Getrennt Algorithmen Algorithmen 2c Ja 

Hamburg Landesweit Ja Gesetzlich Getrennt Keine Algorithmen Nein Ja 

Hessen Regional Ja Keine Getrennt Algorithmus Algorithmen Nein Ja 

Mecklenburg-

Vorpommern 

Schulungs-algo-

rithmen 

Ja Keine Getrennt Algorithmen Keine Nein Nein 

Niedersachsen Regional Ja Keine Getrennt Algorithmen Algorithmen 2a+2c Nein 

Nordrhein-

Westfahlen 

Regional Ja Keine Kombiniert 2a-, 2c- und gemeinsame 2a/2c-Algorithmen Unklar Ja 

Rheinland-Pfalz Regional Ja Gesetzlich Getrennt Algorithmen Algorithmen Nein Ja 

Saarland Landesweit Ja Gesetzlich Getrennt Keine Algorithmen Nein Nein 

Sachsen Landesweit Ja Keine Getrennt Algorithmen Algorithmen 2a Nein 

Sachsen-Anhalt Schulungs-algo-

rithmen 

Ja Gesetzlich Getrennt Algorithmen Keine Nein Nein 

Schleswig-Hol-

stein 

Regional Ja Gesetzlich Getrennt Algorithmen Algorithmen 2a+2c Nein 

Thüringen Landesweit Ja Gesetzlich Getrennt Keine Algorithmen 2c Ja 

DBRD - - - Getrennt Algorithmen Keine 2a - 

Tabelle 40: Gesamtübersicht über Deutschland 
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4 Diskussion 

4.1 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Algorithmen bezüglich erweiterter 

Versorgungsmaßnahmen in den verschiedenen Bundesländern, aber z.T. auch in den Regionen 

eines Bundeslandes, substanzielle Unterschiede bezüglich der Freigabe einer Anwendung heil-

kundlicher Maßnahmen und der BTM-Gabe durch NotSan aufweisen. Nur ca. 20% der 433 

ausgewerteten Maßnahmen aus den deutschlandweiten Handlungsalgorithmen für NotSan sind 

als 2a oder 2c deklariert. Nach Bewertung der Tätigkeiten durch ein selbst entworfenes Punk-

teschema, konnte eine Übereinstimmung mit der Deklaration in 93 % der Maßnahmen festge-

stellt werden.  

4.2 Nutzen der Studie  

Im Zuge der Weiterentwicklung des Berufsbilds Notfallsanitäter werden immer wieder Stim-

men laut, die eine bundesweite Vereinheitlichung der Behandlungsempfehlung zur eigenver-

antwortlichen und eigenständigen Durchführung von heilkundlichen Maßnahmen durch Not-

San fordern. (58, 73, 74) Für diese Diskussion kann die hier vorliegende Analyse von Wert 

sein, die erstmals eine systematische Gegenüberstellung der Ist-Situation für das gesamte Bun-

desgebiet bietet. 

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Behandlungsempfehlungen und -anweisungen an NotSan 

zu Kritik an den Maßgaben und ihren Erstellern führt. Vorgaben von ÄLRD oder Rettungs-

dienstbehörden werden stellenweise als Gängelung der NotSan aufgefasst. (75) Mutmaßlich ist 

ein fehlender bundesweiter Überblick unter den Diskussionspartnern hier Teil des Problems. 

Auch in diesem Zusammenhang kann die vorliegende Arbeit möglicherweise zu mehr Trans-

parenz und einer Versachlichung der Diskussion beitragen. 

Die hier angewandte Methodik könnte außerdem als Grundlage für zukünftige Untersuchun-

gen von Algorithmen dienen. Dadurch könnten weitere Abweichungen der Handlungsfrei-

räume von NotSan in Deutschland dargestellt werden 

4.3 Diskussion der Methodik 

Um den Umfang der Arbeit zu beschränken, wurden zur Auswertung jeweils nur die fünf 

Krankheitsbilder bzw. Symptome ausgewählt, die zum einen häufige Einsatzschlagworte dar-

stellen und zum anderen in den meisten Regionen als Algorithmus vorlagen.  
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Handelte es sich um nicht landesweit gültige Handlungsanweisungen, wurden exemplarisch die 

Algorithmen von jeweils drei Regionen des Bundeslandes herangezogen. Die Auswahl der Be-

trachtungsregionen erfolgte dabei nach Größe der Region bzw. nach Verfügbarkeit des Materi-

als, mit dem Ziel, die Ergebnisse möglichst repräsentativ für das entsprechende Bundesland zu 

gestalten. Eine umfassende Abbildung der Bundesländer kann hierdurch nicht in jedem Fall 

sichergestellt werden. 

Somit zeigt die vorliegende Arbeit keinen vollständigen Überblick über alle in Deutschland 

geltenden Handlungsanweisungen für NotSan. Bei Auswahl anderer Krankheitsbilder oder 

zusätzlicher Algorithmen könnte es bei gleichem Auswerteschema zu abweichenden Ergeb-

nissen kommen. 

Aus Ermangelung eines verfügbaren validierten Messinstruments wurde anhand selbst definier-

ter Kriterien entschieden, ob die bewerten Maßnahmen am ehesten 2a- oder 2c-Charakteristika 

aufweisen.  

4.4 Einordnung in den Kontext der Literatur 

Eine Reihe von Arbeiten in der Literatur beschäftigen sich mit erweiterten Versorgungsmaß-

nahmen von NotSan, wobei die Häufigkeit der Anwendung im Vordergrund steht. 

So werteten Günther et al. heilkundlichen Maßnahmen aus, die durch NotSan in einem städti-

schen Rettungsdienstbereich angewendet wurden. Am häufigsten wurde hier die Analgesie 

bei Trauma mit 33% gemeldet. (76)  

In einem anderen Beitrag zeigten Mann und Mitarbeitende mit ihrer Übersicht zur aktuellen 

Umsetzung von Standardanweisungen für heilkundliche Maßnahmen durch NotSan, dass es in 

75% der Rettungsdienstbereiche Algorithmen zu Akuten Koronarsyndrom oder Schlaganfall 

gibt. (77) Diese Krankheitsbilder bzw. Symptome wurden auch in der vorliegenden Arbeit als 

Musterbeispiele gewählt.  

Ferner ist der Aspekt von Schulung und Zertifizierung im Fokus des Interesses. Durch direkte 

Kontaktierung von 73 ÄLRD konnte im oben genannten Artikel gezeigt werden, dass 83,6% 

der befragten Regionen mindestens einmal im Jahr eine Schulung der Algorithmen durchfüh-

ren. (77) 

Ostmeier et al. untersuchten ebenfalls die Schulung der NotSan: Die am häufigsten eingesetzte 

und auch für am sinnvollsten bewertete Kompetenzüberprüfung ist die Durchführung von Fall-

beispielen. Dennoch fühlen sich viele ÄLRD unzufrieden mit dem aktuellen Zustand der 
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Ausführung einer Kompetenzüberprüfung der NotSan. Problematisch angesehen werden Per-

sonalknappheit und fehlende Zeit. (78) Eine Erhöhung der Reliabilität könnte laut Aussage Ost-

meiers erreicht werden, wenn die im Pyramidenprozess geforderten Vorgaben zur Schulung der 

NotSan eingehalten werden. (78, 79) 

Um für mehr Rechtssicherheit und womöglich auch Anwendungssicherheit bei den NotSan zu 

sorgen, erarbeiteten Lechleuchtner und Neupert einen konkreten Vorschlag zur Umsetzung der 

in dieser Arbeit untersuchten Algorithmen: Die dort beschriebenen heilkundlichen Tätigkeiten 

sollen „nach vorhergehender Überprüfung eine befristete, mit Fortbildungsauflagen versehene 

Erlaubnis für die dafür vorgesehenen Maßnahmen in seiner eigenen örtlichen Zuständigkeit, 

also dem jeweiligen Rettungsdienstbereich“ (80) darstellen. Damit betonen auch Sie die Be-

deutung der regelmäßigen Fortbildung und der Kompetenzüberprüfung. 

Obwohl sowohl der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags in einem Gutachten (81) als auch 

das Bayerische Staatsministerium des Innern (82) betonen, dass die Unterscheidung zwischen 

eingeständiger Tätigkeit im Rahmen der Mitwirkung („2c“) und eigenverantwortlicher Heil-

kundeausübung („2a“) durch NotSan von großer Relevanz ist, liegt zu dieser Thematik bis dato 

keine empirische Auswertung in der Literatur vor. 

4.5 Konsequenzen der Ergebnisse 

4.5.1 Konsequenzen für den NotSan 

Die in dieser Arbeit festgestellte Heterogenität der Vorgaben und lückenhafte Deklaration als 

2a oder 2c hat mutmaßlich eine ganze Reihe von Konsequenzen für den NotSan, die sich wie 

folgt darstellen könnten: Es könnte Unsicherheit bei der Anwendung der Maßnahmen und da-

mit verbunden zu einer reduzierten Nutzungsfrequenz kommen. Daraus resultiert wiederrum 

eine fehlende Übung, was zu weiterer Verunsicherung führt. Darüber hinaus schrecken dro-

hende rechtliche Konsequenz oder sonstige Sanktionen bei fehlerhafter oder unzulässiger An-

wendung einer Handlung zusätzlich ab. Eine andere Problematik ergibt sich dadurch, dass ver-

schiedene Regionen unterschiedliche Algorithmen freigegeben haben, über die sich der NotSan 

stets neu informieren muss, sobald er die Arbeitsstelle wechselt. Außerdem muss sich der Not-

San eine dort gültige Delegation vom jeweiligen ÄLRD einholen und die, laut den Ergebnissen 

dieser Studie, in den Bundesländern Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfahlen, 

Rheinland-Pfalz oder Thüringen vorgeschriebenen Zertifizierungen erfüllen.  



 

 

 

 

433 

  

4.5.2 Konsequenzen für die Notfallsanitäterschulen  

Es erscheint sinnvoll, dass die Berufsfachschulen für NotSan im Rahmen der Ausbildung Wert 

auf die Vermittlung der unterschiedlichen Grundlagen und Anforderungen für die Ausübung 

der Heilkunde auf der einen Seite und der eigenständige Maßnahmenergreifung in ÄLRD-De-

legation auf der anderen Seite legen. Gleichzeitig sollten die regional gültigen Handlungsan-

weisungen dezidiert als eigenständig oder eigenverantwortlich eingeordnet werden, so dass sich 

die NotSan bei ihrer Tätigkeit dieser Unterscheidung bewusst sind. 

Das Vorliegen landesweit einheitlicher Vorgaben – so wie in z.B. in Bayern der Fall – erleich-

tert den Schulen diese Aufgabe erheblich. Auch ist ein landesweit einheitlicher Lehrplan (83) 

von Nutzen. 

4.5.3 Konsequenzen für den Notarzt 

Unsicherheiten über den zulässigen Handlungsrahmen und evtl. auch fehlende Beherrschung 

einer Tätigkeit seitens der NotSan werden auch weiterhin zu Nachalarmierungen des Notarztes 

führen. Außerdem könnte durch den begrenzten Umfang der 2c-Delegationen oder zu geringe 

erlaubte Dosierung für BTM-Gabe durch NotSan bei Schmerzzuständen ein Notarzt am Einsatz 

gebraucht werden.  Das hat zur Folge, dass die Einsatzzahlen für Notärzte nicht in größerem 

Umfang rückläufig sind. Eine aktuelle Auswertung aus Bayern zu den Effekten einer delegier-

ten Analgesie bei isoliertem Extremitätentrauma hat gezeigt, dass hierdurch geschätzt lediglich 

0,6 % aller Notarzteinsätze durch NotSan abgedeckt werden können. (84) 

Notärzte sehen sich außerdem je nach Ausgestaltung der Vorgaben regional mit unterschiedlich 

vorversorgten Patienten konfrontiert. Um den NotSan ein qualifiziertes Feedback zur Versor-

gungsqualität geben zu können, ist die Kenntnis der lokalen Vorgaben und des Kompetenzbe-

reichs der NotSan für Notärzte wichtig. Dies setzt eine umfassende Information der Notärzte-

schaft zu diesem Thema voraus. 

4.5.4 Konsequenzen für den ÄLRD 

Das Ergebnis dieser Studie kann einen Anstoß zur überregionalen Zusammenarbeit der Ärztli-

chen Leiter hinsichtlich einheitlicher Algorithmen geben. Daneben wäre auch eine Angleichung 

der Notfallsanitäterausbildung sowie die Anpassung der geforderten Zertifizierungen sinnvoll, 

um eine Äquivalenz unter den NotSan herzustellen. Nur ca. 20 % der für NotSan vorgesehenen 

Maßnahmen sind explizit als 2a oder 2c deklariert. Dies lässt die NotSan in den überwiegenden 

Fällen im Unklaren, in welcher Situation sie eigenständig im Rahmen einer Delegation handeln 

dürfen und wann ein Notarzt nachgefordert bzw. der Patient weiterer ärztliche Versorgung 
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zugeführt werden muss. Dieser Umstand könnte durch eine konsequente Definition der recht-

lichen Rahmenbedingungen zu jeder Behandlungsvorgabe durch den zuständigen ÄLRD auf-

gelöst werden. 

Um für mehr Sicherheit bei der Anwendung invasiver Maßnahmen durch den NotSan zu sor-

gen, wäre eine zumindest bundeslandweite Vereinheitlichung der Handlungsanweisungen wün-

schenswert. Dies hätte den Vorteil, dass für den NotSan, egal, wo er im Bundesland beruflich 

tätig ist, die gleichen Vorgaben gelten und er sich nicht erneut in die in dieser Region geltenden 

Vorschriften einlesen muss. Dadurch könnte eine nicht zugelassene Anwendung invasiver 

Maßnahmen, deren Freigabe regional variiert, verhindert werden. Die Patienten würden dabei 

von einer einheitlichen Versorgung profitieren und der Notarzt weiß ortsunabhängig, welche 

Maßnahmen durch den NotSan rechtmäßig angewendet wurden oder wo vielleicht Kompeten-

zen überschritten wurden.  

Einzelnen Bundesländern, wie z.B. Bayern ist die Vereinheitlichung der Handlungsanweisun-

gen mit klarer Deklarierung in 2c-Algorithmen und 2a-Maßnahmen bereits gelungen. (16, 85) 

Andere Bundesländer, wie etwa Nordrhein-Westfahlen weisen mit ihrem Kompendium eine 

sehr heterogene, unübersichtliche Vorgabe für die dort tätigen NotSan auf. (48) 

In Gesamtschau wäre zumindest eine landesweite Angleichung der für die dort tätigen NotSan 

freigegebenen Algorithmen ein möglicher Kompromiss, um die oben genannten Vorteile zu 

nutzen und gleichzeitig die Nachteile zu minimieren.  

4.6 Limitationen der Studie 

Durch die begrenzte Auswahl der Krankheitsbilder und Regionen wird die Situation in den 

jeweiligen Betrachtungsregionen nur eingeschränkt repräsentiert. Weiterhin ist zu beachten, 

dass die Punktevergabe bei der Bewertung der Maßnahmen durch ein eigens entworfenes 

Schema erfolgt ist und nicht durch eine validierte Methodik. Durch stetige Entwicklungen die-

ses hochaktuellen Themas könnten sich einige der hier dargestellten Algorithmen und beschrie-

benen Vorschriften bereits geändert haben. 

4.7 Ausblick 

Wie bereits aus der Arbeit hervorgeht, besteht deutschlandweit weiterhin eine große Uneinheit-

lichkeit bezüglich der freigegebenen Maßnahmen für NotSan, was mutmaßlich zu Unsicherheit 

in der Anwendung invasiver Tätigkeiten im Einsatz führt. Die Diskussion um eine bundesweite 

Vereinheitlichung der Behandlungsvorgaben für NotSan könnte bei einer Änderung der Veror-

tung des Rettungsdienstes im Sozialgesetzbuch neuen Aufschwung bekommen. Bis dahin sollte 
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eine weitere Angleichung der Algorithmen auf Grundlage des Pyramidenprozesses (79) inner-

halb der Bundesländer, wie bereits in Bayern oder durch die NUN-Algorithmen (35) geschehen 

ist, fortgeführt werden.  

Angesichts des zunehmenden Notarztmangels (86) und der geplanten Einführung eines Tele-

notarztes (87), gewinnt das Berufsbild des NotSan kontinuierlich an Bedeutung. Durch weitere 

Anfahrtswege des Notarztes oder auch durch Anweisungen des Telenotarztes, kommt der Not-

San im Einsatz immer öfter in die Lage, invasive Tätigkeiten am Patienten vornehmen zu müs-

sen. Somit darf antizipiert werden, dass auch in Zukunft das Themenfeld der Patientenversor-

gung durch NotSan ohne Anwesenheit eines Notarztes sich großer Aufmerksamkeit erfreuen 

dürfte. 
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5 Zusammenfassung 

Die berufliche Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten durch nichtärztliches Personal bedarf 

nach §1 des Heilpraktikergesetzes einer Erlaubnis. Im Rettungsdienst stehen verschiedene 

Wege zur Anwendung erweiterter Versorgungsmaßnahmen durch Notfallsanitäter (NotSan) 

offen. Zum einen besteht durch die Erstellung von Handlungsalgorithmen durch die jeweili-

gen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) eine Möglichkeit der Delegation invasiver 

Maßnahmen zur eigenständigen Durchführung durch NotSan (§ 4 Abs. 2 Nr. 2c NotSanG). 

Paragraf 2a NotSanG erlaubt zum anderen – zusätzlich zum rechtfertigenden Notstand – unter 

bestimmten Voraussetzungen die eigenverantwortliche Anwendung ärztlicher Tätigkeiten. 

Die Vorgaben in den einzelnen Bundesländern sind uneinheitlich, und es existiert bis dato 

kein systematischer Überblick, welche heilkundlichen Tätigkeiten wo und in welcher Form 

für NotSan vorgesehen sind. 

In der vorliegenden Arbeit wurden 117 Behandlungsalgorithmen aus allen Bundesländern für 

fünf vordefinierte Krankheitsbilder sowie die damit zusammenhängenden rechtlichen und or-

ganisatorischen Rahmenbedingungen untersucht. Der Fokus lag dabei auf der Zuordnung der 

darin enthaltenen erweiterten Maßnahmen zu den möglichen Rechtfertigungen § 2a NotSanG 

(eigenverantwortliche Ausübung der Heilkunde) oder § 4 Abs. 2 Nr. 2c NotSanG (Delegation 

durch den ÄLRD).  

Es erfolgte die Bewertung von insgesamt 433 Maßnahmen, für die in knapp 22 % eine Dekla-

rierung als „2a“ oder „2c“ durch den Verfasser der jeweiligen Handlungsempfehlung vorlag. 

Von diesen Tätigkeiten konnte eine Konkordanz von vorgegebener Deklarierung zu Charakter 

der Maßnahme nach einem eigenen Bewertungsschema von knapp 93% gezeigt werden.  

Weiterhin erwies sich, dass neun der 16 Bundesländer landesweit gültige Algorithmen für 

NotSan geschaffen haben, fünf Länder regional substantiell unterschiedliche SOPs als jewei-

lige Handlungsgrundlage für NotSan angeben und in zwei Bundesländern nur Schulungsalgo-

rithmen öffentlich verfügbar waren. Zehn Bundesländer haben als Rechtsgrundlage der Dele-

gation heilkundlicher Tätigkeiten auf NotSan bereits einen Paragrafen in ihrem Rettungs-

dienstgesetz eingefügt. Weiterhin ergab sich nach der Auswertung der Handlungsempfehlun-

gen, dass diese meist klar nach 2a- bzw. 2c-Algorithmen differenziert werden konnten. Eine 

BTM-Gabe durch Notfallsanitäter ist nur in etwa der Hälfte der Länder erlaubt. 

Abschließend zeigt sich, dass die Bundesländer bezüglich der Umsetzung der Delegationen 

und dem Umfang und der Art der Freigabe von heilkundlichen Maßnahmen an NotSan große 
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Heterogenität aufweisen und eine Vereinheitlichung für ganz Deutschland bislang nicht in 

Sicht ist.  
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6 Anhang 

6. 1 Fragenbogen zur Delegierbarkeit einzelner Maßnahmen 

Atemweg und Atmung 

 Bedenkenlos keinesfalls 

delegierbar delegierbar 

 

Kein Arztvorbehalt, 

kann ohne Delegation 

durchgeführt werden 

Masken-Beutel-Beatmung      

 

 

Laryngoskopie zur Fremdkörper-

entfernung 

     

 

 

Platzierung einer supraglottischen 

Atemwegssicherung und invasive 

Beatmung 

     

 

 

Endotracheale Intubation und inva-

sive Beatmung 

     

 

 

Oberflächliches Absaugen eines 

Tracheostomas 

     

 

 

Endobronchiales Absaugen      

 

 

nichtinvasive Beatmung (NIV)      

 

 

Thoraxentlastungspunktion      

 

 

Replatzierung / Wechsel einer 

Trachealkanüle 

     

 

 

Koniotomie      
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Herz und Kreislauf 

 Bedenkenlos keinesfalls 

delegierbar delegierbar 

 

Kein Arztvorbehalt, 

kann ohne Delegation 

durchgeführt werden 

i. v. – Zugang anlegen      

 

 

i. o. - Zugang anlegen      

 

 

Defibrillation / Kardioversion ohne 

Sedierung 
     

 

 

Elektrische Kardioversion mit Se-

dierung 
     

 

 

Anwendung eines externen Schritt-

machers 
     

 

 

 

 

Verletzungen 

 Bedenkenlos keinesfalls 

delegierbar delegierbar 

 

Kein Arztvorbehalt, 

kann ohne Delegation 

durchgeführt werden 

Anlage eines Tourniquets      

 

 

Wundversorgung      

 

 

Wound packing mit hämostypti-

scher Gaze 
     

 

 

Anlage einer Beckenschlinge      

 

 

Schienung von Frakturen      

 

 

Reposition von dislozierten Frak-

turen 
     

 

 

Reposition von Gelenksluxatio-

nen 
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Medikamentenapplikation 

 Bedenkenlos keinesfalls 

delegierbar delegierbar 

 

Kein Arztvorbehalt, 

kann ohne Delegation 

durchgeführt werden 

Verabreichen von kristalloiden Infu-

sionen 
     

 

 

Verabreichen von Medikamenten: 

Intravenös 

(bei vorhandenem Zugang) 

     

 

 

Verabreichen von Medikamenten: 

intraossär 

(bei vorhandenem Zugang) 

     

 

 

Verabreichen von Medikamenten: 

intramuskulär 
     

 

 

Verabreichen von Medikamenten: 

oral 
     

 

 

Verabreichen von Medikamenten: 

nasal via Zerstäuber (z.B. MAD) 
     

 

 

Verabreichen von Medikamenten: 

sublingual / buccal 
     

 

 

Verabreichen von Medikamenten: 

Vernebelung 
     

 

 

Betäubungsmittelgabe      

 

 

Sauerstoffgabe      

 

 

 

  



 

 

 

 

441 

  

Diagnostik 

 Bedenkenlos keinesfalls 

delegierbar delegierbar 

 

Kein Arztvorbehalt, 

kann ohne Delegation 

durchgeführt werden 

Blutzucker-Messung      

 

 

Venöse Blutentnahme      

 

 

Befunderhebung aus körperlicher 

Untersuchung (Auskultation, manu-

elle Untersuchung etc.) 

     

 

 

Diagnosestellung      

 

 

EKG-Beurteilung      

 

 

 

 

Sonstiges 

 Bedenkenlos keinesfalls 

delegierbar delegierbar 

 

Kein Arztvorbehalt, 

kann ohne Delegation 

durchgeführt werden 

Nasentamponade bei Epistaxis      

 

 

Anlage einer Magensonde      

 

 

Transport von invasiv heimbeatme-

ten Patienten 
     

 

 

Geburtsbegleitung      

 

 

Versorgung eines Neugeborenen 

nach der Geburt 
     

 

 

Einlage / Wechsel eines 

transurethralen Blasenkatheters 
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